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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
die alte Volksweisheit „Gesundheit ist das höchste Gut“ scheint wie-
der neuen Aufwind in unserer Gesellschaft zu erfahren. Stress und 
Multitasking sind Begriffe, die uns oft in Verbindung mit der so viel 
besprochenen Leistungsgesellschaft begegnen – es wird viel kör-
perlicher und geistiger Einsatz gefordert. Anforderungen im Beruf, 
im politischem Engagement oder im Privaten müssen koordiniert 
werden und vermeintliche Gesundheitsakteure unserer Gesellschaft 
propagieren dementsprechende Präventionsmaßnahmen, um Kör-

per, Seele und Geist gesundzuhalten. Ganze Branchen sind auf den Zug aufgesprungen und 
predigen den „gesunden Lifestyle“, der aber dabei im Globalen Norden als eine scheinbar 
individuelle Entscheidung verkauft wird – sei es durch Sport oder durch Ernährung. Dabei ist 
Gesundheit neben den Produkten und Dienstleistungen der Ernährungs- und Freizeitindustrie 
auch ein Markt mit einem enormen wirtschaftlichen Wert und Akteuren, die nicht nur aus dem 
medizinischen Bereich stammen. Gesundheit ist ein hohes Gut, doch wer weiß eigentlich heute 
noch, wer da wie seine Finger mit drin hat?

Denn wie alle Dienstleistungs- und Produktionsbereiche hat auch das Gesundheitswesen 
längst Anschluss an den Weltmarkt gefunden, und die PatientInnen scheinen als EndnutzerIn-
nen eher zu KundInnen zu mutieren. Aber haben wir als PatientInnen überhaupt die Wahl? Es 
gibt faktisch keine Entscheidung über „Kaufen oder Nicht-Kaufen“. Entweder sind wir gesund 
oder nicht – dies hat eben nicht immer nur etwas mit unseren individuellen Entscheidungen 
wie Ernährung oder Sport zu tun, sondern muss in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen 
gesehen werden. 

Mit der Vermarktlichung des Medizinsystems bringen sich auch neue Akteure ein, die sich 
nur indirekt mit dem Wohl der PatientInnen beschäftigen wollen. Die Vermarktlichung ist für 
sie in erster Linie eine Chance auf Gewinn. Und das ist nicht erst seit den heiß umstrittenen 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA so, mit denen ein riesiger transatlantischer Markt für 
Güter und Dienstleistungen winkt. Neben den Pharmaunternehmen, die schon immer interna-
tional aufgestellt waren, versuchen Krankenhauskonzerne eine Expansion über die jeweiligen 
Landesgrenzen hinaus, ebenso wie Versicherungsgesellschaften, die national und international 
neue KundInnen anwerben wollen. Die Liste lässt sich beliebig erweitern. 

Das ohnehin ungleiche Verhältnis zwischen MedizinerIn und PatientIn gerät somit weiter 
unter Druck: Wie kann ich als PatientIn wissen, ob ich nach bestem Wissen und Gewissen me-
dizinisch beraten werde, oder doch eher nach den Gewinnaussichten? Ist diese Unterscheidung 
überhaupt noch akkurat? Doch diese Ausgabe des Rundbriefs widmet sich auch den Schnitt-
stellen zwischen eben diesen Bereichen. In einer globalisierten Welt gehen sie selbstverständlich 
Hand in Hand. Bei genauerem Hinsehen könnte die vermeintliche Individualisierung eines 
gesunden Lebens auch darüber hinwegtäuschen wollen, dass das heutige Medizinsystem ein 
System der Beseitigung der Gesundheitsschäden zu sein scheint, die teils vorher bewusst oder 
fahrlässig durch den modernen Lebensstil verursacht wurden. Kohleverstromung wäre nur ein 
Stichwort, konventioneller Autoverkehr ein anderes. Ebenso stellen sich die Grabenkämpfe 
um die Verteilung von Generika, Impfstoffen und ergänzender medizinischer Behandlung dar. 

Daher im Sinne der Volksweisheit: Gesundheit ist das höchste Gut – wir müssen achtsam 
sein, in wessen Hände wir es geben.

Nelly Grotefendt
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GESUNDHEITLICHE 
CHANCENUNGLEICHHEIT
Gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung  
für alle Politikfelder

Gesundheit gilt unbestritten als existentielles, wenn nicht gar als höchstes 
Gut. Gesundheit trägt nicht nur allgemein zu unserem Wohlbefinden bei, 
sondern ist eine zentrale Voraussetzung für die Realisierung von Lebens-
chancen. Nach einer Definition der World Health Organization (WHO) 
bedeutet „Gesundheit […] nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, son-
dern [sie] umfasst einen Zustand des physischen, geistig-seelischen und 
des sozialen Wohlbefindens“. Nach diesem Verständnis wird Gesundheit 
aus einer rein biomedizinischen Sichtweise und aus dem Kontext des 
medizinischen Gesundheitssystems im engeren Sinne herausgelöst; Ge-
sundheit ist damit eine lebensgeschichtlich und alltäglich immer wieder 
neu und aktiv herzustellende Balance. Sie ist damit aber auch mitbedingt 
durch die Lebensumstände und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. 

D ies gilt erst recht dort, wo 
Menschen nicht genügend 
Nahrungsmittel, kein Dach 

über dem Kopf, keine Arbeit und 
keinen Zugang zu Bildung haben. 
Gesundheitschancen, der Zugang zu 
gesundheitlicher Versorgung, deren 
Umfang und Qualität sind im glo-
balen Vergleich nach wie vor höchst 
ungleich verteilt, auch wenn in den 
letzten Jahren Verbesserungen erzielt 
werden konnten. Dem weltweiten 
Kampf gegen krankmachende Ver-
hältnisse sowie für das Recht auf ein 
gesundes und gutes Leben kommt 
daher große Bedeutung zu. 

Ungleiche Verteilung gesundheitlicher 
Chancen in Deutschland
Deutschland gehört weltweit zu den 
Ländern mit dem höchsten Lebens-
standard und einem breit ausge-

bauten sozialen Sicherungssystem. 
Doch auch in Deutschland lässt sich 
ein Zusammenhang zwischen der 
sozialen und der gesundheitlichen 
Lage in der Bevölkerung feststellen. 
Dass sich Armut1 und Armutsgefähr-
dung auf die Gesundheit auswirkt, 
wird mittlerweile durch zahlreiche 
Studien nachgewiesen. Das Robert-
Koch-Institut stellt mit Bezug auf die 
weitreichende Übereinstimmung der 
Studienergebnisse zusammenfassend 
fest, dass in Bevölkerungsgruppen 
mit geringem sozialem Status (meist 
gemessen an Einkommen, Bildung 
und Beruf) 
· viele Erkrankungen, Gesundheits-

beschwerden und Risikofaktoren 
vermehrt wirksam werden

· die Selbsteinschätzung des all-
gemeinen Gesundheitszustandes 
schlechter ausfällt

· die Selbsteinschätzung der gesund-
heitlichen Lebensqualität schlech-
ter ausfällt

· eine erhöhte vorzeitige Sterblich-
keit zu verzeichnen ist.2

Bezüglich der im Kindes- und Ju-
gendalter häufig auftretenden Erkran-
kungen können zwar nur geringe Un-
terschiede nach dem sozialen Status 
festgestellt werden. Allerdings haben 
Kinder und Jugendliche aus Familien 
mit geringem sozialem Status ein er-
höhtes Risiko für einen beeinträchtig-
ten allgemeinen Gesundheitszustand 
und für psychische Auffälligkeiten. 
Auch werden Krankheitsfrüherken-
nungsuntersuchungen in geringerem 
Umfang in Anspruch genommen.

Besonders eklatant werden die 
ungleichen Gesundheitschancen im 
Blick auf die Lebenserwartung und 
das Mortalitätsrisiko der verschiede-
nen Bevölkerungsgruppen: So konnte 
auf Grundlage des Sozio-ökonomi-
schen Panels (SOEP), einer repräsen-
tativen Wiederholungsbefragung über 
gesellschaftlichen Begebenheiten von 
über 12.000 Privathaushalten, festge-
stellt werden, dass die Differenz in der 
Lebenserwartung zwischen den nied-
rigsten und den höchsten Einkom-
mensgruppen3 bei Frauen 8,4 Jahre 
und bei Männern 10,8 Jahre beträgt.4 
Die Unterschiede liegen noch höher, 
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Die Gesundheitspolitik muss eine höhere Chancengleichheit schaffen

https://www.flickr.com/photos/medico_international/16092125629/in/photostream/
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wenn man die Lebensjahre betrachtet, 
die in gutem und sehr gutem Gesund-
heitszustand verbracht werden. Sozi-
ale Unterschiede in der Lebenserwar-
tung und Mortalität zeigen sich auch 
zwischen Regionen mit unterschied-
licher Sozialstruktur. Erste Analysen 
geben Hinweise auf eine Verfestigung 
der Unterschiede im Hinblick auf die 
subjektive gesundheitliche Zufrieden-
heit, insbesondere bei den Männern 
(Unger und Schulze 2003). 

Soziale und gesundheitliche 
Unterschiede auch in anderen 
europäischen Ländern 
Unterschiede in der Lebenserwar-
tung und im Mortalitätsrisiko lassen 
sich in fast allen Wohlfahrtsstaaten, 
für die belastbare Daten vorliegen, 
nachweisen. Eine vergleichende Stu-
die in 22 europäischen Ländern hat 
ebenfalls deutliche Unterschiede in 
der Lebenserwartung und im Mor-
talitätsrisiko nachgewiesen. Durch 
Studien in einzelnen Ländern gibt es 
ebenfalls Hinweise darauf, dass sich 
die Unterschiede verfestigen bzw. die 
Gewinne in der Lebenserwartung in 
den höchsten Einkommensgruppen 
am größten sind.

Die damit verbundenen Herausfor-
derungen werden durchaus erkannt: 
Die Europäische Region der WHO 
hat mit ihren 53 Mitgliedern in 2012 
das Europäische Rahmenkonzept 
„Gesundheit 2020“ verabschiedet. 
Zentrale Ziele sind unter anderem die 
Senkung der vorzeitigen Mortalität in 
der Europäischen Region bis 2020, der 
Abbau gesundheitlicher Ungleichge-
wichte und die Entwicklung nationa-
ler Zielvorgaben. Als entscheidendes 
Element der gemeinsamen Strategie 
soll das „Wohlergehen“ der Bevölke-
rung erhöht und deren individuelles 
Wohlbefinden gehoben werden. Der 
Schwerpunkt des Programms soll auf 
den sozialen Determinanten und da-
bei insbesondere auf den Rahmenbe-
dingungen liegen, unter denen Men-
schen aufwachsen, leben, arbeiten 
und altern.

Gesundheitsförderung als Ansatz zur 
Verbesserung der Chancengleichheit – 
Präventionsgesetz
Seit mehr als 30 Jahren verbindet sich 
mit dem Ansatz der Gesundheitsför-
derung das emanzipatorische Ziel ei-
ner ganzheitlich verbesserten gesund-
heitlichen Lebenssituation und eines 
selbstbestimmten Gesundheitshan-
delns für alle Bevölkerungsgruppen.5 
Diesem Verständnis von Gesundheit 

entsprechen die vorrangigen Hand-
lungsstrategien und Handlungsfelder 
der Gesundheitsförderung:
· Gesundheitsförderliche Gesamt-

politik entwickeln („Health in all 
Policies“)

· Gesundheitsförderliche Lebenswel-
ten schaffen („Setting-Ansatz“)

· Gesundheitsbezogene Gemein-
schaftsaktionen unterstützen 

· Persönliche Kompetenzen entwi-
ckeln 

· Gesundheitsdienste neu ausrichten. 

Nach mehreren gescheiterten An-
läufen trat im Juli 2015 in Deutsch-
land das Gesetz zur Förderung der 
Gesundheitsförderung und Präven-
tion6 in Kraft. Das Gesetz sieht eine 
deutliche Erhöhung der Mittel der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
für Prävention und Gesundheitsförde-
rung vor; zudem soll die Kooperation 
und Koordination insbesondere der 
Sozialversicherungsträger unter Ein-
bindung der öffentlichen Jugendhilfe 
und Arbeitsagenturen auf der Grund-
lage konsentierter Gesundheitsziele 
deutlich verbessert werden. Dazu 
werden von der neu gebildeten Nati-
onalen Präventionskonferenz bundes-
einheitliche und trägerübergreifende 
Präventionsempfehlungen entwickelt, 
die durch Landesrahmenverträge kon-
kretisiert werden sollen. Ein explizi-
tes Ziel ist dabei die Verbesserung der 
gesundheitlichen Chancengleichheit. 
Dazu sollen vor allem der „Setting-
Ansatz“ (die Unterstützung sozialräu-
mlicher Systeme wie Schulen, Kran-
kenhäuser, Stadtteile, etc.) und die 
betriebliche Gesundheitsförderung 
vor allem in Kleinbetrieben gestärkt 
werden. 

Damit stellt das Präventionsgesetz 
richtige Weichen und vermittelt wich-
tige Impulse. Für eine konsequente 
Präventionspolitik wäre jedoch eine 
konsequente Umsteuerung in der 
Weise erforderlich, dass neben allen 
Sozialversicherungsträgern auch die 
öffentliche Hand von Bund, Län-
dern und Kommunen, die bereits 
in vielfacher Weise in der Gesund-
heitsförderung und Prävention tätig 
sind, sich finanziell beteiligen, eine 
stärkere Rolle in der Koordinierung 
wahrnehmen und alle Politikfelder in 
die Umsetzung der Gesundheitsziele 
eingebunden werden. Es bleibt nun 
zu hoffen, dass in der Umsetzung des 
Präventionsgesetzes möglichst viele 
Akteure gewonnen und eingebunden 
werden und damit auf kommunaler 
und Landesebene Impulse für eine 

Entwicklung zu „Health in all Poli-
cies“ ausgehen werden. 

 Denn die ungleiche und unge-
rechte Verteilung von Gesundheits-
chancen und -risiken kann letztlich 
nur verringert werden, wenn sich die 
Lebensverhältnisse angleichen und 
sozioökonomische Unterschiede in 
den Lebenslagen der Bevölkerung 
geringer werden. 

 

 

 

 Renate Walter-Hamann

Die Autorin ist Leiterin des Referats 
Gesundheit, Rehabilitation, Sucht beim 
Deutschen Caritasverband e. V.

1 Laut einer Konvention der Europäischen 
Union von 2001 werden Personen als 
armutsgefährdet definiert, wenn ihr 
Einkommen 60 Prozent des mittleren 
Einkommens der Bevölkerung erreicht. 
Als arm werden die Personen definiert, 
die nur über 50 Prozent (und weniger) 
des mittleren Einkommens der 
Bevölkerung verfügen. 

2 Robert-Koch-Institut (2014): Soziale 
Unterschiede in der Mortalität und 
Lebenserwartung. Gesundheitliche 
Berichterstattung Kompakt. http://www.
rki.de/DE/Content/Service/Presse/Teaser-
Archiv/2014/12_2014_Teaser.html.

3 Die niedrigste Einkommensgruppe 
entsprach 60 Prozent des mittleren 
Äquivalenzeinkommens, die 
höchste Einkommensgruppe 
entsprach 150 Prozent des mittleren 
Äquivalenzeinkommens.

4 Thomas Lampert/Lars Eric Kroll/Annalena 
Dunkelberg (2007): Soziale Ungleichheit 
der Lebenserwartung in Deutschland. 
Aus Politik und Zeitgeschichte, Bd. 
42, S. 11 – 18; Lars Eric Kroll/Thomas 
Lampert (2009): Soziale Unterschiede in 
der Lebenserwartung – Datenquellen in 
Deutschland und Analysemöglichkeiten 
des SOEP. Methoden – Daten – Analysen 
3(1), S. 3 – 30.

5 Ottawa-Charta der WHO von 1986.

6 Während Prävention auf die 
Verhinderung von Erkrankungen 
und die Minderung spezifischer 
gesundheitlicher Risiken ausgerichtet 
ist, hebt Gesundheitsförderung auf die 
Stärkung der Gesundheitsressourcen und 
-potentiale der Menschen ab.
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GESUNDHEIT FÜR 
BENACHTEILIGTE GRUPPEN IN 
DEN ENTWICKLUNGSLÄNDERN 
VERBESSERN
Alte Herausforderungen und neue Lösungen 

Mit der Verabschiedung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs – 
Sustainable Development Goals) und der Ratifizierung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (BRK) verpflichteten sich die Mitgliedsstaaten, 
Menschen mit Behinderung einen gleichberechtigten Zugang zur Gesund-
heitsversorgung zu ermöglichen. Dies ist dringend notwendig, da ihnen 
dieser aufgrund von Diskriminierung häufig vorenthalten wird und sich 
in ihrem schlechteren allgemeinen Gesundheitsstatus niederschlägt.1 

I n den SDG werden unter anderem 
die Gewährleistung einer universel-
len Krankenversicherung und der 

Zugang zu qualitativ hochwertigen 
Gesundheitsleistungen gefordert, 
um ein gesundes Leben und Wohl-
ergehen für alle Menschen jeden 
Alters sicherzustellen, einschließlich 
von Menschen mit Behinderung. Die 
BRK wiederum feiert in diesem Jahr 
ihr zehnjähriges Jubiläum und wur-
de von 165 Staaten ratifiziert, auch 
von Deutschland im Jahr 2009. Sie 
verpflichtet Vertragsstaaten durch 
Artikel 25 zur Gesundheit dazu, das 
Recht von Menschen mit Behinde-
rung auf das „erreichbare Höchstmaß 
an Gesundheit ohne Diskriminierung 
aufgrund von Behinderung“ durch 
staatliche Maßnahmen umzusetzen. 
Darüber hinaus definiert die BRK die 
Verpflichtungen der Vertragsstaaten 
durch Artikel 32 zur Internationalen 
Zusammenarbeit, um diesen Zugang 
in den Entwicklungsländern sicher-
zustellen. 

Die BRK beinhaltet ein menschen-
rechtlich fundiertes Verständnis von 
Behinderung, welches für die Um-
setzung von Maßnahmen sowohl 
im rechtlichen als auch im Dienst-
leistungsbereich maßgebend ist. Sie 
versteht Menschen mit Behinderung 
als gleichberechtigte NutzerInnen. 
Dies erfordert einen grundlegenden 
Wandel hin zu behinderungsinklusi-
ven Maßnahmen und Programmen im 
Gesundheitsbereich. Als Menschen 
mit Behinderung versteht die BRK 
Menschen mit langfristigen Beein-
trächtigungen, die in Wechselwirkung 

mit verschiedenen gesellschaftlichen 
und sozialen Barrieren nicht ihre vol-
le und wirksame Teilhabe gleichbe-
rechtigt wahrnehmen können. Dieser 
Paradigmenwechsel hat für staatliche 
und private Gesundheitsdienste um-
fassende Folgen, wenn es darum geht, 
die Zugangsrechte zu einer qualitativ 
hochwertigen allgemeinen Gesund-
heitsversorgung von Menschen mit 
Behinderung sicherzustellen. Dies 
gilt auch für den Umbau von Ge-
sundheitsleistungen im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit, wel-
che im Artikel 32 der BRK dargestellt 
wird.

Menschen mit Behinderung 
im Gesundheitssektor – 
Herausforderungen im Zugang
Aktuelle Schätzungen gehen davon 
aus, dass 15 Prozent aller Menschen 
weltweit eine Behinderung haben, 
von denen 80 Prozent in Entwick-
lungsländern leben.2 Menschen mit 
Behinderung weisen oft einen schlech-
teren Gesundheitszustand auf und 
haben im Durchschnitt höhere Aus-
gaben für Gesundheitsleistungen als 
Menschen ohne Behinderung. Selbst 
wenn sie es sich leisten können, ist die 
Wahrscheinlichkeit dreimal so hoch, 
dass ihnen der Zugang zu Gesund-
heitsleistungen verwehrt bleibt.3 Die 
Ursachen für die Benachteiligung von 
Menschen mit Behinderung sind viel-
fältig. Aufgrund von Stigmatisierung 
und Diskriminierung sind sie oft von 
multidimensionaler Armut betroffen 
und haben erschwerten oder keinen 
Zugang zu Bildung, Beschäftigung 

und eingeschränkte Teilhabe am so-
zialen Leben, was dazu führt dass sie 
überproportional in den ärmsten Be-
völkerungsgruppen vertreten sind.4 
Das führt unter anderem dazu, dass 
sie sich Gesundheitsleistungen nicht 
leisten können, die auf direkter Be-
zahlung basieren. 

Neben den armutsbedingten exis-
tieren auch spezifische strukturelle 
Barrieren im Gesundheitssystem die 
den Zugang erschweren oder unmög-
lich machen. So werden sie an ver-
schiedenen Stellen in Gesundheitssys-
temen diskriminiert, sowohl auf der 
Planungsebene, in den medizinischen 
Diensten oder in Informations- und 
Präventionskampagnen. In vielen 
Ländern liegen die Prioritäten im 
Gesundheitssystem auf einem starken 
wirtschaftlichen Wachstum und Men-
schen mit Behinderung sind keine 
Zielgruppe. Besonders diskriminierte 
Gruppen sind Frauen, Mädchen und 
ältere Menschen mit Behinderung, so-
wie Menschen mit psychischen oder 
intellektuellen Beeinträchtigungen. 
Letztere sind laut neuesten Studien in 
einigen Ländern einer Zwangssterili-
sation oder erzwungener Verhütung 
von Schwangerschaften schutzlos 
ausgesetzt.5 Auf Ebene der Anbieter 
wird eine angemessene Gesundheits-
versorgung durch negative Haltungen 
des Fachpersonals und durch indivi-
duelle Diskriminierungen erschwert. 
Oft sind Gesundheitsdienste nicht 
barrierefrei, regional weniger ver-
fügbar oder schlecht erreichbar. Dies 
führt für Menschen mit Behinderung 
oftmals zu erheblichen Zusatzkosten, 
für die sie keine finanziellen Mittel 
haben.

Kosten der Gesundheits
dienstleistungen sind zu hoch
Öffentliche und private Gesund-
heitsdienstleistungen sind für Men-
schen mit Behinderung oft finanziell 
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unerschwinglich. In vielen Entwick-
lungsländern haben Menschen mit 
Behinderung keine Krankenversi-
cherung, da diese nicht existieren, 
die Beiträge zu hoch sind oder ihnen 
eine Mitgliedschaft auf Grund einer 
Behinderung verweigert wird. Die 
Krankenversicherungen beinhalten 
oft nur eine minimale und primäre 
Gesundheitsversorgung, was wieder-
um weitere Erkrankungen zur Folge 
haben kann. 

Innerhalb staatlicher Gesundheits-
systeme liegen oft keine Daten vor, 
die durch Disaggregation von Behin-
derung Aufschluss über den Bedarf 
und die Rechte dieser benachteiligten 
Gruppe geben. Auch werden Men-
schen mit Behinderung nicht direkt 
an der Planung und am Monitoring 
von Gesundheitsmaßnahmen betei-
ligt. Weitere Barrieren innerhalb der 
Gesundheitssysteme sind diskriminie-
rende Richtlinien, in denen Informati-
onsbedarf sowie barrierefreier Zugang 
von Menschen mit Behinderung nicht 
vorkommen. 

Auch wenn in der internationa-
len Zusammenarbeit inzwischen ein 
Umdenken sichtbar wird, werden 
Menschen mit Behinderung im Ge-
sundheitsbereich nicht umfassend 
berücksichtigt. Stigmatisierung und 
Zugangsbarrieren des Gesundheits-
systems werden in Entwicklungslän-
dern selten als ein Thema gesehen, 
das durch Politikrichtlinien berück-
sichtigt wird. Dies verhindert eine 
systematische Berücksichtigung von 
Menschen mit Behinderung und ih-
rem Zugang zu Gesundheitsdiens-
ten. Solch eine Berücksichtigung ist 
nötig, um durch eine umfassende 
Planung Menschen zu identifizieren 
und barrierefreien erschwinglichen 
Zugang zu qualitativ gleichwertigen 
Gesundheitsdiensten in urbanen wie 
auch ländlichen Regionen zu gewähr-
leisten. 

Gleichberechtigter Zugang zu 
Gesundheitsdienstleistungen – 
nächste Schritte
Mit den SDGs, die die Inklusion von 
Menschen mit Behinderung berück-
sichtigen, und der BRK zeigen sich 
erste Verbesserungen des Schutzes 
und inklusiven Zuganges zu Ge-
sundheitsdiensten für Menschen 
mit Behinderung. Die vollständige 
Umsetzung gelingt aber nur, wenn 
die Vertragsstaaten wirksame, sozial 
nachhaltige Handlungsansätze, die 
die multidimensionale Armut von 
Menschen mit Behinderung berück-
sichtigen, und Praktiken entwickeln, 
um die Vorgaben und Forderungen 
dieser Instrumente zu verwirklichen. 
Hierfür müssen die Staaten die Zivil-
gesellschaft und Menschen mit Behin-
derung wirksam einbeziehen. Private 
Anbieter müssen durch entsprechende 
Regelungen verpflichtet werden und 
Modelle entwickeln, die besser zwi-
schen ökonomischen und sozialen 
Prioritäten abwägen und gleichen 
Zugang gewähren. 

Um dies zu erreichen, sollen Staa-
ten erstens Gesundheitssysteme durch 
Politikrichtlinien sowie Gesetze re-
geln und ausreichende Ressourcen 
zur Verfügung zu stellen, um die 
Barrieren im Zugang zu identifizieren 
und Diskriminierung von Menschen 
mit Behinderung aktiv zu bekämpfen. 
Hier müssen auch Datenerhebungen, 
Planungen und Monitoring behinde-
rungsinklusiv werden, z. B. durch die 
Aufschlüsselung von Daten im Rah-
men nationaler Gesundheitserhebun-
gen, der SDG-Umsetzung und die di-
rekte Beteiligung von Menschen mit 
Behinderung. Zweitens muss bei der 
Absicherung gegen Krankheit sicher-
gestellt werden, dass staatliche und 
private Versicherungen Menschen 
mit Behinderung nicht diskriminie-
ren und ausschließen. Drittens sind 
Anbieter von Gesundheitsdienstleis-

tungen gefordert, soziale Nachhaltig-
keit, Inklusivität, Barrierefreiheit und 
Nichtdiskriminierung von Menschen 
mit Behinderung, besonders Frauen 
sowie älteren Menschen, zu gewähr-
leisten. Zudem muss medizinisches 
Personal zum menschenrechtlichen 
Verständnis von Behinderung ausrei-
chend sensibilisiert, aus- und fortge-
bildet werden.

Ein vierter wichtiger Punkt muss 
Empowerment sein. Dies betrifft ei-
nerseits den Kapazitätenaufbau von 
Selbstvertreterorganisationen, um 
sich in die politischen Prozesse zu 
Erarbeitung und Monitoring von Po-
litikrichtlinien und Gesetzen einbrin-
gen zu können. Andererseits geht es 
darum, Menschen mit Behinderungen 
über ihre Rechte als gleichberechtigte 
Nutzer und Nutzerinnen von Gesund-
heitsdiensten aufzuklären. 

 

 

 

 Stefan Lorenzkowski  
und Ulrike Last 

Stefan Lorenzkowski und Ulrike Last 
arbeiten beide als FachreferentInnen bei 
Handicap International. 

1 Weltgesundheitsorganisation (2014): 
Better health for people with Disabilities: 
Infographic. Geneva. http://www.who.
int/entity/disabilities/infographic/en/index.
html.

2 Weltgesundheitsorganisation (2011): 
World Report on Disability. Geneva. 
http://www.who.int/disabilities/world_
report/2011/en/.

3 Adam Platt (2010): Health care for 
vulnerable groups in Cambodia. Phnom 
Pen, HelpAge and GTZ. http://www.
mopotsyo.org/Highlight2010_Dec_2011_
Feb/Cambodian%20German%20
Social%20Health%20Protection%20
Programme_%20Final%20report%20
on%20vulnerable%20groups_%20
26%20November%202010.pdf.

4 Weltgesundheitsorganisation (2011): 
World Report on Disability. Geneva. 
http://www.who.int/disabilities/world_
report/2011/en/.

5 Edwins L. Saka, et.al. (2013): The 
knowledge, awareness, practice & 
prevalence rate of gender based 
violence (GBV) especially sexual 
violence among women and girls with 
intellectual disabilities. Nairobi, KAIH, 
COVAW. http://covaw.or.ke/wp-content/
uploads/2014/01/Covaw-report-new-
final-interactive.pdf. 
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Menschen mit Behinderung benötigen mehr Hilfe in Entwicklungsländern
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INTERESSENKONFLIKTE IN DER 
GESUNDHEITSPOLITIK
Die Pharma- und Gesundheitslobby

Mit über 5 Millionen Beschäftigten ist das Gesundheitswesen der größte 
Sektor des deutschen Arbeitsmarktes. 2013 summierten sich die Gesund-
heitsausgaben auf rund 315 Milliarden Euro. Um die Verteilung dieser Gel-
der streiten Pharmakonzerne und Medizintechnikunternehmen, kommunale 
Krankenhäuser und Privatkliniken, gesetzliche und private Krankenkassen 
und natürlich ApothekerInnen und ÄrztInnen. Gesundheitspolitik ist hoch-
sensibel und betrifft uns alle unmittelbar in unserem Wohlbefinden. Gleich-
zeitig reguliert sie – wie oben deutlich wird – ein riesiges Geschäftsfeld, in 
dem es auch um Marktanteile und Gewinne geht. Ein nicht zu verachtendes 
Spannungsfeld, das immer wieder für Skandale sorgt.

N ehmen wir das Beispiel der 
Ärztegewerkschaft Marburger 
Bund. Der Vorsitzende des 

Marburger Bundes Rudolf Henke 
wurde 2009 für die CDU in den Bun-
destag gewählt und behielt trotzdem 
seinen Posten. Zusätzlich zu seinen 
Diäten bekommt Henke ein stattliches 
Gehalt von der Ärztegewerkschaft. 
Durch weitere bezahlte Nebentätig-
keiten bei der Ärztekammer Nord-
rhein, in der Versicherungswirtschaft 
und einem Klinikum kommt er auf 
einen Zusatzverdienst zwischen 150 
und 300.000 Euro pro Jahr. Henke 
hält es für gut und richtig, seinen 
Sachverstand in den Gesetzgebungs-
prozess einzubringen. Doch es gibt 
einen Unterschied zwischen dem Ein-
bringen von Expertise und bezahlter 
Lobbyarbeit für eine Interessengrup-
pe, wie sie Henke betreibt.

Lobbyakteure in Brüssel
Doch nicht nur Interessenkonflikte 
in der Gesundheitspolitik sind pro-
blematisch. Auch die immensen Mit-
tel, die Lobbyakteuren zur Verfügung 
stehen, zeigen, wie viel einflussreicher 
große Unternehmen im Vergleich zur 
Zivilgesellschaft sind.

Gerade in Brüssel, wo mittlerweile 
viele Regulierungsfragen ihren An-
fang nehmen, ist diese Unausgewo-
genheit besonders ausgeprägt. Die 
Pharmaindustrie gibt jährlich ein 
Budget von 40 Millionen Euro aus, zi-
vilgesellschaftliche Akteure lediglich 
2,7 Millionen. Deutsche Chemie- und 
PharmalobbyistInnen sind selbstver-
ständlich wichtig auf EU-Ebene. Bei 
den Verbänden führt der Verband der 
Chemischen Industrie (VCI) mit 3,6 
Millionen Euro Lobbyetat im Jahr 

die Liste deutscher Lobby-Verbände 
an – noch vor dem Bundesverband 
der Deutschen Industrie (BDI). Der 
Bundesverband der Verbraucherzent-
rale VZBV verfügt nur über ein Drittel 
dieses Budgets.

Interessenkonflikte bei Zulassung  
von Medikamenten
Ein weiteres Problem ist, dass für die 
Zulassungsprozesse von Arzneimit-
teln Gremien und Behörden zustän-
dig sind, deren Besetzung teilweise 
problematisch ist. So beispielsweise 
die Europäische Arzneimittelbehörde 
EMA und die Zulassung des umstrit-
tenen Krebsmedikaments Avastin.

Avastin wird von dem Schweizer 
Pharmakonzern Roche hergestellt 
und ist seit 2005 als Mittel gegen 
Darmkrebs registriert. Im Laufe der 
Zeit erhielt es Zulassungen als Mittel 
gegen weitere Krebsarten, schließlich 
auch gegen Brustkrebs. Heute ist es 
eines der teuersten und zugleich 
meistverkauften Medikamente im 
Kampf gegen Krebs. Die Behandlung 
kostet pro Jahr etwa 20-mal mehr als 
eine Chemotherapie.

Während die EMA den Einsatz des 
Medikaments Avastin im Juni 2011 
gegen Brustkrebs erweiterte, entzog 
ihr US-amerikanisches Pendant FDA 
Avastin die Genehmigung als Mittel 
gegen Brustkrebs. In den USA darf 
Avastin zwar noch als Mittel gegen 
andere Krebsarten eingesetzt werden; 
bei Brustkrebspatientinnen sei aber 
durch das Medikament kein Nutzen 
entstanden, der die erheblichen Ne-
benwirkungen aufwöge.

Warum sich jedoch die zuständi-
gen Stellen in den USA und der EU 
bezüglich Avastin uneins sind, wirft 

Fragen auf. Und ein Blick auf die Zu-
sammensetzung des EMA-Experten-
gremiums, das über die Zulassung 
des Medikaments entschied, lässt 
eine skandalöse Vermutung zu: 6 der 
10 unabhängigen Experten der EMA 
stehen in direktem oder indirektem 
Kontakt zum Hersteller Roche.

Gesundheit darf nicht Partikular
interessen zum Opfer fallen
Gesundheitspolitik ist ein emotional 
aufgeladenes, umkämpftes politisches 
Feld, in dem insbesondere finanzkräf-
tige Interessenvertreter ihren Einfluss 
geltend machen. Das Gesundheitswe-
sen ist zudem durchsetzt von Interes-
senkonflikten, die dringend strengerer 
Regulierung benötigen. Strengere Re-
geln bei Nebentätigkeiten wären ein 
erster Schritt. Aber Weitere müssten 
folgen, um die Machtungleichgewich-
te zu bekämpfen, bei denen derzeit 
unsere Gesundheit oft das Nachsehen 
hat.

 

 

 

 Max Bank

Der Autor ist Referent bei LobbyControl.
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LOBBYING UND 
GREENWASHING 
Am Beispiel von Bayer

Der Pharma- und Agro-Multi Bayer gehört zu den mächtigsten Unterneh-
men in Deutschland. Mit Hilfe von Lobbying, verdeckten Spenden, Green-
washing und intensiver Öffentlichkeitsarbeit gelingt es dem Konzern, 
Einfluss auf Politik und Gesellschaft zu erlangen. Die ‚Coordination gegen 
BAYER-Gefahren‘ bringt seit 37 Jahren die Kehrseiten der Geschäftspolitik 
ans Tageslicht. 

D ie Bayer AG ist zurzeit das wert-
vollste Unternehmen im Dax. 
Der Umsatz liegt bei 46 Mil-

liarden Euro, der jährliche Gewinn 
bei rund 4 Milliarden. Die Firma ist 
weltweit der zweitgrößte Anbieter von 
Pestiziden und einer der wichtigsten 
Pharmahersteller. Auch in der Pro-
duktion von Saatgut und Kunststof-
fen ist das Unternehmen aktiv. 

Bayer stellt eine große Zahl ge-
fährlicher Stoffe her, darunter hoch-
toxische Insektizide, hormonaktive 
Substanzen wie Bisphenol A und 
das einstige Kampfgas Phosgen. In 
der Vergangenheit war der Konzern 
gar an der Produktion von polychlo-
rierten Biphenylen (PCB), giftigen 
Holzschutzmitteln, chemischen Waf-
fen und HIV-kontaminierten Blutpro-
dukten (HIV – Humanes Immundefi-
zienz-Virus) beteiligt. 

Als Weltkonzern gehört Bayer 
Tausenden von Lobbyorganisatio-
nen an – die genaue Zahl konnte der 
Vorstandsvorsitzende in der jüngsten 
Hauptversammlung auch auf Nach-

frage nicht nennen. Bayer ist Mitglied 
in den nationalen, europäischen und 
globalen Vereinigungen der Pharma-, 
Agrar-, Plastik- und Chemieindustrie 
(häufig in führender Position) und 
gehört einflussreichen Verbänden 
wie dem Trans Atlantic Business Dia-
logue, dem European Roundtable of 
Industrialists und BusinessEurope an.

Lobbying im Gesundheitswesen
Bei der Markteinführung neuer Medi-
kamente werden bis zu 40 Prozent des 
Umsatzes in Marketing und Lobby-
ing investiert – so viel wie in keinem 
anderen Geschäftsfeld. Neben der 
klassischen Werbung verläuft die Ein-
flussnahme über (häufig verdeckte) 
Zuwendungen an Ärzteorganisatio-
nen, wissenschaftliche Einrichtungen, 
Universitäten und Selbsthilfegrup-
pen. Zudem werden Fortbildungsver-
anstaltungen für ÄrztInnen größten-
teils von Pharmafirmen organisiert. 

Zum Teil werden die aufwendigen 
Marketingkampagnen nicht durch 
die Konzerne selbst, sondern über 

eigens geschaffene PR- (Public Re-
lations – Öffentlichkeitsarbeit) oder 
Beratungsagenturen orchestriert. 
Diese haben eine große Zahl von Ex-
pertengremien etabliert, die weltweit 
Einfluss auf die Entscheidungen im 
Gesundheitswesen nehmen. Dem 
Druck der Pharmaindustrie ist da-
durch kaum einer gewachsen. Mitte 
der 1990er Jahre versuchte der damali-
ge Gesundheitsminister Horst Seeho-
fer eine Positivliste mit therapeutisch 
sinnvollen Medikamenten einzufüh-
ren. Dies wäre ein entscheidender 
Schritt gewesen, um die Kosten im 
Gesundheitswesen zu reduzieren 
und um unwirksame Präparate vom 
Markt zu drängen. Seehofer musste 
das Vorhaben jedoch zurückziehen 
und resigniert einräumen, dass es ge-
gen die Macht der Pharmalobby nicht 
durchzusetzen war.

EUChemikalienrecht
Tausende von Chemikalien, die sich 
in Produkten des täglichen Lebens 
befinden, wurden nie auf ihre Ge-
fährlichkeit hin untersucht. Krebs-
erregende, erbgutschädigende und 
hormonaktive Substanzen können 
daher weitgehend ungehindert pro-
duziert und vermarktet werden. Die 
ursprünglich ambitionierten Ziele der 
Europäischen Union (EU), mit Hilfe 
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der REACH-Verordnung (Registra-
tion, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals  – Regist-
rierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe) 
für eine verbesserte Chemikaliensi-
cherheit zu sorgen, wurden stark ver-
wässert. 

Nach Aussage langjähriger EU-
Abgeordneter gab es niemals zuvor 
einen vergleichbaren Lobby-Sturm. 
An vorderster Stelle kämpften dabei 
die deutschen Unternehmen BASF 
und Bayer sowie der Verband der 
Chemischen Industrie e. V. (VCI). Der 
Berichterstatter für den Binnenmarkt-
Ausschuss, Hartmut Nassauer (CDU), 
ließ sich bei den Verhandlungen direkt 
von VCI-Experten zuarbeiten. 

Sowohl Gerhard Schröder als auch 
Angela Merkel machten REACH 
zur Chefsache und übernahmen die 
Forderungen der Industrie fast eins 
zu eins. Tausende von Chemikalien 
bleiben von dem Regelwerk daher 
unberücksichtigt. Auch die Pflicht, 
gefährliche Stoffe zu substituieren, 
sofern eine Alternative verfügbar ist, 
entfiel. Hiltrud Breyer, Mitglied im 
Beirat der Coordination gegen BAY-
ER-Gefahren und langjährige EU-Ab-
geordnete, bezeichnete das Ergebnis 
dann auch als „eindeutigen Kniefall 
vor der chemischen Industrie“.

Sponsoring der UN 
Bayer hat eine lange Tradition, sein 
Image mit vorgeblichem Umwelten-
gagement reinzuwaschen. Der Kon-
zern vergibt Preise zum Klimaschutz, 
sponsert Wettbewerbe zu ökologi-
schen Themen, ist Mitglied des UN 
Global Compact (United Nations – 
Vereinte Nationen) und kooperiert 
mit Dutzenden von Umweltorganisa-
tionen. Dabei wählt das Unternehmen 
gezielt solche Bereiche aus, in denen 
es in der Kritik steht, zum Beispiel 
beim Klimaschutz oder der Vermark-
tung giftiger Pestizide. Reale Verän-
derungen der Geschäftspolitik resul-
tieren hieraus nicht. Die Firma nutzt 
die Kooperationen jedoch weidlich in 
ihrer Außendarstellung. Dadurch ge-
lingt es dem Konzern, von dem guten 
Image seiner Partner zu profitieren 
und sich als Teil der Lösung ökologi-
scher Probleme zu inszenieren.

Ein Beispiel für diese Strategie ist 
die langjährige Kooperation mit der 
UN-Umweltbehörde UNEP (United 
Nations Environment Programme – 
Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen). Für einen jährlichen Be-
trag von 1,2 Millionen Euro darf der 

Konzern als offizieller Partner der Ver-
einten Nationen auftreten und Fotos 
des UN-Generalsekretärs in seinem 
Geschäftsbericht abdrucken. Im Jahr 
2007 richtete Bayer gar die Jugendum-
weltkonferenz der UN aus – direkt in 
der Leverkusener Unternehmenszen-
trale. 

Vom Finanzchef zum Staatssekretär
Die rot-grüne Steuerreform aus dem 
Jahr 2001 sorgte dafür, dass viele 
Großkonzerne bis heute fast keine 
Steuern zahlen. In den ersten Jah-
ren musste die öffentliche Hand gar 
Milliardenbeträge rückerstatten. So 
überwies allein das Land Nordrhein-
Westfalen eine viertel Milliarde Euro 
Körperschaftssteuer an Bayer zurück. 
Die Stadt Leverkusen erlitt Einbußen 
der Gewerbesteuer von 45 Millionen 
Euro jährlich. Insgesamt reduzierten 
sich die Ertragssteuern von Bayer in-
nerhalb eines Jahres von 1,15 Milli-
arden Euro auf 150 Millionen – eine 
Abnahme um 88 Prozent.

Verantwortlich für das wohl um-
fangreichste Steuergeschenk in der 
Geschichte der Bundesrepublik war 
Hans Eichel, der damalige Finanz-
minister. Eichel selbst verstand von 
Finanzfragen jedoch wenig und ließ 
die Gesetze von seinem Staatssekretär 
Heribert Zitzelsberger ausarbeiten. 
Der inzwischen verstorbene Jurist 
hatte zuvor die Steuerabteilung von 
Bayer geleitet. Der damalige Bayer-
Chef Manfred Schneider kommen-
tierte seine Berufung zum Staatsse-
kretär süffisant „als unseren Beitrag 
zur Steuerpolitik“. 

Und Zitzelsberger lieferte: Die 
Körperschaftssteuer für eingehalte-
ne Gewinne wurde auf 25 Prozent 
gesenkt, die Steuern auf Erlöse aus 
Unternehmensverkäufen ganz gestri-
chen. Zudem konnten Verluste aus 
Beteiligungen von nun an unbegrenzt 
von der Steuer abgesetzt werden. Die 
Berliner Zeitung kommentierte: „Kei-
nem der Berliner Großkopfeten hat 
die deutsche Groß-Industrie so viel 
Wohltaten zu verdanken wie Heribert 
Zitzelsberger.“ 

LobbySchwerpunkt TTIP
Aktueller Schwerpunkt des Chemie-
Lobbyings ist das transatlantische 
Handelsabkommens TTIP (Trans-
atlantik Trade and Investment Part-
nership). Bayer beschäftigt allein in 
Brüssel 15 LobbyistInnen, von denen 
8 offiziell Zugang zum EU-Parlament 
haben. Im Bundestag besitzen 7 Bay-
er-Lobbyisten Hausausweise. 

Im vergangenen Jahr gab der Kon-
zern allein 2,5 Millionen Euro für EU-
Lobbying aus, ein Großteil für das 
umstrittene Handelsabkommen. Hin-
zu kommen die TTIP-Aktivitäten vom 
Bundesverband der Deutschen Indus-
trie e. V. (BDI), VCI, von Croplife, 
BusinessEurope, European Chemical 
Industry Council (CEFIC) und der 
European Federation of Pharmaceu-
tical Industries and Associations (EF-
PIA), in denen Bayer Mitglied ist. Ziel 
der Verbände ist es, große Teile der 
bestehenden Umweltgesetzgebung 
als angebliche „Handelshemmnisse“ 
einzustufen.

So sieht der Pestizidverband Crop-
Life in den europäischen Pestizid-
Grenzwerten ein Exporthemmnis für 
amerikanische Landwirte, das zu jähr-
lichen Umsatz-Einbußen von vier Mil-
liarden Dollar führe. Auch bezeichnet 
Croplife den Schritt der EU, Agro-
Chemikalien von Bayer und BASF 
wegen ihrer Bienengefährlichkeit mit 
einem befristeten Verkaufsbann zu be-
legen, als illegal. BusinessEurope wie-
derum reibt sich an der Befugnis der 
US-Gesundheitsbehörde FDA (Food 
and Drug Administration), kontami-
nierte Lebensmittel aus dem Verkehr 
ziehen zu dürfen. Im Gentechnik-
Bereich stehen dem freien Waren-
Verkehr nach Ansicht von Bayer & Co. 
die in Europa länger dauernden Zu-
lassungsverfahren entgegen. Darüber 
hinaus streiten die Agro-Riesen dafür, 
nach amerikanischem Recht künftig 
Gentech-Rückstände in Lebensmit-
teln zu tolerieren und Kennzeich-
nungspflichten abzuschaffen. Und 
im Pharmabereich stehen längere 
Patentlaufzeiten, die Geheimhaltung 
von Pharma-Studien sowie eine freie 
Preisfestsetzung auf der Wunschliste.

Die Coordination gegen BAYER-
Gefahren (CBG) arbeitet seit 1978 
zu allen Problemen, die von dem Un-
ternehmen ausgehen: Pestizidvergif-
tungen, gefährliche Pharmaproduk-
te, Störfälle, Gentechnik, Luft- und 
Wasserverschmutzung, gefährliche 
Chemikalien, Lobbyismus etc. Heu-
te ist der Verein mit mehr als 10.000 
Organisationen, JournalistInnen und 
Gewerkschaften in aller Welt vernetzt. 

 

 

 

 Philipp Mimkes 

Der Autor war bis Mai 2016 
Geschäftsführer der Coordination gegen 
BAYER-Gefahren.
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FREIHANDELSABKOMMEN 
UND BIG PHARMA
Schritt zurück für die Gesundheitsversorgung

Missstände gibt es reichlich im Gesundheitssystem. Scheininnovationen, 
Mondpreise oder Pflegenotstand sind nur einige Schlagworte dafür. Und 
Anlass genug, nach Änderungsmöglichkeiten jenseits einer immer wei-
tergehenden Ökonomisierung zu suchen. Mit TTIP (Transatlantic Trade 
Investment Partnership – Transatlantisches Freihandelsabkommen) und 
CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement – Umfassendes 
Wirtschafts- und Handelsabkommen) wurden bisherige Fehler im System 
jedoch verfestigt – bestenfalls. Schlimmstenfalls bedeuten die Abkommen 
einen gewaltigen Schritt zurück.

E gal oB TTIP-Befürworter, Geg-
nerin oder Unentschlossene, in 
einem Punkt sind sich alle einig: 

Die Verringerung von Zöllen spielt 
bei den Verhandlungen im Pharma-
Bereich keine Rolle, denn die Zölle 
liegen schon bei nahezu Null. Es 
sind einzig und allein die sogenann-
ten nicht-tarifären Handelsbarrieren, 
die durch das geplante Freihandels-
abkommen der Europäischen Union 
(EU) mit den USA abgebaut werden 
sollen. Diese verursachen nach Anga-
ben der Industrie zusätzliche Kosten 
von durchschnittlich 19 Prozent des 
Produktwertes, wenn europäische Fir-
men in die USA exportieren.

Kein Wunder also, dass die Phar-
ma-Industrie Geld und Energie in-
vestiert, um die Verhandlungen zu 
TTIP und ähnlichen Abkommen zu 
beeinflussen. Jedes sechste TTIP-
Lobby-Treffen, das die EU-Handels-
kommission zwischen April 2013 und 
Februar 2014 durchführte, fand mit 
VertreterInnen der Pharma-Industrie 
statt.1 Wichtige Akteure dabei sind 
der europäische Dachverband EFPIA 
(European Federation of Pharmaceu-
tical Industries and Associations) und 
seine US-amerikanische Schwesteror-
ganisation PhRMA (Pharmaceutical 
Research and Manufacturers of Ame-
rica). Sie fordern in den Verhandlun-

gen vieles, was sie auch auf anderen 
Wegen durchzusetzen versuchen,2 
zum Beispiel eine größere Einfluss-
nahme in den Verhandlungen, die die 
Preise von Arzneimitteln festlegen.

Wer bestimmt Arzneimittelpreise … 
In vielen Staaten nehmen staatliche 
Stellen in irgendeiner Weise Einfluss 
darauf, zu welchem Preis Pharma-Un-
ternehmen ein Medikament verkaufen 
dürfen – so auch in den meisten EU-
Mitgliedsländern. In Deutschland 
wurde Ende 2010 das Arzneimittel-
markt-Neuordnungsgesetz (AM-
NOG) beschlossen, das die freie Preis-
festsetzung durch Pharmakonzerne 
einschränkte. Seitdem wird der Preis, 
den die Krankenkassen für ein neu auf 
den Markt gekommenes Medikament 
bezahlen, zwischen Pharma-Unter-
nehmen und dem Spitzenverband der 
gesetzlichen Krankenkassen (GKV) 
ausgehandelt. Dieser Mechanismus 
soll sicherstellen, dass die öffentliche 
Gesundheitsversorgung auch weiter-
hin bezahlbar bleibt. Und er soll ver-
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TTIP-Demonstration in Hannover

https://www.flickr.com/photos/campact/26502994672/in/album-72157667409310536/
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hindern, dass immer mehr „Scheinin-
novationen“ auf den Markt kommen, 
die zwar teurer, aber nicht besser sind 
als die bereits verfügbaren.3

 Nach der Einführung des AM-
NOG beschwerte sich PhRMA beim 
US-amerikanischen Handelsministe-
rium über diesen staatlichen Eingriff: 
In einer ausführlichen Stellungnahme 
zu den nicht-tarifären Handelsbarri-
eren bezeichnete der Lobbyverband 
die Einführung und Umsetzung des 
Gesetzes als einer der „Hauptgründe 
zur Besorgnis“ in Bezug auf Deutsch-
land.

Freihandelsabkommen wie TTIP 
bieten der Pharma-Industrie eine will-
kommene Möglichkeit, ihren Einfluss 
in den Prozessen zur Preisfestsetzung 
zu institutionalisieren. Im Rahmen 
sogenannter „Transparenzklauseln“ 
kann unter anderem festgeschrieben 
werden, dass die Pharma-Konzerne in 
bestimmten Phasen der Preisverhand-
lungen einbezogen werden müssen 
und dass ihre Argumente von den 
staatlichen Stellen geprüft und in-
nerhalb einer bestimmten Frist be-
antwortet werden müssen. Lehnt die 
staatliche Stelle einen Antrag eines 
Pharma-Unternehmens ab und un-
tersagt ihm beispielsweise, den Preis 
für ein Medikament anzuheben, muss 
sie dafür eine ausführliche schriftli-
che Rechtfertigung liefern. Derartige 
Klauseln sind beispielsweise im Ab-
kommen der EU mit Südkorea, das 
2011 in Kraft getreten ist, enthalten, 
sowie in ähnlicher Form auch im 
Trans-Pazifischen Abkommen (TPP) 
zwischen den USA und 11 weiteren 
Pazifik-Anrainerstaaten, das derzeit 
zur Ratifizierung vorliegt. Im TPP 
gehörten sie zu den umstrittensten 
Teilen der Verhandlungen. KritikerIn-
nen warnten insbesondere vor einer 
Bedrohung für das neuseeländische 
staatliche Gesundheitssystem. Doch 
auch in den USA warnen kritische 
Stimmen davor, dass das TPP nati-
onale Gesundheitssysteme bedroht, 
weil die „Transparenz“-Klauseln die 
staatlichen Einflussmöglichkeiten auf 
Arzneimittelpreise systematisch unter-
laufen und Gesundheitsausgaben in 
die Höhe treiben könnten.

Die EU-Kommission hat wieder-
holt darauf hingewiesen, dass sie – 
im Gegensatz zu den USA – „keine 
Absicht“ habe, derartige Klauseln 
auch im TTIP zu verankern. Vor dem 
Hintergrund sehr unterschiedlicher 
Gesundheitssysteme in der EU und 
den USA hege sie „große Befürchtun-
gen“ gegenüber derartigen Verpflich-

tungen. Aber: auch diese Forderung 
ist letztendlich ein Teil des Gesamt-
paketes. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass die EU-Kommission im Zuge 
der Verhandlungen dem Druck der 
vereinten Pharma-Lobby nachgibt, 
wenn die Zugeständnisse an anderer 
Stelle nur groß genug ausfallen.

… und wem gehören die Wirkstoffe?
Patente und andere Formen von 
geistigem Eigentum auf Arzneimit-
tel-Wirkstoffe sind ein weiterer Be-
reich, in dem die Pharma-Industrie 
die TTIP-Verhandlungen in ihrem 
Sinne zu beeinflussen versucht. Eine 
noch größere Rolle als in TTIP spielt 
dieses Thema jedoch in CETA, dem 
geplanten Abkommen zwischen der 
EU und Kanada. Die Pharma-Indus-
trie beschwert sich schon lange über 
den angeblich mangelhaften Schutz 
geistigen Eigentums in Kanada – und 
setzt große Hoffnungen auf den Ab-
schluss von CETA. Das Abkommen 
würde den Arzneimittel-Herstellern 
unter bestimmten Umständen länge-
re Patentlaufzeiten und bessere Beru-
fungsmöglichkeiten in Patentstreitig-
keiten ermöglichen. Das könnte dazu 
führen, dass günstigere Nachahmer-
Medikamente später auf den Markt 
kommen und somit die Gesamtausga-
ben für das Gesundheitssystem anstei-
gen. Wenn die CETA-Klauseln 2010 
schon in Kraft gewesen wären, hätten 
die Kanadier unter dem Strich fast 800 
Millionen US-Dollar mehr für die 
Versorgung mit Medikamenten auf-
bringen müssen, ergab eine Modell-
rechnung kanadischer Gesundheits-
wissenschaftler.4 Mittlerweile geben 
sogar VertreterInnen der kanadischen 
Gesundheitsbehörde zu, dass mit ei-
ner Verteuerung der Medikamente zu 
rechnen sei.

Anders als die EU hat Kanada be-
reits schmerzhafte Erfahrungen mit 
Investorenklagen gemacht. In einem 
aktuellen Fall fordert der US-amerika-
nische Pharmakonzern Eli Lilly nicht 
weniger als 500 Millionen Dollar Ent-
schädigung, da Kanada die Patente 
auf 2 seiner Medikamentenwirkstoffe 
zurückgenommen hat. Eli Lilly hat 
die beiden Wirkstoffe bereits um das 
Jahr 1980 erstmals patentiert und in 
den 1990er Jahren weitere Patente 
für über ein Dutzend weiterer An-
wendungsfelder angemeldet. Kanada 
zweifelt daran, dass die Medikamente 
für diese Anwendungen wirken und 
wirft Eli Lilly stattdessen vor, Patente 
nach dem „Gießkannenprinzip“ anzu-
melden, um sich auch lange nach dem 

Ablauf der eigentlichen Patentlaufzeit 
von 20 Jahren noch die exklusive Ver-
marktung zu sichern.

Nicht zuletzt aufgrund dieser Er-
fahrung versuchten die kanadischen 
Verhandlungsführer, die geistigen 
Eigentumsrechte zumindest aus dem 
CETA-Investitionsschutz auszuklam-
mern. Dies geht aus einem geleakten 
Protokoll der EU-Handelsminister 
vom Mai 2014 hervor. Die EU-Kom-
mission habe dieses Ansinnen jedoch 
„deutlich zurückgewiesen, weil dies 
nicht im Interesse der pharmazeuti-
schen Industrie der EU sei“. Das In-
teresse von PatientInnen und Allge-
meinbevölkerung fand im Protokoll 
keine Erwähnung.

 

 

 

 Anne Bundschuh 

Die Autorin arbeitet beim Gen-
ethischen Netzwerk e. V. (GeN) zu 
den Themen Agrogentechnik sowie 
Freihandelsabkommen. GeN ist seit 
Anfang an Mitglied im Bündnis TTIP 
unfairhandelbar.

Weitere Informationen zum Thema 
finden sich in der Broschüre ‚Bittere 
Medizin: Freihandel und Gesundheit’, 
Download sowie kostenlose Bestellung 
unter www.gen-ethisches-netzwerk.
de/bittere-medizin.

1 Corporate Europe Observatory (CEO) 
(2015). www.corporateeurope.org/
de/international-trade/2015/07/ttip-
lobbyparadies-f-r-konzerne.

2 Zu den Forderungen der Pharma-Industrie 
in den TTIP-Verhandlungen: Sophie 
Bloemen (2014): TTIP and the Big Pharma 
Wish-List. www.commonsnetwork.eu/
ttipbigpharmawishlist.

3 Jörg Schaaber (2015): Schlechter und 
teurer. Pharma-Brief, Nr. 7, S. 3 – 5. 
http://www.bukopharma.de/uploads/file/
Pharma-Brief/Phbf2015_07.pdf.

4 Joel Lexchin/Marc-André Gagnon (2014): 
CETA and pharmaceuticals: impact of 
the trade agreement between Europe 
and Canada on the costs of prescription 
drugs. Globalization and Health. https://
globalizationandhealth.biomedcentral.
com/articles/10.1186/1744-8603-10-30.
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SPARPOLITIK TÖTET
Auswirkungen der Austeritätspolitik auf das  
Gesundheitswesen in Griechenland 

Neben Privatisierung von öffentlichem Eigentum war die zentrale Forde-
rung der Troika (bestehend aus Europäischer Zentralbank, Europäischer 
Kommission und Internationalem Währungsfonds) an Griechenland, eine 
rigide Sparpolitik durchzusetzen. Diese hatte verheerende Auswirkungen 
auf das griechische Gesundheitswesen und auf die Gesundheit der Bevöl-
kerung. 8 Jahre Rezession und 6 Jahre Austeritätspolitik haben die soziale 
und ökonomische Situation für die Mehrheit der griechischen Bevölkerung 
dramatisch verschlechtert. Ob das vor Kurzem in Kraft getretene Gesetz 
für das Gesundheitswesen, das der Bevölkerung in Griechenland wieder 
den freien kostenlosen Zugang zur öffentlichen Versorgung sichern soll, 
hält, was es verspricht, ist unter den Aktivisten der Solidarischen Praxen 
umstritten.

Im Zuge der Krise mussten die 
Menschen in Griechenland zwi-
schen 2009-2015 durchschnittli-

che Lohnkürzungen um 25 Prozent 
hinnehmen. Der durchschnittliche 
Nettolohn betrug 2015 815 Euro, 
heute nicht viel mehr – und das bei 
Preisen, die mit deutschen durchaus 
vergleichbar sind. Ca. 60 Prozent der 
GriechInnen leben an und 30 Prozent 
unter der Armutsgrenze. Zehntausen-
de sind obdachlos. 18 Prozent konn-
ten 2015 ihren Nahrungsmittelbedarf 
nicht mehr decken. Täglich besuchen 
ca. 100.000 Menschen Suppenküchen, 
Zehntausende leben ohne Strom und 
Heizung. In vielen Familien bis weit 
in die Mittelschicht ist die Rente des 

Großvaters oder der Großmutter das 
einzige oder zumindest ein wichtiger 
Bestandteil des Familieneinkommens. 

Auswirkungen der Spardiktate 
und der Austeritätspolitik auf das 
Gesundheitswesen
Seit dem Jahr 2010 haben verschiede-
ne griechische Regierungen 3 Abkom-
men („Memorandum of Understan-
ding“) unterschreiben müssen, um 
Kredite der Troika zu bekommen – 
das letzte musste Alexis Tsipras für die 
linke Regierung (Syriza) im Sommer 
2015 mit dem symbolischen „Messer 
am Hals“ unterzeichnen. In diesen 
Memoranden ist die Austeritätspolitik 
bis ins Kleinste festgelegt. Infolge des 

ersten Memorandums im Jahr 2010 
und des zweiten im Jahr 2012 gab es 
eine 60-prozentige Kürzung des Bud-
gets für die laufenden Betriebskosten 
des öffentlichen Gesundheitswesens. 
Ziel der Troika war, die Ausgaben für 
das Gesundheitswesen auf 6 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts zu drü-
cken – bei drastisch schrumpfender 
Wirtschaftsleistung. Statt dieser Not-
lage Rechnung zu tragen, setzte die 
griechische Regierung die Anforde-
rungen der Troika aus Internationa-
lem Währungsfonds, EU-Kommission 
(EU – Europäische Union) und Euro-
päischer Zentralbank ungebremst um.

Alexis Benos, Professor für Public 
Health in Thessaloniki, hat die Folgen 
für das Gesundheitswesen so zusam-
mengefasst: „Zwischen 2010 und 2013 
wurden allein 170 Auflagen zum Ge-
sundheitswesen in die Memoranden 
aufgenommen. Es geht um Auste-
ritätsmaßnahmen wie eine Decke-
lung der öffentlichen Ausgaben, die 
Einführung von Nutzungsgebühren, 
den Einstellungsstopp für Personal 
im öffentlichen Gesundheitssektor, 
empfindliche Kürzung von Löhnen 
und Gehältern des Pflegepersonals 
sowie Kürzungen der Mittel aus den 
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Griechische Bürgerinnen und Bürger demonstrieren gegen die sogenannte Troika

https://www.flickr.com/photos/guengl/9005012553/in/album-72157634042155871/
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Sozialversicherungskassen. Auch so-
genannte Reformen, die auf die Schaf-
fung eines internen Marktes, auf die 
Kommerzialisierung und Privatisie-
rung des Gesundheitswesens zielen, 
sind Teil der Verträge. Im Ergebnis 
können wir von einer Demontage 
des öffentlichen Gesundheitswesens 
sprechen. Steigende Zugangsbarri-
eren verschärfen darüber hinaus die 
humanitäre Krise in der griechischen 
Gesellschaft.“ 1 Hinzu kam im Febru-
ar 2014 die Schließung aller 350 Po-
likliniken der Krankenversicherung, 
die die medizinische Erstversorgung 
im ambulanten Sektor abdeckte. Nur 
ein Teil dieser Strukturen ist später 
wieder, aber nicht in ausreichender 
Zahl eröffnet worden. 

30 Prozent der Bevölkerung haben 
ihre Krankenversicherung verloren
Ebenfalls zu den Auflagen der Memo-
randen gehörte, dass Menschen, die 
länger als ein Jahr arbeitslos sind, ihre 
Krankenversicherung verlieren und 
auch sonst keine staatlichen Sozialhil-
fen mehr bekommen. Binnen Kurzem 
verloren so bis zum Jahr 2013 ca. 30 
Prozent der Bevölkerung ihre Versi-
cherung und damit den Zugang zum 
öffentlichen Gesundheitswesen. Wenn 
sie krank wurden und auf medizini-
sche Hilfe angewiesen waren, muss-
ten sie die Kosten selbst tragen. Das 
konnten die Menschen ohne Lohnar-
beit in der Regel nicht. Zusammenge-
nommen trifft das chronisch Kranke 
und alte Menschen besonders hart. 
Viele müssen sich entscheiden, ob sie 
ihr Geld für Lebensmittel oder Me-
dikamente ausgeben. Hinzu kommen 
seit März 2016 ca. 50.000 Geflüchtete, 
die nicht in die nördlichen Länder der 
EU weiterkommen, aber auch nicht 
zurück in die Türkei oder gar in ihre 
Herkunftsländer können und wollen. 
Die geflüchteten Menschen müssen 
durch dasselbe ruinierte Gesundheits-
system medizinisch versorgt werden, 
welches schon für die griechische Be-
völkerung nicht mehr ausreicht. 

Soziale Determinanten von 
Gesundheit in der Krise
Nicht nur das Gesundheitswesen ist 
von der Krise betroffen, sondern auch 
die Gesundheit der Menschen selbst: 
Armut und Arbeitslosigkeit hinterlas-
sen Spuren bei den Menschen. Die 
Kindersterblichkeit stieg zu Beginn 
der Krise binnen 3 Jahren um 51 Pro-
zent. Selbsttötungen und Tötungs-
delikte nahmen insbesondere unter 
jungen (arbeitslosen) Männern zu. 

Es kam zu einem drastischen Anstieg 
von psychischen Erkrankungen, Dro-
genmissbrauch und Infektionskrank-
heiten. Auch Krankheiten wie Malaria 
und das Westnilfieber kehrten nach 
Griechenland zurück.2 Während der 
Bedarf an öffentlichen Gesundheits-
leistungen also in Folge der Austeri-
tätspolitik stieg, führt eben jene neo-
liberale Politik dazu, dass die erhöhte 
Nachfrage auf ein unzureichendes An-
gebot trifft. Private Versorgung kann 
die Ausfälle nicht kompensieren  – 
kaum jemand ist noch in der Lage, die 
enormen Kosten zu bezahlen. Daran 
hatte sich auch nach Amtsübernahme 
durch Syriza im Januar 2015 nichts ge-
ändert. Als der Verein demokratischer 
Ärztinnen und Ärzte im Juni 2015 mit 
einer Delegation ein Krankenhaus in 
Athen besuchte, wurde uns von fol-
genden Problemen berichtet: Mangel 
an medizinischen Materialien (nicht 
so sehr an Medikamenten); ein gro-
ßer Personalmangel (es fehlten 9.000 
ÄrztInnen, 26.000 Pflegekräfte und 
TherapeutInnen), der zu Stations-
schließungen und zu Arbeitszeiten 
von 60-80 Stunden/Woche führt. Ein 
großes Problem war nach wie vor die 
hohe Anzahl an Menschen ohne Kran-
kenversicherung.

Solidarität als Widerstand
In der Krise entstanden so genannte 
„Kliniken der Solidarität“, das sind 
ehrenamtlich arbeitende ambulante 
Praxen für die gesundheitliche Grund-
versorgung im Primärsektor. 2014 wa-
ren es 45 in ganz Griechenland, 2015 
schon fast 60, heute sind es – auch 
weil die medizinische Versorgung der 
Geflüchteten sträflich vernachlässigt 
wird – noch mehr geworden. Sie ver-
stehen sich selbst nicht als „Charity 
Work“, sondern begreifen Solidarität 
als Widerstand. Alle MitarbeiterInnen 
arbeiten unentgeltlich, aber „illegal“: 
Zwar sind die ÄrztInnen dort alle 
staatlich approbiert, aber die Kliniken 
gehören zu keinem staatlichen Be-
darfsplan und haben keine „Lizenz“ 
zum Behandeln. Die teilweise bis zu 
200 Personen großen Praxiskollek-
tiven arbeiten selbstorganisiert und 
ohne Hierarchie, in den regelmäßig 
stattfindenden Versammlungen wird 
gemeinsam entschieden. Während die 
Menschen diese Kliniken zu Anfang 
der Krise mit der Perspektive betrie-
ben, Teil eines Kampfes gegen die 
Austeritätspolitik und für ein neues, 
gutes öffentliches Gesundheitswesen 
zu sein, wissen AktivistInnen (ÄrztIn-
nen, PflegerInnen, ApothekerInnen, 

Verwaltungspersonal etc.) nun, nach 
der Niederlage der linken Regierung 
und der Unterwerfung unter das drit-
te Memorandum, dass sie noch lange 
gebraucht werden. Zu groß sind die 
Zerstörungen des Gesundheitswesens, 
aber auch der Gesellschaft insgesamt. 
Den AktivistInnen in diesen Struktu-
ren gilt Respekt. Ganz Europa kann 
von ihnen lernen. Es sind beeindru-
ckende Beispiele von Solidarität.

Der seit der Wahl am 20. Septem-
ber 2015 amtierende Syriza-Gesund-
heitsminister, Andreas Xanthos, hat 
ein Gesetz auf den Weg gebracht, 
das nun endlich den mehr als 3 Milli-
onen Nicht-Versicherten GriechInnen 
und besonders vulnerablen Gruppen 
unter den Geflüchteten wieder den 
kostenlosen Zugang zur öffentlichen 
medizinischen Versorgung und zu 
Arzneimitteln ermöglicht. Es ist seit 
wenigen Wochen in Kraft. Die reale 
Wirkung wurde jedoch unterschied-
lich eingeschätzt: Die einen gehen da-
von aus, dass die solidarischen Praxen 
in Kürze für die normale Versorgung 
nicht mehr gebraucht werden, son-
dern „nur“ noch für Zahnmedizin, 
Psychiatrische und Psychologische 
Betreuung und für Arzneimittel  – 
und natürlich für die Geflüchteten 
und Menschen ohne Papiere. Andere, 
wie unter den MitarbeiterInnen der 
großen solidarischen Praxis in Elli-
niko, sehen dies viel skeptischer. Das 
Versprechen des kostenlosen Zugangs 
zu Medikamenten sei im Moment auf 
keinen Fall real durchgesetzt. Beim 
Zugang zur primären Versorgung sei 
man nach wie vor sehr skeptisch, ob 
die staatlichen Strukturen ausreichen 
werden. Dort rechnet man damit, in 
der Primärversorgung noch lange ge-
braucht zu werden. Unsere Solidarität 
wird ebenfalls noch lange nötig sein! 

 

 

 

 Dr. Nadja Rakowitz 

Die Autorin ist Geschäftsführerin des 
Vereins demokratischer Ärztinnen und 
Ärzte. 

1 Alexis Benos (2014): Austerity kills. 
Kämpfe um Gesundheit in Griechenland. 
LuXemburg, Nr. 1, S. 58ff.

2 Alexander Kentikelenis/Marina 
Karanikolos/Aaron Reeves/Martin McKee/
David Stuckler (2014): Greece’s health 
crisis: from austerity to denialism. The 
Lancet, Nr. 383, S. 748 – 753.
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MEDIKAMENTENMISSBRAUCH
Über den Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft

Bakterielle Erkrankungen spielen in der industriellen Tierhaltung eine zen-
trale Rolle. Wie in der Humanmedizin stellen die Antibiotika eine höchst 
effektive Methode dar, solche Erkrankungen zu behandeln. Die allseitige 
Verfügbarkeit und ihr geringer Preis machen Antibiotika zum effektivsten 
Produktionsmittel der industriellen Tierhaltung – mit fatalen Folgen für 
Mensch, Tier und Umwelt. Statt ein nicht zukunftsfähiges System der 
Tiernutzung künstlich aufrechtzuerhalten, sollten sich TierärztInnen als 
Fachleute für Tiergesundheit verstehen – und nicht als LieferantInnen 
für Tierarzneimittel. 

E rst seit Beginn der 1970er Jahre 
können antibiotische wirksame 
Substanzen von TierärztInnen 

günstig erworben und mit wenig Auf-
wand zu Tierarzneimitteln verarbeitet 
werden. Für Tierarzneimittel gab und 
gibt es jedoch noch immer kein spe-
zielles Gesetz zu dessen Anwendung; 
alle entsprechenden Regelungen 
finden sich im Arzneimittelgesetz 
(AMG), das sich in erster Linie mit 
Humanmedizin befasst. 

Warum sind die Tiere so häufig krank?
Die Entwicklung innerhalb der Land-
wirtschaft hin zur Industrialisierung 
wirft schon seit vielen Jahren die Fra-
ge auf, ob bakterielle Erkrankungen 
mehr oder weniger „schicksalshaft“ 
auftreten oder ob sie durch die Art, 
wie wir heute Fleisch, Milch und Eier 

produzieren, bedingt sind. Dass die 
Häufigkeit und Schwere bakterieller 
Erkrankungen durch die industrielle 
Produktionsweise in großem Umfang 
verursacht werden, ist inzwischen un-
ter Fachleuten unbestritten. 

 Für Laien schwer zu verstehen ist 
zum Beispiel die Tatsache, dass der al-
lergrößte Teil unserer landwirtschaft-
lichen Nutztiere nicht in dem Betrieb 
gemästet wird, in dem sie auch gebo-
ren bzw. geschlüpft sind. Die meisten 
von ihnen werden vielmehr sehr jung 
häufig über lange Strecken transpor-
tiert, um – zusammen mit Tieren aus 
anderen Herkünften  – gemästet zu 
werden. Diese Transporte sind allein 
dem industriellen Produktionssystem 
mit seinem hohen Grad an Speziali-
sierung in den Bereichen Zucht und 
Mast geschuldet  – also „systembe-

dingt“. Allein der Umstand, dass die-
se Jungtiere noch über kein gänzlich 
ausgebildetes Immunsystem verfü-
gen, erhöht die Wahrscheinlichkeit 
von bakteriellen Infektionen immens. 

Bei der Betrachtung des Immun-
systems unserer landwirtschaftlichen 
Nutztiere (wir sollten besser von „Tie-
ren in der Landwirtschaft“ reden) fällt 
auch ein Umstand ins Gewicht: Die 
höchst effektive Tierzucht der letzten 
50 Jahre hatte weitgehend die (kurz-
fristige) „Höchstleistung“ der Tiere 
im Mittelpunkt der Zuchtauswahl: 
mehr Milch, mehr Eier, mehr Fleisch 
in immer kürzerer Zeit mit möglichst 
wenig Futter. Es gibt deutliche Hin-
weise darauf, dass die einseitige Aus-
richtung auf diese Zuchtziele negative 
Auswirkungen auf das Immunsystem 
der Hochleistungstiere hatten. Ein 
Beleg dafür ist der Umstand, dass alte 
Rassen – über alle Spezies hinweg – 
sich als deutlich widerstandsfähiger 
gegen bakterielle Erkrankungen zei-
gen als die heutigen Hochleistungs-
rassen. 

Eine weitere Ursache für bakteriel-
le Erkrankungen sind die modernen 
Fütterungsmethoden, die bakterielle 
Infektionen in hohem Maße begüns-
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Demonstration in Berlin unter anderem gegen Antibiotika in der Landwirtschaft

https://www.flickr.com/photos/campact/8225810967/in/album-72157632118346989/
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tigen. Es ist unschwer nachzuvollzie-
hen, dass eine ganz auf maximalen 
Leistungszuwachs ausgerichtete Füt-
terung ganz schnell dazu führen kann, 
dass der Verdauungstrakt überfordert 
wird. Würden wir alle die genannten 
Aspekte betrachten und entsprechen-
de Änderungen bei der Haltung, 
Zucht und Fütterung der Tiere in der 
Landwirtschaft vornehmen, so ließe 
sich der Einsatz von Antibiotika dras-
tisch reduzieren.

Antibiotika als Wachstumsförderer 
und Prophylaxe
Dass Antibiotika auf das Wachstum, 
und hier insbesondere die Futterver-
wertung von Tieren, Einfluss haben, 
ist aus der landwirtschaftlichen Praxis 
bekannt. Aus gutem Grund wurden 
deshalb die freiverkäuflichen Wachs-
tumsförderer (fast ausschließlich anti-
biotisch wirksame Substanzen) 2006 
in der EU verboten. In der Tiermast 
in den USA spielen sie, zusammen mit 
hormonell wirksamen Substanzen, bis 
heute eine zentrale Rolle.

Die Prophylaxe durch Antibio-
tika ist in Deutschland seit Langem 
verboten. Dieses Verbot wird jedoch 
massiv unterlaufen. Es wurde durch 
den Begriff „Metaphylaxe“ ersetzt. 
Metaphylaxe heißt, es dürfen gesunde 
Tiere behandelt werden, wenn bereits 
erkrankte im Bestand sind. Bei den 
großen Tierzahlen in den industriel-
len Beständen gibt es jedoch immer 
einzelne Tiere, die mit potenziell 
pathogenen Bakterien infiziert sind. 
Auch wenn das noch lange nicht be-
deutet, dass sie bereits erkrankt sind, 
ist der Weg zu einer Metaphylaxe des 
gesamten Bestands nicht weit. Völlig 
ungeklärt ist die Frage, ob nicht auch 
in Deutschland, wie in den USA, An-
tibiotika als Wachstumsförderer ein-
gesetzt werden. 

Das Problem der Resistenzen
Sobald eine antibiotisch wirksame 
Substanz entwickelt und für die 
Anwendung bei Mensch und Tier 
zugelassen ist, muss auch mit einer 
Resistenzbildung gerechnet werden. 
Entscheidend ist die Frage, mit wel-
cher Geschwindigkeit sich eine Resis-
tenz entwickelt. Die Resistenzentwick-
lung ist abhängig von der Häufigkeit 
der Anwendung, der Einhaltung der 
vorgeschriebenen Anwendungsdauer 
und der korrekten Dosierung. Dabei 
ist von besonderer Bedeutung, dass 80 
Prozent der bekannten und zugelas-
senen Antibiotika sowohl beim Men-
schen als auch beim Tier Anwendung 

finden. Die Verantwortlichen in der 
Politik und den Verbänden sprechen 
vollmundig von „One Health“, was so 
viel heißen soll wie, dass Human- und 
Tiermedizin sich dieser Problematik 
mit gleichem Engagement widmen. 

Die Realität sieht leider anders aus. 
Die TiermedizinerInnen sehen in der 
Art und Weise, wie die Humanme-
dizin mit Antibiotika verfährt, die 
Hauptursache für die sich rasant ent-
wickelnden Resistenzen. Die Human-
medizin sieht umgekehrt die Tierärz-
tInnen bzw. die Landwirtschaft in der 
Pflicht. Eine ernsthafte zielgerichtete 
Zusammenarbeit ist nicht zu erken-
nen.

Im Zusammenhang mit der Resis-
tenzproblematik wird in der öffentli-
chen Debatte über den Antibiotika-
einsatz in Human- und Tiermedizin 
der Begriff „Reserveantibiotika“ in-
flationär verwendet. Was fehlt ist eine 
Definition, in der sich Human- und 
Tiermedizin einig sind. Im Gegen-
satz dazu werden Reserveantibiotika 
in der Humanmedizin als „kritisch“, 
„wichtig“ oder „vital“ beschrieben.1 
Denn bestimmte Antibiotika werden 
in der Tiermedizin ohne Restriktio-
nen in großem Umfang eingesetzt. 

Anwendung durch Laien (Landwirte)
Die geltenden Gesetze erlauben 
ausdrücklich eine Anwendung von 
Tierarzneimitteln durch die Tierhal-
terInnen. Alles andere wäre auch öko-
nomisch für die Betriebe kaum zu leis-
ten. Die Kosten für die TierärztInnen 
würden die Erlöse weiter drücken. Es 
gibt jedoch keine gesicherten Zahlen, 
in welchem Verhältnis die Anwen-
dung von Tierarzneimitteln durch den 
Tierarzt bzw. die Tierhalterin steht. Es 
kann aber als gesichert gelten, dass 
der überwiegende Teil durch Laien 
angewandt wird. Voraussetzung für 
die Anwendung von Tierarzneimitteln 
durch Laien ist eine Untersuchung 
des Einzeltieres bzw. des Tierbestan-
des durch den verordnenden Tierarzt 
oder die Tierärztin. Es darf stark be-
zweifelt werden, dass das Erstellen 
der sogenannten Anwendungs- und 
Abgabebelege, die für jede Behand-
lung durch eine Tierärztin oder einen 
Tierarzt erstellt werden müssen, in 
der Realität auch immer Folge einer 
einzeltierbezogenen seriösen Untersu-
chung und Diagnosestellung war. Das 
System der intensiven Tierhaltung mit 
ihrem hohen Medikamenteneinsatz 
ist auf berufliche „Routinen“ zwischen 
Tierhalter und Tierärztin angewie-
sen, die systembedingt immer wieder 

Gefahr laufen, in Konflikt mit dem 
Tier- und Gesundheitsschutz sowie 
dem Berufsethos der TierärztInnen 
zu geraten. Doch auch der gerade 
neu verabschiedete Ethik-Kodex der 
Bundestierärztekammer lässt keine 
andere Möglichkeit zu, als in erster 
Linie das Wohl der Tiere in den Mit-
telpunkt tierärztlichen Handelns zu 
stellen. 

Haltungsbedingungen zukunftsfähig 
gestalten
Die Entdeckung der Antibiotika 
für die Behandlung bakterieller Er-
krankungen ist unbestritten eine der 
bedeutendsten Entdeckungen der 
Menschheitsgeschichte. Seit vielen 
Jahren wissen wir, dass die Entde-
ckung neuer Wirkstoffgruppen, die 
auch ein akzeptables Maß an Neben-
wirkungen aufweisen, nicht zu erwar-
ten ist. Gleichzeitig nimmt die Zahl 
der für Mensch und Tier relevanten 
multiresistenten Bakterien rasant zu. 
Um dieser Entwicklung im Bereich 
der Tiermedizin Einhalt zu gebieten, 
müssen die Haltungsbedingungen, 
die Zuchtziele und die Fütterungsre-
gime für unsere Tiere in der Landwirt-
schaft so verändert werden, dass der 
strukturierte Einsatz von Antibiotika 
nicht mehr erforderlich ist. Der Ein-
satz von Antibiotika durch die Tierärz-
tin oder den Tierarzt muss weiterhin 
möglich sein. Antibiotika als Heilmit-
tel sind unverzichtbar, jedoch müssen 
die tierärztlichen Dienstleistungen, 
wie Anamnese, Diagnose, Therapie 
und Beratung – in der Routine und 
im Notfall – die wirtschaftliche Ba-
sis tierärztlicher Tätigkeit sein – und 
nicht der Verkauf von Tierarzneimit-
teln wie Antibiotika.

 

 

 

 Rupert Ebner

Der Autor ist Tierarzt und berufsmäßiger 
Stadtrat der Stadt Ingolstadt.

1 Annegret Wagner (2015): Wie definieren 
EU, USA und WHO die wichtigen 
Antibiotikagruppen. 
http://www.wir-sind-tierarzt.de/2015/03/
definition-der-reserveantibiotika/.
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KLIMAWANDEL UND 
GESUNDHEIT
Warum Arzt und Apotheker den Kohleausstieg empfehlen

Der Klimawandel ist die größte Herausforderung für die menschliche Ge-
sundheit im 21. Jahrhundert, erklärte die Präsidentin der Weltgesundheits-
organisation (WHO) Margaret Chan bereits im Jahr 2008. Überraschend 
erscheint in diesem Zusammenhang die Schlussfolgerung der Klimawan-
del-Kommission des medizinischen Fachjournals The Lancet vom letzten 
Jahr, welche die Bekämpfung des Klimawandels als die größte Chance 
für die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit weltweit beschreibt. 
Neben den düsteren Projektionen der WHO, dass bereits im Jahr 2030 
weltweit eine Viertelmillion zusätzlicher Todesfälle auf das Konto von 
Klimawandelfolgen gehen könnten, steht der vorsichtige Optimismus der 
Lancet-Autoren. Durch Klimaschutzmaßnahmen ließen sich bedeutende 
Gewinne für die menschliche Gesundheit erzielen, und zwar schon mittel- 
bis kurzfristig. Was sind die Gründe für solchen Optimismus?

W eltweit gilt Luftverschmut-
zung als die häufigste um-
weltbedingte Todesursache. 

Etwa 7 Millionen Todesfälle jährlich 
werden Luftschadstoffen in der Um-
gebungsluft oder im Innenraum zu-
geschrieben. Vorwiegende Ursachen 
sind die Verbrennung von Kohle, 
Öl und Gas sowie das Kochen be-
ziehungsweise Heizen mit offenen 
Feuerstellen. Der Umstieg von fossi-
len Energieträgern auf erneuerbare 
Energien und der Zugang zu einer 

sauberen, kohlenstoffarmen Energie-
versorgung für alle Menschen sind 
entscheidend, um Luftverschmutzung 
zu senken. 

Durch saubere Luft sinkt nicht nur 
die Sterblichkeit, sondern auch die 
Krankheitslast durch Atemwegs- und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, welche 
mit Luftverschmutzung in Zusam-
menhang stehen. Dies bringt wiede-
rum Entlastung für die Gesundheits-
systeme. In Deutschland werden mehr 
als 40.000 Todesfälle jährlich durch 

Luftverschmutzung mitverursacht; 
damit verbundene volkswirtschaftli-
che Kosten werden auf etwa 150 Mil-
liarden Euro pro Jahr geschätzt. Emis-
sionen aus Kohlekraftwerken tragen 
nennenswert zur Luftverschmutzung 
bei, ihre europaweite Bilanz wurde 
mit etwa 18.200 Todesfällen pro Jahr 
und Gesundheitskosten von bis zu 43 
Milliarden Euro berechnet.

Klimaschutzmaßnahmen bringen 
Gesundheitsvorteile
Doch nicht nur KardiologenInnen 
und LungenärztInnen haben ein 
berufliches Interesse an sauberer 
Luft und somit an Klimaschutz. 
Klimafreundliche Ernährungsstile 
bringen gesundheitliche Vorteile, 
insbesondere für die Prävention von 
Krebserkrankungen und Diabetes. 
Dem seit Langem grassierenden Be-
wegungsmangel wird entgegenge-
wirkt, wenn Radfahren, Zufußgehen, 
Bus und Bahn wieder einen größeren 
Stellenwert erhalten. Eine aktuelle 
Broschüre der Health and Environ-
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Protest: „Kohle tötet! – Gesundheit statt Profite!“ zur Weltkohlekonferenz 2013

https://www.flickr.com/photos/uwehiksch/10421276364/in/album-72157636831824773/
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ment Alliance (HEAL – Gesundheits- 
und Umwelt-Allianz) mit dem Titel 
‚Klimaschutz als Präventionsstrategie‘ 
stellt diese potentiellen Gesundheits-
gewinne detailliert vor. Andererseits 
sind auch gesundheitliche Risiken 
in Verbindung mit Klimaschutz-
maßnahmen bekannt, wenn etwa 
die Innenraumluftqualität durch Ge-
bäudesanierung verschlechtert wird. 
Insgesamt wird die gesundheitliche 
Bilanz einer klimaneutralen Gesell-
schaft dennoch positiv im Vergleich 
zur jetzigen Situation sein. Auch die 
Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Energien schneidet unter gesund-
heitlichen Aspekten besser ab, als ein 
fossiler Mix – vorausgesetzt, die Holz-
verbrennung in Kleinöfen, welche zu 
erhöhter Feinstaubbelastung führt, 
bleibt begrenzt. 

Gesundheit fehlt in der Klimadebatte
Während in der öffentlichen Wahrneh-
mung oftmals nur die gesundheitli-
chen Bedenken gegenüber Windener-
gieanlagen diskutiert werden, findet 
ein Abwägen der Alternativen auf 
Grundlage tatsächlicher quantitati-
ver wie qualitativer Risikobewertung 
bisher kaum statt. So bleibt es oftmals 
bei einer kurzfristigen Instrumentali-
sierung von Gesundheitsrisiken zur 
Durchsetzung von Interessen. Damit 
langfristig die Akzeptanz der Bevöl-
kerung für Klimaschutzmaßnahmen 
mit unmittelbarem Bezug zum Le-
bensalltag gewährleistet ist, müssen 
gesundheitliche Vor- und Nachteile 
viel umfassender berücksichtigt und 
entsprechend kommuniziert werden. 
Eine Win-win-Konstellation für die ei-
gene Gesundheit und das Klima kann 
schließlich auch eine beachtliche zu-
sätzliche Motivation darstellen.

Auch wenn Klimawandel ein wich-
tiges Thema auf den Kongressen um-
weltmedizinischer Fachgesellschaften 
und des öffentlichen Gesundheits-
dienstes darstellt, wird das entspre-
chende Fachwissen in klimapoliti-
schen Debatten und in den aktuellen 
Beteiligungsverfahren zum Klima-
schutzplan 2050 und der Umsetzung 
des Klimaaktionsprogramms 2020 
noch zu wenig einbezogen. HEAL hat 
deshalb in einem offenen Brief zum 
Klimaschutzplan an die Bundesregie-
rung appelliert, Gesundheit als neues 
Querschnittsthema im Klimaschutz 
zu etablieren.

International gewinnt Klimaschutz 
als Politikfeld unter Gesundheitsfach-
leuten immer mehr an Aufmerksam-
keit. Zusammen mit der WHO ent-

sandten zahlreiche Organisationen 
aus dem Gesundheitsbereich Dele-
gationen zur Pariser Klimakonferenz 
2015. Die letztendliche Nennung eines 
„Rechts auf Gesundheit“ im Text des 
Übereinkommens von Paris wird von 
vielen Akteuren als Erfolg gewertet. 
Zahlreiche neue zivilgesellschaftliche 
Allianzen bringen Gesundheitsakteu-
re und Klimaschützer zusammen. Ne-
ben einem globalen Bündnis, der Glo-
bal Climate and Health Alliance, gibt 
es bereits entsprechende Bündnisse in 
Australien, den USA, Großbritannien 
und der Türkei. Als Zusammenschlüs-
se verschiedenartiger Organisationen 
verfolgen sie das Ziel, durch ehrgeizi-
ge Klimapolitik die menschliche Ge-
sundheit vor den Auswirkungen einer 
auf fossilen Brennstoffen basierenden 
Wirtschaftsweise zu schützen. 

Internationale Appelle 
zum Kohleausstieg
Ein aktuelles Positionspapier von 
mehr als 80 Organisationen, die zu-
sammen über 300.000 Einzelpersonen 
aus dem Gesundheitssektor vertreten, 
ruft die Regierungen der G7 (Grup-
pe der 7) zum Ausstieg aus der Kohle 
auf. Zu den deutschen Unterstützern 
des von HEAL in Zusammenarbeit 
mit kanadischen Partnern gestarte-
ten Aufrufs gehören die Ärztevereine 
MEZIS – Initiative unbestechlicher 
Ärztinnen und Ärzte, sowie der Verein 
demokratischer Ärztinnen und Ärzte 
vdää. Weitere Gesundheitsorganisati-
onen, die sich zuvor bereits für einen 
Ausstieg ausgesprochen haben, sind 
unter anderem die World Medical 
Association, 5 türkische Ärzteorga-
nisationen, die Lancet-Kommission 
zu Klimawandel sowie die British 
Medical Association. Im November 
2015 hat auch HEAL einen Aufruf an 
Bundesminister Gröhe überreicht, mit 
dem 50 deutsche Organisationen und 
Einzelpersonen einen Kohleausstieg 
in Deutschland forderten.

Manche Akteure sind inzwischen 
noch einen Schritt weitergegangen 
und haben auch die eigene Verantwor-
tung im Hinblick auf die Ausbeutung 
fossiler Brennstoffe in den Fokus ge-
nommen. Dem Grundgedanken der 
globalen Divestment-Kampagne fol-
gend, sehen sie Geldanlagen, welche 
auf der Ausbeutung von Kohle, Öl 
und Erdgas beruhen, als nicht mit ih-
ren Grundsätzen vereinbar und haben 
angekündigt, ihre finanziellen Mittel 
aus diesen Anlagen abzuziehen. In-
ternationale Vorbilder sind auch hier 
wieder im angelsächsischen Raum zu 

finden, etwa die British Medical Asso-
ciation oder die US-Krankenversiche-
rung Dignity Health. 

Bereits 2015 wurde auf dem Deut-
schen Ärztetag ein Antrag auf eine 
Position bezüglich Divestment debat-
tiert, die Bundesärztekammer fasste 
dazu bisher jedoch keinen Beschluss. 
Eine Kampagne deutscher Ärztinnen 
und Ärzte wendet sich nun direkt 
an die ärztlichen Versorgungswerke, 
welche die Rentenkassen praktisch 
aller niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzte in Höhe von 90 Milliarden 
Euro verwalten. Von den 18 regional 
organisierten Versorgungswerken hat 
bisher nur das Berliner Versorgungs-
werk angekündigt, weitestgehend 
aus Anlagen in fossile Energieträger 
auszusteigen. Die Kampagne zu den 
Versorgungswerken hat bereits 2.500 
Unterzeichner gewonnen und führt 
mehrere regionale Schwerpunkte. 

Mit Arzt und Apotheker zusammen 
gegen den Klimawandel?
Damit Klimaschutz einen echten Bei-
trag zur gesundheitlichen Prävention 
leisten kann und potentielle Risiken 
minimiert werden, braucht es eine 
bessere Verzahnung beider Politik-
felder und Kompetenzbereiche. Die 
deutsche Klimadebatte würde von 
den Argumenten und dem Fachwis-
sen der MedizinerInnen profitieren. 
Während es bereits zahlreiche Veran-
staltungen sowie Fortbildungen für 
ÄrztInnen zum Thema Klimaanpas-
sung und menschliche Gesundheit 
gibt, wird der Themenkomplex Kli-
maschutz noch zu wenig bearbeitet. 
Auch ein breites Bündnis von ver-
schiedenen Akteuren aus dem Ge-
sundheitssektor zum Klimawandel, 
für das es im angelsächsischen Raum 
zahlreiche Vorbilder gibt, besteht in 
Deutschland bisher nicht. Die Erfah-
rungen aus anderen Ländern zeigen, 
dass ein durch solche Bündnisse ge-
leisteter, kontinuierlicher Transfer 
aus Wissenschaft und medizinischer 
Praxis für den Dialog mit der Politik 
entscheidend ist.

 

 

 

 Julia Huscher 

Die Autorin ist Referentin für 
Energie und Gesundheit bei HEAL. 
HEAL ist ein Zusammenschluss von 
Nichtregierungsorganisationen, 
der auf EU-Ebene zu den 
Gesundheitsauswirkungen von 
Umweltverschmutzung arbeitet.
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UMWELTBEZOGENER 
GESUNDHEITSSCHUTZ IN 
STÄDTEN
Der Zusammenhang zwischen sozialer Gerechtigkeit und 
gesundheitlicher Chancengleichheit

In Städten herrschen eine ungleiche Verteilung von Umweltgütern, wie 
z. B. attraktiven Grünflächen, sowie eine ungleiche Belastung durch Um-
weltschadstoffe, wie Ruß, Staub oder auch Lärm. Oft sind es Menschen 
mit einem niedrigen sozialen Status, deren Wohnqualität Einbußen hin-
nehmen muss. Die Ungleichverteilung beeinflusst auch die Gesundheit der 
Menschen. Fehlende Erholungsmöglichkeiten mit mangelndem Stressab-
bau, erhöhte Schadstoffbelastungen des Körpers oder motorische Defizite 
bei Kindern können Symptome von Umweltungerechtigkeit sein. 

S oZial Benachteiligte Bevöl-
kerungsgruppen leben inner-
halb von Städten oft in einer 

Umwelt, die sich negativ auf ihren 
Gesundheitszustand auswirkt. Ihre 
Wohnviertel befinden sich in gerin-
ger Entfernung zu stark befahrenen, 
lauten Straßen, Industriearealen oder 
anderen Einrichtungen, die Lärm, 
Gestank, Feinstäube und Schadstof-
fe absondern. Auf Dauer macht das 
krank. Vor allem wenn der Mensch 
vielen Belastungen zugleich ausge-
setzt ist, können sich diese negativen 
Einflüsse zu ernsten gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen entwickeln.

Das Fehlen von Bäumen, Grün- 
und Freiflächen wirkt sich in Gebieten 
mit erhöhter Luftschadstoffbelastung 
besonders fatal aus: Partikel werden 

mangelhaft gefiltert und können u. a. 
Atemwegsprobleme verursachen. Ne-
ben den unmittelbaren schädlichen 
Wirkungen infolge von Straßenver-
kehr und Industrie bestehen zusätz-
lich deutliche Unterschiede in der 
Verfügbarkeit und der Qualität inner-
städtischer wohnnaher Grünflächen. 
So sind die Wege zu Grünflächen in 
sozial benachteiligten Wohngegenden 
meist länger und die Parks oft kleiner 
oder wenig attraktiv gestaltet, so dass 
sich die Wenigsten gerne in ihnen auf-
halten.

Grünräume fördern das  
soziale Wohlbefinden 
Da öffentliche Grünräume Orte der 
Begegnung sind, können sie sich po-
sitiv auf soziale Interaktionen auswir-

ken. Dies wiederum kann förderlich 
für die Gesundheit sein. Beispielswei-
se wird miteinander Sport getrieben, 
gegärtnert oder spaziert. Gerade in 
sozial benachteiligten Quartieren 
haben Menschen oftmals keinen ei-
genen Garten und profitieren daher 
besonders von frei zugänglichen grü-
nen Flächen. In Parks kommt es zu 
einer Durchmischung unterschied-
lichster sozialer Gruppen. Vor allem 
für Bevölkerungsschichten, die am 
„Rande der Gesellschaft“ stehen, sind 
öffentliche Freiräume wichtig. Hier sei 
beispielsweise an die prekäre Wohnsi-
tuation von Asylbewerbern gedacht, 
die auf engstem Raum zusammenle-
ben. Parks bieten hier einen für alle 
zugänglichen Ort, der Freiraum und 
Erholung bietet.

Die Entfremdung von der Natur 
belastet Körper und Seele
Menschen, die im städtischen Umfeld 
in größerer Entfernung von Grünflä-
chen wohnen, leiden teilweise signifi-
kant öfter an diversen Krankheiten, 
als Menschen, die nah an Parkanla-
gen leben. Dies betrifft Herz- und 
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Menschen nutzen den Greenwich Park in London zur Erholung
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Gefäßkrankheiten ebenso wie mus-
kuläre und Skelettkrankheiten. Auch 
Krankheiten der Atemwege und des 
Nervensystems treten in größerem Ab-
stand von Grünflächen häufiger auf. 
Eine besonders hohe Assoziation ist 
bei psychischen Erkrankungen wie 
Depressionen und Angstzuständen 
zu erkennen.

Umgekehrt kann die Natur stim-
mungssteigernde und stressmildernde 
Effekte haben und so der Seele helfen, 
sich zu erholen. Und auch auf Ag-
gressionen und Gewalt kann die Na-
tur eine dämpfende Wirkung haben. 
Attraktive Grünräume können so der 
Entstehung von Kriminalität, z. B. in 
sozial benachteiligten Stadtvierteln, 
entgegentreten. Das Erleben von äu-
ßerer heiler Natur kann also auch heil-
sam für die innere Natur sein.

Naturnahe Spielräume und Bewe-
gung sind zudem wichtig für die psy-
chische und körperliche Entwicklung 
von Kindern. Wenn Kinder ihre Frei-
zeit vermehrt vor dem Fernseher oder 
der Spielkonsole verbringen, dann 
kann dies auch daran liegen, dass 
alternative Freiräume und attraktive 
Aufenthaltsflächen im wohnungsna-
hen Umfeld fehlen. Die Folgen sind 
Bewegungsmangel und Übergewicht, 
mit Folgeerkrankungen wie Gefäß- 
und Gelenkkrankheiten, aber auch 
Allergien, seelische Erkrankungen 
oder Entwicklungsstörungen.

Grüne Stadtquartiere als Beitrag  
zur Gesundheitsförderung 
Den städtischen Grünanteil in der 
gesamten Stadt zu erhöhen bzw. zu 
erhalten und attraktiver zu gestalten 
ist ein Beitrag zur Gesundheitsförde-
rung. Insbesondere sollte dies in direk-
ter Zugänglichkeit und Nähe zu den 
Wohnungen sozial benachteiligter 
Menschen erfolgen, da dort oftmals 
die größten bestehenden Missstände 
in Bezug zu Grünarealen herrschen. 
Der Fokus liegt auf der Entwicklung 
öffentlich nutzbarer Gemeinschafts-
flächen. Es gilt, die positiven Zusam-
menhänge zwischen Stadtnatur und 
den gesundheitlichen Auswirkungen 
zu kommunizieren. 

Die Gestaltung der Grünflächen 
sollte zielgruppengerecht konzipiert 
werden, d.h. die jeweils unterschied-
lichen Bedürfnisse verschiedener 
Altersgruppen und Geschlechter 
sollten in Betracht gezogen werden. 
Hierzu ist es notwendig, die künfti-
gen NutzerInnen frühzeitig in den 
Planungsprozess einzubeziehen und 
auch Beteiligungsmöglichkeiten bei 

der Umsetzung zu schaffen. Solche 
partizipativ gestalteten Grünräume 
werden oftmals besonders gut von der 
Bevölkerung angenommen. 

In Bezug auf Pflege und Unterhal-
tung stellt die Finanzierung oft ein 
Problem dar. Extensive Bewirtschaf-
tung oder eine private Pflege in Form 
von Mietergärten oder Patenschaften 
(beispielsweise für Bachufer, Baum-
scheiben o.ä. durch Schulklassen, 
Kindergärten oder AnwohnerInnen) 
bieten mögliche Optionen, dieses 
Hindernis zu überwinden. Darüber 
hinaus ist eine fachübergreifende 
Kooperation vonnöten. Zahlreiche 
Ressorts müssen zusammenarbeiten 
(beispielsweise die Verwaltungsberei-
che Stadtplanung, Umwelt, Gesund-
heit, Soziales und Sport, mit Vereinen, 
Schulen, Wohnungswirtschaft, etc.), 
damit es zu erfolgreichen Ergebnissen 
kommen kann. 

Generell ist es wichtig, dass Na-
turräume im direkten Wohnumfeld 
vorhanden sind. So können auch 
die stark an ihr Wohnumfeld gebun-
denen Bevölkerungsgruppen, wie 
Kinder und Jugendliche, ältere Men-
schen und sozial Benachteiligte, die 
Fläche ohne große Mühe und ohne 
einen Kostenfaktor, durch bspw. eine 
Anreise, nutzen. Der positive Zu-
sammenhang zwischen der Gesund-
heit und dem Grünflächenanteil im 
Wohnumfeld ist belegt und besonders 
bezüglich der genannten weniger mo-
bilen Bevölkerungsgruppen mehrfach 
nachgewiesen.

Forderungen an die Politik
Das Thema Umweltgerechtigkeit ge-
winnt zunehmend an wissenschaft-
licher Bedeutung, hat jedoch noch 
keinen breiten Einstieg in die kommu-
nale Praxis erhalten. Für den erforder-
lichen ressortübergreifenden Ansatz, 
der Stadt- und Quartiersentwicklung 
eng mit den Fachbereichen Umwelt, 
Soziales und Gesundheit verknüpft, 
ist eine eindeutige Willenserklärung 
von Seiten der Politik notwendig. 
In einigen Bundesländern ist dies 
bereits de Fall: Zum Beispiel hat die 
Senatsverwaltung von Berlin Daten-
material aus dem Umwelt- (Lärm-, 
Luftbelastung, Grünversorgung) 
und Sozialbereich gekoppelt und 
auf diese Weise mehrfach belastete 
Gebiete identifiziert. Als Vorreiter 
im Themenfeld hat das Bundesland 
Nordrhein-Westfalen bereits im Jahr 
2000 das Aktionsprogramm Umwelt 
und Gesundheit (APUG) vorgelegt 
und darauf basierend den Master-

plan Umwelt & Gesundheit unter dem 
Leitgedanken „Umweltschutz ist Ge-
sundheitsschutz“ entwickelt. 

Um von vereinzelten Aktivitäten 
der Bundesländer zu einer bundes-
weiten Anerkennung und vermehrten 
Umsetzungen zu gelangen, ist Ein-
flussnahme und Steuerung von Bun-
desebene, zum Beispiel mithilfe einer 
integrierten Strategie der relevanten 
Bundesministerien, notwendig. Über-
dies hinaus ist eine Förderung von 
Wissenstransfer wichtig, wie Fort-
bildungen, Handlungsanleitungen, 
Informationsnetzwerke und die Ver-
breitung erfolgreicher Praxisbeispiele. 

Ein weiterer Ansatzpunkt sind die 
Programmgebiete der Städtebauför-
derung. Die Verankerung der um-
weltbezogenen Gerechtigkeit in den 
Handlungsfeldern und die Finanzie-
rung von diesbezüglichen Projekten 
würde so direkt dort zugutekommen, 
wo dringendster Handlungsbedarf 
besteht. Der rechtliche Grundsatz 
zur Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse geht einher mit der 
Notwendigkeit zur Erhöhung von 
Umweltgerechtigkeit und dem Abbau 
von sozialräumlich konzentrierten 
Umweltbelastungen. 
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KLIMAWANDEL UND GESUNDHEIT Fakten, Folgen, Forderungen – Für 
Industrie- und Entwicklungsländer“ (auch in Engl.: Climate Change and Health)
Germanwatch (7/2011)

Germanwatch berichtet in diesem Hinter-
grundpapier über die Folgen des Klimawan-
dels für die Gesundheit. Viele Maßnahmen, 
die Emissionen von Treibhausgasen zu redu-
zieren, werfen als unmittelbaren Nebeneffekt 
eine erhebliche „Gesundheitsrendite“ ab. 
Dies ist nicht auf die Reduktion der – selbst 
ungiftigen – klassischen Klimagase zurück-

zuführen, sondern darauf, dass gleichzeitig 
eine Verminderung „kurzlebiger“ Emissionen 
erfolgt. Letztere wirken sich direkt negativ auf 
die Gesundheit aus – ihre Verminderung re-
duziert Folgeschäden.

Download unter: http://germanwatch.org/
de/download/1153.pdf

WIE EIN VIRUS DIE ENTWICKLUNG EINES GANZEN LANDES ZERRÜTTETE
Brot für die Welt (03/2016)

Brot für die Welt berichtet in dieser Publikati-
on über die Auswirkungen von Ebola auf die 
Ernährungssituation speziell in Liberia. Der 
Bericht macht deutlich, mit welchen langfris-
tigen und zunächst unerkannten Folgen die 
betroffenen Menschen zu kämpfen haben. 
Dafür wurden Recherchen in Liberia und 
Gespräche mit Betroffenen und Akteuren der 
Entwicklungszusammenarbeit durchgeführt. 

Der Report zeigt, wie dringend notwendig es 
ist, Westafrika im Kampf gegen Armut und 
Hunger zu unterstützen.

Download unter: http://www.brot-fuer-die-
welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/
Fachinformationen/Analyse/Analyse57_
Ebola.pdf

ACHTUNG PLASTIK! Chemikalien in Plastik gefährden Umwelt und Gesundheit 
BUND (06/2012)

Der BUND zeigt in dieser Publikation auf, 
wie gefährlich Chemikalien in Plastik für die 
Menschen und ihre Umwelt ist. Die meisten 
Kunststoffe sind unvergänglich und geben 
nach und nach Chemikalien an die Umwelt 
ab. In der Broschüre wird deutlich, wie ge-
fährlich Plastik ist und in welch vielfältiger 
Form es überall auftaucht. Die AutorInnen 

geben einen Überblick über die Gefahren 
von Plastik und wo und wie Lebewesen und 
Umwelt gefährdet sind. 

Download unter: http://www.bund.
net/fileadmin/bundnet/publikationen/
chemie/120615_bund_chemie_achtung_
plastik_broschuere.pdf

FAKTENCHECK GESUNDHEIT Die deutsche Gesundheitsentwicklungs-
zusammenarbeit unter der Lupe
Oxfam (02/2013)

Der vorliegende Bericht analysiert die Fi-
nanzierung der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit insbesondere im Gesund-
heitsbereich anhand aktueller Daten des 
Entwicklungsausschusses (DAC) und der 
Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD). Der 
Bericht knüpft an die von Action for Global 
Health (AfGH) seit 2007 veröffentlichten 
Untersuchungen zur deutschen und euro-

päischen Entwicklungszusammenarbeit im 
Gesundheitssektor an und ergänzt die eng-
lischsprachige AfGH-Gesamtanalyse der 
Gesundheits-Entwicklungszusammenarbeit 
der wichtigsten europäischen Geber.

Download unter: https://www.oxfam.de/
system/files/fakencheck_gesundheit_2012.
pdf

http://germanwatch.org/de/download/1153.pdf
http://germanwatch.org/de/download/1153.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/Analyse57_Ebola.pdf
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http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/Analyse57_Ebola.pdf
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Analyse/Analyse57_Ebola.pdf
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/chemie/120615_bund_chemie_achtung_plastik_broschuere.pdf
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/chemie/120615_bund_chemie_achtung_plastik_broschuere.pdf
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/chemie/120615_bund_chemie_achtung_plastik_broschuere.pdf
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/chemie/120615_bund_chemie_achtung_plastik_broschuere.pdf
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KEINE ANGST VOR 
UNTERNEHMEN?
Privatinvestition zur Entwicklungsfinanzierung:  
in Afrika noch ein mühsames Geschäft

Es war und bleibt eine der größten Befürchtungen der Zivilgesellschaft: 
Die Privatwirtschaft als neues Instrument der Entwicklungsfinanzierung 
könnte lediglich eigene Interessen verfolgen, solang es keine verbindli-
chen menschenrechtlichen und ökologischen Standards gibt. Ein Jahr nach 
der UN-Konferenz zur Finanzierung für nachhaltige Entwicklung in Addis 
Abeba zeigt sich jedoch: So groß scheint das Interesse privater Investoren 
an Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika, gar nicht zu sein.

M öchten sie in Entwick-
lungs- und Schwellenlän-
dern investieren und dabei 

ihr unternehmerisches Engagement 
nachhaltig gestalten? Das develoPPP.
de-Programm bietet Ihrem Unterneh-
men Know-how über ökonomische, 
soziale und ökologische Rahmenbe-
dingungen vor Ort und hilft Ihnen, 
finanzielle Risiken zu minimieren.“ – 
Mit solch direkter Ansprache an po-
tentielle Investoren wirbt das Bun-
desministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) auf seiner Homepage für die 
Idee der „Entwicklungspartnerschaf-
ten“. Das BMZ will damit nach eige-
nen Angaben insbesondere Projekte 
unterstützen, die dazu beitragen den 
Ernährungssektor zu modernisieren, 

die Agrarproduktion und -verarbei-
tung sozial- und umweltverträglich 
zu steigern und die Bevölkerung mit 
ausreichend Nahrung zu versorgen. 
Auch im Umweltbereich unterstüt-
ze man zahlreiche Projekte der Pri-
vatwirtschaft in Entwicklungs- und 
Schwellenländern.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf 
Vorhaben in Afrika. Viermal im Jahr 
haben interessierte Unternehmen die 
Gelegenheit, sich zu bewerben. Vor-
aussetzung ist, dass ihre Projektidee 
im Einklang mit den genannten ent-
wicklungspolitischen Zielen steht und 
die Firma einen Mindest-Jahresumsatz 
von einer Million Euro nachweist. Der 
öffentliche Beitrag liegt bei maximal 
200.000 EUR – kann nur in Ausnah-
mefällen und bei umfangreicheren 

„strategischen Entwicklungspartner-
schaften“ höher ausfallen. Gerade erst 
rührte das BMZ auf der Weltleitmesse 
für Umwelttechnologien (IFAT) An-
fang Juni in München, eine der größ-
ten Messen für die Wasser-, Abwas-
ser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft 
weltweit, kräftig die Werbetrommel 
für das develoPPP.de-Programm. 
Neben einem eigenen Stand wurden 
auch „EZ-Scouts“ (BeraterInnen der 
Entwicklungszusammenarbeit) mit-
gebracht, die vom BMZ an deutsche 
Wirtschaftsverbände und Kammern 
entsandt sind, um über wirtschaftli-
ches Engagement in Entwicklungs- 
und Schwellenländern zu informieren 
und Unternehmen zu Finanzierungen 
und Förderungen zu beraten.

Kritik am vermeintlichen Allheilmittel 
Keine Frage: Spätestens seit der UN-
Konferenz zu Entwicklungsfinanzie-
rung im äthiopischen Addis Abeba 
im vergangenen Jahr stehen Privatin-
vestitionen und öffentlich-private 
Entwicklungspartnerschaften (PPP – 
Public Private Partnerships) als neue, 
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Investitionen in afrikanischen Länder bleiben gering
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vermeintlich vielversprechende Finan-
zierungsinstrumente für nachhaltige 
Entwicklung und die Umsetzung der 
2030-Agenda mit den Sustainable De-
velopment Goals (SDGs) hoch auf 
der politischen Agenda. Schließlich 
träfen bei den PPPs „unternehmeri-
sche Chancen und entwicklungspoli-
tischer Handlungsbedarf zusammen“, 
wie es das BMZ formuliert. Das Enga-
gement und die Gestaltungskraft pri-
vater Unternehmen würden außerdem 
oft in Bereiche vordringen, „die der 
Staat aus politischen, ökonomischen 
oder logistischen Gründen nicht er-
reichen kann“. 

Nichtregierungsorganisationen 
hatten jedoch schon vor Addis kri-
tisch auf dieses neue Wundermittel ge-
schaut, das die klassische öffentliche 
Entwicklungshilfe (ODA) ergänzen 
soll. Die dann verabschiedete Addis 
Abeba Action Agenda (AAAA) blieb 
unter anderem aus diesem Grund wei-
ter unter Beschuss. „Statt vor allem 
auf Freiwilligkeit in der Unterneh-
mensverantwortung zu setzen, brau-
chen wir verbindliche Standards für 
Unternehmen und öffentlich-private 
Partnerschaften, die die Achtung der 
Menschenrechte durch transnatio-
nale Unternehmen sicherstellen“, 
kommentierte damals etwa Misereor-
Vorstandsvorsitzender Pirmin Spiegel 
das Abkommen von Addis.

„In Liberia will keiner investieren“
Bei der Deutschen Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft (DEG), 
die als Tochter der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) privates 
Engagement in Entwicklungs- und 
Schwellenländern und neben der 
Gesellschaft für internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) und der Ent-
wicklungsorganisation sequa auch 
eine der drei öffentlichen Partner für 
das develoPPP.de-Programm ist, hat 
man allerdings ganz andere Sorgen. 
Zwar wurden laut Geschäftsbericht im 
Jahr 2015 rund 1,1 Milliarden für die 
Finanzierung privater Investitionen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern 
zugesagt und durch diese „Hebelwir-
kung“ insgesamt 5,7 Milliarden Euro 
an unternehmerischen Investitionen 
erzielt. Eine beachtliche Summe  – 
dennoch scheint so manches Unter-
nehmen weiterhin nicht gerade scharf 
darauf zu sein, sich an der vielbe-
schworenen nachhaltigen Entwick-
lung weltweit zu beteiligen. 

So tut sich der deutsche Mittel-
stand mit einem langfristigen Enga-
gement schwer – insbesondere in Af-

rika. „Ich könnte mich auf den Kölner 
Neumarkt stellen und mit Fördermög-
lichkeiten für Investitionen in Afrika 
wedeln, da würde trotzdem kaum ei-
ner kommen“, sagt etwa Bruno Wenn, 
Sprecher der DEG-Geschäftsführung. 
Während Lateinamerika und Asien als 
unproblematischere Regionen gelten 
(in Lateinamerika wurde laut DEG 
in 2015 mit 310 Millionen Euro ein 
„besonders erfreuliches“ Plus von 14 
Prozent an Kreditzusagen verzeich-
net), ist Afrika nach Ansicht vieler 
Unternehmer offensichtlich immer 
noch der Krisenkontinent per se. 
„Die Klischees mit Blick auf Afri-
ka bewegen sich zuweilen auf Bild-
Zeitungsniveau“, so Wenn. Denn die 
DEG würde gerne in einem Land wie 
dem lange kriegsgeplagten, sich jetzt 
aber im Aufwind befindenden Liberia 
Unternehmertum fördern. „Aber wir 
finden keine Investoren.“ 

Stolperstein Sozial und 
Umweltanforderungen
Hinzu komme, dass auch viele Regie-
rungen in den betreffenden Ländern 
(noch) nicht richtig wüssten, wie die 
Rahmenbedingungen für solche In-
vestitionen gestaltet sein müssten. 
Es fehle vielerorts an entsprechenden 
Anreizen, insbesondere an Rechtssi-
cherheit. So würden Chancen vertan. 
Schließlich, so Wenn, komme die 
Privatwirtschaft nicht nur mit Geld 
und Arbeitsplätzen daher, sondern 
könne auch wertvolle Beratung für 
die Entwicklungs- und Schwellen-
länder leisten, etwa im Gesundheits-
system. Im Bereich der Erneuerbaren 
Energien allerdings hatte die DEG in 
den vergangenen Jahren mit ihren 
Kredit- und Förderangeboten auch 
für Projekte in Afrika durchaus ein 
starkes Portfolio. Aber auch da geht 
das Engagement nach Aussage Wenns 
derzeit zurück. Ein Grund dafür sei 
der niedrige Ölpreis.
Für viele Unternehmen komme zu-
dem noch ein weiterer Stolperstein 
hinzu: Wer einen Kredit bei der DEG 
beantrage, müsse sich auf hohe An-
forderungen an das Sozial- und Um-
weltmanagement einstellen, so Wenn: 
„Viele Unternehmen stöhnen dann.“ 
Wer sich darauf einlasse, für den zahle 
sich das aber auf Dauer aus, „und der 
ist dann froh darüber, mit der DEG 
zusammengearbeitet zu haben“. Nicht 
nur bei der DEG will man daher auch 
weiterhin Bewusstseinbildung betrei-
ben und für Afrika als „Chancen- und 
Innovationskontinent“ werben. Auch 
der Afrika-Verein der deutschen Wirt-

schaft trommelt für dasselbe Ziel. 
Dabei fühlt man sich allerdings 
umgekehrt zuweilen auch von der 
Bundesregierung allein gelassen. So 
forderte der Afrika-Verein auf seinem 
jüngsten „German-African Business 
Day“ mehr Engagement vom Staat. 
Statt traditioneller Entwicklungshilfe 
sei die Wirtschaft stärker zu fördern. 
„Die Bundesregierung darf nicht nur 
auf traditionelle Instrumente setzen“, 
so Stefan Liebing, Vorsitzender des 
Afrika-Vereins anlässlich der Tagung 
in Berlin. „Vielmehr muss es darum 
gehen, Hürden zu beseitigen, die 
deutsche Unternehmen von einer ver-
stärkten Aktivität in Afrika abhalten.“

„Mehr staatliche Absicherung für 
Geschäfte in Afrika“ 
Beispielsweise müssten die Risiken 
des Afrikageschäfts durch Garantien 
und Bürgschaften besser abgesichert 
werden. Es könne nicht sein, so Lie-
bing weiter, „dass die Politik verstärk-
tes Unternehmertum einfordert, aber 
bei den Hermes-Deckungen mit die 
schlechtesten Konditionen im ganzen 
OECD-Raum gewährt. Genauso we-
nig kann es sein, dass ausgerechnet für 
Afrika, wo wir mehr tun müssen, die 
staatliche Absicherung der Geschäfte 
schlechter ist, als für jeden anderen 
Kontinent auf der Welt“. Das sei „ein 
Widerspruch, der endlich aufgelöst 
werden muss“. Gerade im Rahmen der 
aktuellen Flüchtlingsdebatte müsse 
vor allem mehr Augenmerk auf Ar-
beitsplätze schaffende Maßnahmen in 
Afrika gelegt werden. Auch sonst sei 
das verstärkte wirtschaftliche Engage-
ment dort im eigenen Interesse, weil 
die afrikanischen Länder als zukunfts-
weisende Märkte und Exportziele 
immer wichtiger würden. Liebing: 
„Viele afrikanische Länder brauchen 
eine moderne Landwirtschaft, bessere 
Straßen und eine zuverlässige Strom-
versorgung – alles Bereiche, in denen 
deutsche Expertise gefragt ist.“ 

 

 

 

 Monika Hoegen

Die Autorin ist entwicklungspolitische 
Fachjournalistin.
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ÜBERBEWERTET UND 
VERNACHLÄSSIGT
Wälder und ihr Einfluss auf den Klimaschutz

Die Europäische Kommission prüft derzeit, ob und wie Klimaschutzmaß-
nahmen aus Land- und Forstwirtschaft auf die Einsparziele der EU ange-
rechnet werden sollen. Der Fachbegriff hierfür wird mit LULUCF abge-
kürzt, was so viel heißt wie „Land Use, Land-Use Change and Forestry“ 
(Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft). Unter dem 
Kürzel werden im Kyoto-Protokoll Maßnahmen vor allem im Bereich der 
Agrar- und Forstwirtschaft zusammengefasst.1 Die 41 Annex-I-Staaten 
(viele davon Industrieländer) sind verpflichtet, diese Maßnahmen in ihre 
Klimaschutzbemühungen einzubeziehen. So lassen sich durch ein gezieltes 
Wald- und Bodenmanagement Treibhausgasemissionen einsparen. Eine 
Verringerung der Entwaldungsrate senkt die Emissionen an dieser Stelle 
und Wiederbewaldung und Aufforstungen können einen Teil des durch 
Entwaldung entlassenen Kohlendioxids wieder aus der Atmosphäre zu-
rückholen. 

E s giBt aber Befürchtungen, dass 
die Einbeziehung solcher Ein-
sparungen die Klimaziele der 

EU von 40 auf etwa 37 Prozent ab-
schwächen könnte. Zu diesem Ergeb-
nis kommt das Öko-Institut in einer 
Studie,2 die kürzlich im Auftrag der 
Umweltorganisation FERN (Forests 
and the European Union Resour-
ce Network – Wälder und das Res-
sourcennetzwerk der Europäischen 
Union) und der Internationalen 
Vereinigung der ökologischen Land-
baubewegungen (IFOAM) erarbei-

tet wurde. Nämlich dann, wenn die 
Klimaschutzmaßnahmen nach den 
derzeit gültigen Berechnungsregeln 
auf die gemeinsamen Anstrengungen 
der Mitgliedsstaaten (ESD oder Ef-
fort Sharing Decision) angerechnet 
würden. 

Die EU (Europäische Union) hat 
sich zum Ziel gesetzt, ihre jährlichen 
Treibhausgasemissionen bis 2030 um 
40 Prozent zu senken (im Vergleich 
zu 1990). Damit ließe sich das Lang-
zeitziel von 80 Prozent Minderung 
bis 2050 vielleicht noch erreichen, 

um die Erderwärmung auf maximal 
2 Grad zu begrenzen. Da diese Prog-
nosen mit Unsicherheit behaftet sind, 
wurde dann mit dem Paris Agreement 
(Übereinkommen von Paris)3 nachge-
legt, um die Erwärmung auf 1,5 Grad 
zu begrenzen. 

Umstritten in der internationalen 
Klimadiplomatie ist nach wie vor eine 
exakte Berechnung der Kohlendioxid-
Verminderungen durch LULUCF-
Maßnahmen. Verschiedene Berech-
nungsarten werden diskutiert. Auch 
für „Wald“ gibt es unterschiedliche 
Definitionsansätze: Welche baum-
bestandene Fläche ist noch Baum-
savanne oder Parklandschaft und ab 
welcher Kronenbedeckung ist das 
schon Wald? Bisher geht man von 
einer durch Baumkronen bedeckten 
Fläche von 15 bis 30 Prozent aus. Bei 
den UN-Verhandlungen in Kopenha-
gen gab es hier zahlreiche Kontrover-
sen: Darf man Bereiche von über 15 
Prozent auf das Mindestmaß abhol-
zen und gleichzeitig nach wie vor von 
Wald sprechen? Dürfen Eukalyptus- 
und Ölpalmen-Plantagen als „Wald“ 
klassifiziert werden? Wie geht man 
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In der schwedischen Forstwirtschaft wird seit Langem das Kahlschlagprinzip angewandt

http://www.ipcc14.de/glossar
http://www.klimaretter.info/content/view/4647/340/
http://www.klimaretter.info/content/view/4647/340/
http://www.klimaretter.info/content/view/4647/340/
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mit höherer Gewalt, zum Beispiel 
Waldbränden, um? LULUCF eröffnet 
zahlreiche Schlupflöcher.

Schon diese kurze Einführung 
deutet darauf hin dass viele Ent-
scheider versuchen, für kleine Taten 
möglichst großes Lob zu ernten. In 
den Hintergrund gerät bei alledem, 
was wirklich zählt: Wie viele Treib-
hausgase befinden sich in der Erdat-
mosphäre und welche Mengen kom-
men jährlich hinzu oder werden gar 
wieder entnommen? Ist es nicht egal, 
wie man Wald definiert, solange man 
übersieht, dass es darauf ankommt, 
ihn zu erhalten, seine Restaurierung 
zu fördern und dabei gerne auch des-
sen Kohlenstoffspeicher möglichst 
weit in Richtung des natürlichen (oft 
nur noch historischen) Füllstandes 
anzuheben?

Schwedische Forstwirtschaft  
als Lösung?
Da die EU noch im Juli einen Vor-
schlag machen will, wie die Landnut-
zungs-Maßnahmen bei den Klima-
schutzzielen berücksichtigt werden 
sollen, ist die Debatte darüber inten-
siver geworden. So hat der Schwedi-
sche Europaabgeordnete Christofer 
Fjellner in einem Brief an die Kom-
mission behauptet, nur forstlich be-
wirtschaftete Wälder wären für den 
Klimaschutz sinnvoll, während nicht 
bewirtschaftete Wälder keinen Beitrag 
leisten würden. Als Beispiel nannte 
er die Schwedische Forstwirtschaft. 
Würde man alle Wälder dieser Erde 
so bewirtschaften, könnten jährlich 
2,3 Milliarden Tonnen Kohlendioxid 
gespeichert werden! Darum solle die 
EU künftig als Grundsatz gelten las-
sen, dass forstlich nachhaltig bewirt-
schaftete Wälder immer besser für den 
Klimaschutz seien, als geschützte, un-
genutzte Wälder.

Leider verschweigt Fjellner dabei 
einige wichtige Tatsachen. So wird 
in Schweden seit langem das Kahl-
schlagprinzip angewandt. Wirklich 
alte, vorratsreiche Wälder gibt es 
kaum noch und die Wirtschaftsforste 
weisen nur noch einen Bruchteil der 
einstigen Kohlenstoffvorräte auf. Zu-
dem wird der Boden bearbeitet, um 
auf den Kahlflächen Monokulturen 
anzulegen, Dabei wird viel Humus 
freigelegt, mehr Licht und Wärme sor-
gen zusätzlich dafür, dass Bodenkoh-
lenstoff abgebaut wird. Auch die bei 
der Holznutzung benötigte Energie 
wird nicht berücksichtigt. Und was 
„forstlich nachhaltig“ bedeutet, wird 
auch offen gelassen, da es keine ein-

heitliche und überprüfbare Definition 
des Begriffes gibt.

Vieles, was man in der Klima- und 
Walddebatte wahrnimmt, erinnert 
eher an ein Feilschen und Schachern, 
und in vielen Fällen gerät es zu ei-
nem Ablenkmanöver. Denn sowohl 
in der Landwirtschaft, als auch bei 
der Holznutzung entscheiden die 
angebauten und geernteten Produk-
te und deren Absatz über die Art der 
Bewirtschaftung, und nicht die Ton-
nen Kohlenstoff, die von hier nach da 
bewegt werden. Futtermittel werden 
eingesetzt, um Fleisch zu erzeugen, 
Bäume werden gefällt, um das Holz 
zu verkaufen. Wenn die Beachtung 
der Klimawirkungen dazu dient, 
diese Nutzungen verträglicher zu ge-
stalten, gerne! Wer aber Wälder auf 
deren Kohlenstoffgehalt reduziert, 
der lenkt vom Problem ab. Und wer 
vorrechnet, wie viele Auto-Emissio-
nen von Wäldern und Holzprodukten 
quasi „kompensiert“ werden, der hilft 
mutwillig dabei den Handlungsdruck 
in anderen, wichtigeren Sektoren zu 
senken.

Historische Hypothek
So können wir in Wäldern und auf 
ehemaligen Waldflächen maximal die 
Mengen an Kohlenstoff zurückholen, 
die früher dort gespeichert waren. In 
Deutschland könnte man auf einem 
knappen Drittel der ursprünglichen 
Waldfläche den mehr als um die Hälfte 
geleerten Speicher wieder etwas wei-
ter auffüllen. Nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. Standen in natürlichen 
Wäldern Mitteleuropas einst 6 – 800 
oder gar mehr Kubikmeter Holz auf 
dem Hektar, wachsen die Holzvorräte 
heute zwar allmählich, sie liegen aber 
derzeit nur bei etwa 340 Kubikmetern 
pro Hektar. Logisch, denn da stets ge-
erntet wird, bestehen unsere Forsten 
zu gleichen Teilen aus jungen, mittel-
alten und etwas älteren Baumbestän-
den, was den Durchschnittsvorrat 
niedrig hält.

Einige Akteure aber fordern gera-
de, die Holznutzung zu verstärken, 
denn diese sei Garant für eine klima-
schützende Waldnutzung. Ungenutz-
te Wälder seien für den Klimaschutz 
wertlos, da das alte Holz quasi sinn-
los verrotten würde, anstatt Holzpro-
dukte daraus herzustellen oder Öfen 
damit zu befeuern und damit mögli-
cherweise einiges an fossilen Energie-
trägern zu ersetzen. Dass ein hohes 
Angebot an Energieholz aber dazu 
beiträgt, die Preise für fossile Energie-
träger zu senken, dürfte dem Klima-

schutzeffekt schaden, denn billigeres 
Öl führt zu höherem Verbrauch. 

Auch in der Agrarindustrie werden 
Klimaeffekte einiger Maßnahmen auf 
fragwürdige Weise kalkuliert. Dür-
fen angepasste Anbaumethoden, die 
Treibhausgasemissionen verringern, 
auf die Klimaziele angerechnet wer-
den, obwohl der Anbau ja immer noch 
hohe Emissionen verursacht?

Es ist das „Besser als-schlechter 
als-Spiel“, das den Klimaschutz so be-
liebig macht. So hilft eine Prognose, 
ein Waldgebiet würde bald komplett 
abgeholzt, manchen Holzfirmen da-
bei, einen weniger schlimmen Holz-
einschlag als Klimaschutzaktion zu 
deklarieren: Wer nur die Hälfte der 
Bäume absägt, hat angeblich Treib-
hausgase „eingespart“, obwohl die 
Degradierung des Waldes eindeutig 
zu Emissionen führt. Auch die Ag-
rarindustrie, die weniger pflügt und 
dadurch Schlimmeres vermeidet, ver-
sucht, sich ein Image als Klimaschüt-
zer zu verschaffen. Mit derartigen 
Maßnahmen wird der Erdatmosphä-
re aber nichts erspart, denn sie wird 
weiterhin mit Treibhausgasen voll-
gepumpt. Warum die Umwelt- und 
Entwicklungsverbände von dieser 
sogenannten „Klima-smarten Land-
wirtschaft“ wenig halten, ist in einem 
Positionspapier nachzulesen.4

 

 

 

 László Maráz

Der Autor ist Koordinator für das 
Verbändeprojekt ‚Zivilgesellschaftlicher 
Dialogprozess zur internationalen 
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Klimaschutz‘ beim Forum Umwelt und 
Entwicklung.

1 http://www.fern.org/LULUCFPrinciples.

2 http://www.oeko.de/oekodoc/2320/2015-
491-en.pdf.

3 http://ec.europa.eu/clima/policies/
international/negotiations/paris/index_
en.htm.

4 http://www.dnr.de/publikationen/umwelt-
aktuell---archiv-2011/122011-012012/
klima-smarte-landwirtschaft.html.

http://www.fern.org/LULUCFPrinciples
http://www.oeko.de/oekodoc/2320/2015-491-en.pdf
http://www.oeko.de/oekodoc/2320/2015-491-en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm
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WIR SIND DAS VOLK?
TTIP-Kritik von rechts – einige notwendige Anmerkungen

Der knapp gescheiterte FPÖ-Präsidentschaftskandidat Hofer verkündete, 
TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership – Transatlantisches 
Freihandelsabkommen) zu stoppen sei eine seiner Prioritäten. In Frank-
reich lehnt unter den größeren Parteien allein der Front National TTIP ab. 
Auch die AfD lässt kein gutes Haar an TTIP. In den USA spricht sich Donald 
Trump vehement gegen Freihandelsabkommen aller Art aus. Globalisie-
rungskritik von rechts, was ist davon zu halten? 

Ü Berall in Europa, in den USA 
kann man heute links und 
rechts immer schwerer ausein-

anderhalten, vor allem wenn es nicht 
um Werte-Diskussionen geht, sondern 
um Wirtschafts- und Finanzpolitik. Im 
Mainstream der Parteien quer durch 
Europa hat sich in den letzten 20 Jah-
ren die Ideologie der vermeintlichen 
Alternativlosigkeit neoliberaler, mehr 
oder weniger marktgläubiger Globa-
lisierung durchgesetzt. Ob rot-grün, 
schwarz-gelb oder schwarz-rot – in 
kaum einem Politikbereich waren die 
Unterschiede des praktischen Regie-

rungshandelns geringer als ausgerech-
net in der Wirtschafts- und Finanzpo-
litik, eigentlich der Kern von Politik. 

Die Konsequenzen sind überall 
auch ziemlich ähnlich. Profitiert ha-
ben von dieser Politik im Wesentli-
chen die reichsten 10 Prozent, Akti-
onäre, Spitzenverdiener – der größte 
Teil der Beschäftigten dagegen musste 
stagnierende oder zurückgehende Re-
allöhne hinnehmen. In Deutschland 
sind mittlerweile ein Drittel in einem 
Niedriglohnsektor gefangen, aus dem 
es kein Entkommen zu geben scheint, 
in dem die Altersarmut vorprogram-

miert ist. Von den katastrophalen 
Verhältnissen in Griechenland oder 
Spanien sind die Länder Nordwest-
europas zwar noch weit entfernt, aber 
eine Insel der Seligen gibt es im Zeit-
alter der Globalisierung nicht dauer-
haft. Frankreich ist bereits auf dem 
Weg in eine immer tiefere wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Krise. 

Schnauze voll?
Inzwischen haben immer mehr Men-
schen von solchen Zuständen „die 
Schnauze voll“. Massendemonstrati-
onen gegen TTIP quer durch Europa, 
vor allem aber im Lande des Export-
weltmeisters Deutschland. Im Mut-
terland des Neoliberalismus, Groß-
britannien, knapp an der Abspaltung 
Schottlands vorbeigeschrammt, , hat 
die Hälfte der Bevölkerung für den 
Austritt aus der EU gestimmt. In den 
USA fegt der rechtspopulistische Au-
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ßenseiter Donald Trump den republi-
kanischen Geldadel in den Vorwahlen 
von der Bühne, der Sozialist Bernie 
Sanders bringt die einzig verbliebe-
ne Kandidatin des Washingtoner Es-
tablishments massiv in Bedrängnis. 
Hauptthema der Kampagnen sowohl 
von Trump als auch Sanders: Weg 
mit dem Neoliberalismus, weg mit 
dem „Freihandel“. Bei Österreichs 
Präsidentenwahl wird das alte Partei-
system in die Wüste geschickt. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach werden die 
Wahlen in Frankreich im Frühjahr 
2017 genauso verlaufen. Das mediale 
und politische Establishment schaut 
immer noch wie ein Kaninchen auf die 
Schlange, schockiert und gleichzeitig 
fasziniert wie von einem Horrorfilm. 
Was ist los? Sind die Leute verrückt 
geworden? 

Man kann aber auch überrascht 
sein, dass es so lange gedauert hat. 
Eine wirtschafts- und finanzpolitische 
Ideologie, die so offensichtlich weit-
aus mehr Verlierer als Gewinner pro-
duziert, kann auf Dauer nicht gutge-
hen, schon gar nicht in Demokratien. 
Es rächt sich, dass dieses Establish-
ment seit 20 Jahren glaubt, es gebe zur 
Wirtschafts- und Finanzpolitik des 
Mainstreams aus konservativen, sozi-
aldemokratischen, liberalen und zu-
nehmend auch grünen Parteien „keine 
Alternative“. Maggie Thatcher brach-
te es auf den Punkt: TINA – There Is 
No Alternative. Wer das verinnerlicht, 
hat irgendwann auch verlernt, in Al-
ternativen zu denken und über sie zu 
diskutieren. Im realen Leben gibt es 
aber immer Alternativen, und die sind 
jetzt gefragt. 

Die Politiker des Mainstreams 
haben noch nicht einmal verstan-
den, dass dies dringlich auf der Ta-
gesordnung steht. Vermutlich weil 
sie viel zu selten aus ihrer Käseglo-
cke herauskommen. Politiker und 
Journalisten – übrigens auch NGO-
Funktionäre (Non-Governmental 
Organisation – Nichtregierungorga-
nisation)  – verbringen viel zu viel 
kostbare Lebenszeit damit, mit ih-
resgleichen in endlosen Sitzungen 
zu reden, statt mit normalen Leuten, 
mit dem Rest der Welt. Wenn man 
durch das Land fährt, um in Hun-
derten von Veranstaltungen über 
TTIP zu diskutieren, lernt man die 
Stimmung im Volk kennen: Vom Dorf 
bis zur Großstadt, egal wo, egal wer, 
das Bild ist weitgehend dasselbe: Die 
Leute haben die Schnauze voll. Viel 
gründlicher, als die Wahlergebnisse 
nahelegen. Über 60 Prozent der EU-

Bürger haben laut Umfragen der EU-
Kommission kein Vertrauen mehr in 
ihre Politiker. 

Die Bilder ähneln sich, immer wie-
der: der alte Herr, sein ganzes Berufs-
leben in leitender Stellung in einem 
mittelständischen Betrieb, der letzte 
Woche der CDU die Mitgliedschaft 
gekündigt hat, wegen TTIP und der 
Konzern-Schiedsgerichte. Der Bür-
germeister, der zusehen muss, wie sein 
Dorf schrumpft und öffentliche Auf-
träge an irgendwelche globalisierten 
Unternehmen vergeben muss statt an 
darbende örtliche Handwerker – aus 
seiner Partei ist er längst ausgetreten. 
Die Angestellte, die seit vielen Jahren 
das Gefühl hat, immer weniger real 
zu verdienen, immer mehr arbeiten 
zu müssen, immer mehr Angst um 
den Arbeitsplatz zu haben – und sich 
freut, dass sie immerhin noch zu den 
wenigen Privilegierten mit einem un-
befristeten Arbeitsvertrag gehört. Der 
Rentner, dem es Angst macht, dass es 
heute so viele Bettler und Einbrecher 
gibt, denn das war früher nicht so. Die 
Studentin, die vor lauter Leistungs-
druck für nichts mehr Zeit hat und 
dennoch längst den Traum aufgege-
ben hat, es werde ihr mal besserge-
hen als den Eltern. Der ratlose SPD-
Ortsverein, der sich fragt, was man 
denn gegen TTIP tun kann und ganz 
erstaunt daran erinnert wird, man sei 
doch Regierungspartei. Der fluchen-
de Bauer, der am liebsten mit einer 
großen Ladung voll Mist nach Berlin 
oder Brüssel fahren will, weil er vor 
der Pleite steht. Man spürt eine „Wir 
sind das Volk“-Stimmung, diffus, auf 
der Suche, aber mit klarer Tendenz: 
Es läuft alles in die falsche Richtung, 
und „Die da oben“ brauchen einen 
dicken, fetten Denkzettel. Die offene 
Frage ist allerdings, wie sieht dieser 
Denkzettel aus. Da gibt es verschie-
dene Möglichkeiten.

Rückkehr der sozialen 
Marktwirtschaft gewünscht
Eigentlich wollen diese Leute keine 
Revolution, schon gar keine Rechts-
radikalen an der Macht, sie suchen 
auch keine Postwachstums-Visionen 
aus dem Elfenbeinturm. Sie wollen 
eigentlich nur die gute alte soziale 
Marktwirtschaft wiederhaben, nicht 
einen immer schärferen globalen Kon-
kurrenzkampf aller gegen alle, dem 
sich alle Lebensbereiche unterzuord-
nen haben. Sie fühlen sich verspottet 
von Managern, die einen ganzen Kon-
zern an die Wand fahren, dafür noch 
Bonuszahlungen kassieren und prak-

tisch keine Steuern zahlen – während 
man selbst feststellt, die Rente reicht 
nicht und die Riester-Rente ist ein 
Flop. Man hört anerkennende Worte 
über Kohl, Blüm und Geissler, die im 
Gegensatz zu allen ihren Nachfolgern 
noch für einen Ausgleich zwischen 
oben und unten standen – selbst von 
Leuten, die nie Kohl gewählt haben. 
In ihrem kollektiven Glauben an die 
neoliberale Ideologie hat sich die po-
litische Klasse von weiten Teilen des 
Volkes entfremdet. Lange Zeit blieb 
es ein diffuses Unbehagen. 

Diffuse Stimmungen können sich 
lange ausbreiten, aber sie werden 
erst dann wirksam, wenn das diffuse 
Unbehagen einen Namen bekommt, 
sich in einem Begriff symbolisch kris-
tallisiert. Für viele ist dieser Name 
inzwischen „Flüchtlinge und Islam“. 
Für andere ist dieser Name „TTIP 
und Globalisierung“. Für nicht we-
nige ist es auch beides. Die Grenzen 
sind dabei durchaus fließend. Welche 
Tendenz sich durchsetzt, ist eine völ-
lig offene Frage. Man kann es auch 
drastischer sagen: Die eine ist eine 
hasserfüllte, destruktive Tendenz  – 
die andere eine demokratische, kons-
truktive Antwort auf eine abgehobene 
politische Klasse, die nicht verstehen 
will oder kann, dass sie ihre Politik 
radikal korrigieren muss. Im Grunde 
ist es, wie die Wahl zwischen Trump 
oder Sanders. Noch vor wenigen 
Monaten glaubten all die ach so er-
fahrenen Politikbeobachter, solche 
Außenseiter hätten sowieso keine 
Chance. Trump, Podemos, Sanders, 
Syriza, Stop TTIP, Front National, 
Cinque Stelle, Brexit – in der Käseglo-
cke kann man all das als Extremismus 
abtun, wie alle Herausforderungen für 
den Mainstream. Ob sich der Protest 
rechts oder links, demokratisch oder 
autoritär, separatistisch oder anti-EU 
formiert – das ist offenbar in jedem 
Land anders. Die Ratlosigkeit der 
alten Eliten ist aber überall dieselbe. 
Wer in diesen Auseinandersetzungen 
tatsächlich Mainstream ist, ist durch-
aus relativ  – in immer mehr Län-
dern Europas sind beispielsweise die 
TTIP-Gegner längst Mainstream im 
Volk und die TTIP-Befürworter eine 
schrumpfende Minderheit. Wenn der 
EU-Wirtschaftsministerrat heute noch 
einstimmig und ohne Widerrede für 
die alte Freihandelspolitik votiert und 
seine Entschlossenheit für TTIP und 
CETA (Comprehensive Economic 
and Trade Agreement – Umfassendes 
Wirtschafts- und Handelsabkommen) 
bekundet, wirkt das nur noch wie eine 
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Farce. Wen repräsentiert so ein Minis-
terrat eigentlich noch? 

Lange geht das nicht mehr gut. Ös-
terreichs neuer Bundeskanzler Kern 
hat es mit seltener Deutlichkeit ausge-
sprochen, als er zu seinem Amtsantritt 
von der letzten Chance gesprochen 
hat, die die SPÖ und mit ihr zusam-
men auch die ÖVP in der Großen 
Koalition noch habe.: „Wenn wir die 
Trendwende nicht schaffen, werden 
diese Großparteien von der Bildflä-
che verschwinden. Und das wohl zu 
Recht.“ Mit anderen Worten: Wer zu 
spät kommt, den bestraft das Leben. 

Lange geht das nicht mehr gut
Wer unbeirrt weiter versucht, mit 
Tricks wie einer „vorläufigen An-
wendung“ Freihandelsabkommen 
wie TTIP oder CETA gegen massive 
öffentliche Ablehnung durchzudrü-
cken, spielt mit dem Feuer. Genau 
das brauchen diejenigen, die die poli-
tische Klasse für korrupt bis ins Mark, 
für willfährige Helfershelfer von Kon-
zernen, die die ganze EU für ein un-
reformierbares, undemokratisches 
Konstrukt erklären. Die Demokratie 
muss jetzt beweisen, dass sie nicht 
nur für die Elite da ist, sondern für 
alle. Sie muss beweisen, dass sie auch 
Perspektiven für die Verlierer von 20 
Jahren neoliberaler Globalisierung 
bieten kann. Sie muss beweisen, dass 
TTIP nicht kommt, wenn die Men-
schen das – im Gegensatz zur politi-
schen Klasse – nicht wollen. Sie muss 

beweisen, dass sie einen sich auflösen-
den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
wiederherstellen kann. Wenn die po-
litische Klasse dies weiter verweigert 
und verhindert, wird die Antwort des 
Wahlvolkes diese Demokratie in Frage 
stellen. Die massive Unzufriedenheit 
mit der heutigen Politik lässt sich 
nicht mehr aussitzen oder ausbrem-
sen. 

Im Grunde müsste die politische 
Klasse dankbar sein, dass es eine de-
mokratische, friedliche, pluralistische, 
konstruktive Bewegung gegen TTIP 
gibt – denn dieses Kürzel TTIP ist 
längst das Synonym für den Neoli-
beralismus und die marktradikale 
Wirtschafts- und Finanzpolitik der 
letzten 20 Jahre. Nicht diejenigen, 
die gegen TTIP mobilisieren, ma-
chen die Rechtspopulisten hoffähig, 
sondern diejenigen, die gegen die 
Mehrheit TTIP und CETA und ihre 
alte Wirtschafts- und Finanzpolitik 
weiter durchdrücken wollen. Wer ver-
hindern will, dass antidemokratische, 
nationalistische, reaktionäre Strömun-
gen aus der massiven Vertrauenskrise 
der Eliten Europas und Nordamerikas 
Kapital schlagen oder gar die Macht 
übernehmen, muss zeigen, dass demo-
kratische Alternativen funktionieren. 
Dass man mit demokratischen Mit-
teln für eine andere Wirtschafts- und 
Handelspolitik sorgen kann, die die 
Armen wieder reicher und die Reichen 
wieder ärmer macht, die Zweidrittel-
Gesellschaft wieder zu einer Gesell-

schaft aller macht, dass die Rückkehr 
zu einer sozialen Marktwirtschaft 
die Lösung ist und nicht „Ausländer 
raus“. Große Teile des neoliberalen 
Projekts der letzten 20 Jahre müssen 
dafür rückabgewickelt werden. Ob 
die Parteien, die dieses Projekt durch-
gesetzt haben, diese Kehrtwende fer-
tigbringen  – das ist eine durchaus 
ergebnisoffene Frage.

 

 

 

 Jürgen Maier 

Der Autor ist Geschäftsführer des Forum 
Umwelt und Entwicklung.
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Künstlerische Kritik an Donald Trump

https://www.flickr.com/photos/londonmatt/24578179086/in/photolist-HShypR-DNAYiy-CqyF8d-DrTAmo-xMozth
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AFRICAN CLIMATE VOICES 
Umweltzerstörung, Klimapolitik und Gesundheit im südlichen Afrika

El Niño, das Wetterphänomen über dem Indischen Ozean, hat die Men-
schen im südlichen Afrika in den letzten Monaten keineswegs mit sanftem 
Regen zur Weihnachtszeit überrascht. Sintflutartige Niederschläge haben 
fruchtbaren Boden und kostbare Maissaat einfach weggeschwemmt. Wäh-
rend vielerorts Wassermassen die wochenlange Arbeit kleinbäuerlicher 
Familien in Minutenschnelle vernichteten, sind andernorts vom Kap bis 
nach Äthiopien zarte Getreidepflanzen und sprießende Gräser verdorrt. 
Die Ernährungssicherung und Gesundheit von Menschen und ihren Tieren 
leidet. Doch es geht nicht nur um Wetteranomalien, sondern um den Kli-
mawandel, dessen ganze Wucht Existenzen im südlichen Afrika vernichtet.

Umso wichtiger ist es, genauer 
zu schauen, wie die Bevölke-
rung und Regierungen vor Ort 

agieren und reagieren. Das betrifft 
die Frage, inwieweit Wirtschafts- und 
Klimapolitik zum Anstieg oder zur 
Reduzierung von CO2-Emmissionen 
beitragen, was das für die Gesund-
heit der BürgerInnen bedeutet und 
welche Strategien sie entwickeln. 
Die interaktive Informationsplatt-
form Africanclimatevoices.com stellt 
dieses Spannungsfeld im südlichen 
Afrika vor und gibt Betroffenen so-
wie AkteurInnen der Veränderung 
das Wort. Im Austausch mit Wissen-
schaftlerInnen, Klimaorganisationen, 
Umweltschutzinitiativen, lokalen 
JournalistInnen und staatlichen sowie 
internationalen Institutionen sind die 
Africanclimatevoices entstanden. Für 
alle Länder der Entwicklungs- und 
Wirtschaftsgemeinschaft im südlichen 
Afrika (SADC), wo sich strukturelle 
Veränderungen und Schäden in Flo-

ra und Fauna bereits heute zeigen, 
werden die jeweiligen Klimagesetze 
und klimapolitischen Leitlinien sowie 
die Absichtserklärungen (INDC) im 
Kontext der UN- Klimakonferenz in 
Paris 2015 (COP 21) zugänglich ge-
macht. Auch Bezüge zur nationalen 
Umwelt- und Entwicklungspolitik 
werden hergestellt, soweit es diese in 
den jeweiligen Ländern gibt.

Climate Tracker als Instrument 
kritischer Beobachtung
Climate Tracker zeigen: Klimapoli-
tik ist Teil guter Regierungsführung. 
Unabhängige Forschungsinstitute, 
beispielsweise das South African Ins-
titute of International Affairs (SAIIA) 
in Südafrika oder das Tanzanian Ci-
vil Society Forum on Climate Change 
(Forum CC Tanzania) erstellen sie. So 
ist die Frage, inwieweit nationale Leit-
linien zum Klimaschutz systematisch 
und zügig umgesetzt werden, auch 
ein Gradmesser für den politischen 

Willen der Regierenden – für deren 
Bereitschaft, die Gesundheit der Bür-
gerInnen ihrer Länder, Artenschutz, 
Biodiversität, nachhaltige Entwick-
lung und die Verwirklichung der 
Menschenrechte ins Zentrum des poli-
tischen Handelns und institutioneller 
Praktiken zu stellen. Nicht-staatliche 
AkteurInnen leisten somit eine, für 
Demokratisierungsprozesse wichtige, 
Arbeit als kritische zivilgesellschaftli-
che Beobachter von Regierungspoli-
tik und die Arbeit staatlicher Institu-
tionen. Das ist vor allem in Ländern 
bedeutend, in denen die parlamenta-
rische Opposition schwach ist.

Widersprüche in der südafrikanischen 
Klimapolitik
Südafrika hat sich während der UN-
Klimakonferenz (COP 17) 2011 in 
Durban und vorbereitend auf die 
COP 21 in Paris als wichtiger inter-
nationaler Verhandlungspartner in 
der Klimapolitik einen guten Ruf 
erworben. Südafrika vertrat in Paris 
die Interessen der Entwicklungs- und 
Schwellenländer. Angeführt wurde 
diese Gruppe von Nozipho Mxaka-
to-Diseko. Die durchsetzungsfähige 
Verhandlungsleiterin realisierte, was 
Klimaaktivistinnen oft fordern: Frau-
en an die Klima-Tische! Trotz der 
klimapolitischen Erfolge auf interna-
tionaler Verhandlungsebene hält die 
Regierung am Ausbau der Kohle und 
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Bergbauarbeiter in Südafrika am Ende ihrer Schicht

https://www.flickr.com/photos/jantruter/15252193096/in/photolist-puaUtE-ptq6KD-eU41g2-peMtCu-oZjuem
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Atomenergie fest. Denn neben dem 
Klimaschutzplan will die Regierung 
unter dem African National Congress 
(ANC, einer früheren Anti-Apartheid-
Bewegung), ihren vorteilhaften In-
dustriestandort auf dem Kontinent 
behaupten und den darauf basieren-
den nationalen Entwicklungsplan 
umsetzen.

Die Kohleminen werden beim 
Stromverbrauch bevorzugt  – und 
über 90 Prozent der Stromerzeugung 
für die Industrie und Privathaushalte 
kommen wiederum aus Kohle. Ein 
Drittel der abgebauten Kohle wird 
exportiert  – lange Zeit auch nach 
Deutschland. Nur etwa 1,5 Prozent 
der landesweiten Stromproduktion 
basiert auf erneuerbaren Energie-
quellen – und das trotz vorbildlicher 
Wind-, Wellen- und Sonnenverhält-
nisse, die für die Stromgewinnung 
sinnvoll genutzt werden könnten, 
Arbeitsplätze schaffen und das lokale 
Know-how verbessern würden.

Kohle und Uran als 
Krankheitsursachen
In der großen Halbwüste Karoo soll 
Uran abgebaut werden; zunächst sol-
len 750.000 Hektar genutzt werden. 
Zuvor schloss die ANC-Regierung ei-
nen Vertrag zur Nuklearkooperation 
mit Russland. Er umfasst den Bau von 
6 Druckwasserreaktoren und gibt den 
Partnern in Moskau Kontrolle über 
die gesamte nukleare Wertschöp-
fungskette. Ziel ist der Ausbau der 
nuklearen Kapazitäten um 9.600 Me-
gawatt. NuklearexpertInnen gehen 
von großen Schäden für Mensch und 
Natur aus, falls die Pläne umgesetzt 
werden würden. Das betrifft beispiels-
weise die radioaktive Verseuchung 
des wenigen Wassers in der Karoo, 
einer Region, die von immer häufi-
ger auftretenden Dürren erschüttert 
wird und wo seit Jahren ein erbitter-
ter Machtkampf zwischen Regierung 
und BürgerInnen über die Erschlie-
ßung von Schiefergasen (Fracking) 
herrscht. Radioaktive Staubwolken, 
die beim Sprengen und Verladen des 
Uranerzes entstehen, verursachen – 
ExpertInnen zufolge – Lungen-, Blut- 
und Nierenschäden.1

In den Kohleabbaugebieten im 
Großraum Johannesburg und in der 
Provinz Mpumalanga leiden die Be-
wohnerInnen schon seit Jahren an 
Atemwegserkrankungen, besonders 
betroffen sind Kinder. Die Luft hat die 
höchsten Schadstoffwerte im ganzen 
Land, dennoch werden gigantische 
neue Kohlekraftwerke gebaut. Deren 

Filter sind technisch umstritten, so 
dass die CO2-Emmissionen weiterhin 
sehr hoch sein werden, befürchten 
KlimaexpertInnen und Umweltschüt-
zerInnen. Neben den Kindern sind 
vor allem Minenarbeiter betroffen. 
Zwar gibt es seit der Einführung der 
Demokratie 1994 inzwischen offiziell 
Arbeitsrechte und Arbeitsschutz, den-
noch sind viele Männer an Silicosis 
(Staublunge) erkrankt. Nur wenige 
erhalten eine Abfindung, wenn sie 
entlassen werden.

Oft verlieren ihre Familien nicht 
nur den Ernährer, wenn die noch 
jungen Minenarbeiter arbeitslos wer-
den. Hinzu kommen sehr hohe HIV-
Infektionen (Humanes Immundefizi-
enz-Virus) oder AIDS-Erkrankungen 
(Acquired Immune Deficiency Syn-
drome – erworbenes Immundefekt-
syndrom). Die Pflege lastet auf den 
Frauen, oft auch auf den Töchtern. 
Minenbetreiber haben nicht nur bei 
der Stromnutzung, sondern auch 
beim Wasserzugang Präferenz. Beim 
geplanten Medupi-Kraftwerk in der 
Limpopo-Provinz weiß man schon 
jetzt: Die Rauchgasentschwefelung 
wird viel Wasser brauchen.2 Wasser-
konflikte werden steigen. In den Mi-
nengebieten ist das Wasser, das Ar-
beiterfamilien zur Verfügung steht, 
schon jetzt häufig unzureichend und 
von minderer Qualität. Das ist auch 
durch saure Grubenabwässer bedingt, 
die skrupellose Minenbetreiber wäh-
rend des Apartheidregimes (1948 – 
1994) ungefiltert in die Flüsse lenkten. 
Die kostspielige Altlastenentsorgung 
muss nun der Staat finanzieren. Vie-
le Steuergelder gehen verloren, die 
beispielsweise im Gesundheitssektor 
fehlen.

Gesundheitsschäden sind 
Menschenrechtsverletzungen
Hinzu kommen Säuren und Schwer-
metalle, die von giftigen Abraumhal-
den in die Böden und ins Grund- und 
Trinkwasser fließen. Weitere Gesund-
heitsprobleme sind für Generatio-
nen vorprogrammiert. HIV-positive 
Menschen sind durch das belastete 
Trinkwasser bereits seit Längerem ei-
nem Dauerstress für ihr geschwächtes 
Immunsystem ausgesetzt. Zudem er-
fordert die Pflege von AIDS-Kranken 
große Mengen an Wasser, denn Darm- 
und Hauterkrankungen sind eine Be-
gleiterscheinung des zerstörten Im-
munsystems. Inzwischen gibt es einen 
Rechtsstreit, in dem die couragierte 
Treatment Action Campaign (TAC), 
die Harmony Gold Mining Compa-

ny Ltd, also einen Minenkonzern, 
herausfordert und die Gesundheits-
schäden, konkret die Staublungen 
und Tuberkulose-Erkrankungen von 
Minenarbeitern, als Menschenrechts-
verletzungen kategorisiert. 2002 hatte 
TAC durch einen Verfassungsgerichts-
entscheid das Recht auf den Zugang 
zu anti-retrovialen Medikamenten er-
rungen. So konnte beispielsweise die 
HIV-Übertragung von Schwangeren 
auf ihre Föten drastisch reduziert 
werden. Nun geht es um das Recht 
erkrankter Männer auf Leben und 
Gesundheit.

Auch in anderen Landesteilen ge-
hen Nichtregierungsorganisationen 
Umwelt-, Klima- und Gesundheits-
probleme zusammen an. Dazu zählen 
Ground Work – Friends of the Earth 
South South Africa, Mining Affected 
Communities United in Action, South 
Durban Community Environmental 
Alliance (SDCEA), Southern African 
Faith Communities Environment 
Institute (SAFCEI), 90X2030, One 
Million Climate Jobs Campaign.3 Sie 
verlangen von der Regierung eine 
Trendwende: Weg von der schäd-
lichen Kohle und den hohen CO2-
Emmissionen hin zu erneuerbaren 
Energien, die neben ihrer klima- und 
wirtschaftspolitischen Bedeutung 
wichtige Beiträge für den Erhalt 
der Gesundheit von Menschen und 
Tieren und die Bewahrung der – in 
Südafrika einmaligen – Biodiversität 
leisten würden.

 

 

 

 Rita Schäfer

Die Autorin ist freiberufliche 
Wissenschaftlerin. 

Weitere Informationen unter  
www.africanclimatevoices.com

1 Stefan Cramer (2016): Radioaktiver Staub 
über der Karoo. Afrika Süd, 1, S. 12 – 14.

2 Melanie Müller/Armin Paasch (mit 
Beiträgen von Susanne Breuer) (2016): 
Wenn nur die Kohle zählt – Deutsche 
Mitverantwortung für Menschenrechte 
im südafrikanischen Kohlesektor. 
Misereor, Aachen.

3 Melanie Müller (2016): Radikale Umkehr 
gefordert. Afrika Süd, 1, S.15 – 17.
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REIN IN DIE GRUBE, RAUS AUS 
DER KOHLE 
Große Protestbewegung für den Kohleausstieg 

Zu Pfingsten 2016 pilgerten mehrere tausend Menschen in die Lausitz. 
Sie demonstrierten, campierten und blockierten für Klimaschutz und 
Kohleausstieg. Durch die Medien ging besonders die Massenaktion Ende 
Gelände. Darüber hinaus gab es aber bereits zum 6. Mal das Lausitzer Kli-
macamp und eine von Umweltverbänden organisierte Anti-Kohle-Demo. 
In der Region stieß das alles auf gemischte Reaktionen. Rückschau, Hin-
tergründe und Erklärungen. 

F ür KlimaschütZerinnen ist 
die Lausitz kein einfaches Ter-
rain. Wer was gegen Kohle sagt, 

stößt auf Unverständnis, nicht selten 
auf Anfeindungen. Die Industriege-
werkschaft IG BCE, zahlreiche Bür-
germeisterInnen, Wirtschaftsvertre-
terInnen und viele Privatmenschen 
sind davon überzeugt, dass es ohne 
Braunkohle nicht geht. Politische 
und wirtschaftliche Macht, kultu-
relle Identitäten und Beschäftigung 
hängen an dem fossilen Brennstoff. 
Es stimmt, dass die ökonomische, 
soziale und ökologische Dividende 
der Energiewende – weg von Kohle 
und Atom – unterm Strich hoch ist. 
Über dem Strich gibt es aber auch 
Menschen, die ihren Job verlieren, 
Unternehmen, deren Geschäftsmo-

dell wegbricht. Die Angst vor einem 
Strukturwandel ist allzu menschlich 
und verständlich. Aber trotzdem ist 
der Umbau des Energiesystems un-
ausweichlich. Denn wie sagt der Chef 
eines europäischen Gewerkschaftsver-
bundes: „There are no jobs on a dead 
planet.“ (Es gibt keine Arbeit auf ei-
nem toten Planeten.)

Ein Wortführer pro Kohle ist der 
Verein Pro Lausitz. Der Verein hatte 
auf Plakaten vor „Pfingstkrawallen“ 
gewarnt. Vor Ort gibt es aber auch 
Menschen, die Klimacamp, Ende 
Gelände und Anti-Kohle-Demo will-
kommen hießen. Das Klimacamp und 
die Demo fanden in dem Dörfchen 
Proschim statt, das an der Kante des 
Tagebaus Welzow-Süd liegt. Durch 
die Erweiterung des Tagesbaus würde 

Proschim abgebaggert. Bereits heute 
beeinträchtigen der allgegenwärtige 
Kohlestaub und der gestörte Was-
serhaushalt, beides Konsequenzen 
des Bergbaus, Lebensqualität und 
Gesundheit. Der von Proschim aus-
gehende Protest gegen den Aufschluss 
von Welzow-Süd II wurde überregi-
onal bekannt, etwa durch den Film 
‚Opa ohne Lobby‘ von 2013. 

Lausitzer Klimacamp – eine Woche 
Klimavernetzung
Der ‚Opa ohne Lobby‘, Johannes Ka-
pelle aus Proschim, ist auch ein Un-
terstützer des Lausitzer Klimacamps, 
das im Mai bereits zum sechsten, und 
zum zweiten Mal in Proschim statt-
fand. Das Lausitzcamp ist ein Ort der 
Vernetzung, des Erfahrungsaustau-
sches sowie der künstlerischen und 
praktischen Auseinandersetzung mit 
Kohle und Energie. Eine Kerngrup-
pe von rund 20 Freiwilligen, ohne 
große Organisationen im Rücken, 
zieht die Zeltstadt Jahr für Jahr in 
Eigenregie hoch. Dieses Jahr waren 
Aufwand und Dimension umso grö-
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Demonstranten bei „Ende Gelände“ 2016 in der Lausitz

https://www.flickr.com/photos/iliasbartolini/26400287384/in/album-72157668379127415/
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ßer. Während normalerweise um die 
300 Menschen zum Camp kommen, 
strömten dieses Jahr dank Ende Ge-
lände und der Anti-Kohle-Demo um 
die 4.000 Menschen ein. Greenpeace 
& Co. hatten 2015 eine rund 8 Kilome-
ter lange Anti-Kohle-Menschenkette 
im Grenzgebiet zwischen Polen und 
Deutschland organisiert. Dieses Jahr 
sollte nun auch Ende Gelände in der 
Lausitz stattfinden. 

Ende Gelände – es geht längst  
nicht mehr nur um Eisbären
In jüngster Zeit hat sich die Anti-
Kohle-Bewegung um linke, antago-
nistischere und aktivistische Kräfte 
erweitert. Das Anprangern des „fos-
silen Kapitalismus“ deckt sich hier 
mit dem generellen Unglauben an 
die „Wachstums-Wohlstands-Story“. 
In der Öko-Linken ist die Kohlein-
dustrie ein Kapitel in der Geschichte 
undemokratischer Ökonomie, öko-
sozialer Krisen sowie neokolonialer 
Wirtschaftspolitik. Aus den Kreisen 
der Interventionistischen Linken (IL) 
entstand dann auch das Aktionskon-
zept ‚Ende Gelände‘. Bei Ende Ge-
lände geht es darum, mit den Mitteln 
des zivilen Ungehorsams, den Abbau, 
den Transport und die Verbrennung 
von Braunkohle zu unterbinden. Im 
Sommer 2015 wurde Ende Gelän-
de im Tagebau Garzweiler erprobt. 
Rund 800 Aktivistinnen und Aktivis-
ten gelangten in die RWE-Grube, be-
setzen diese samt Schaufelradbagger 
und legten den Betrieb für mehrere 
Stunden lahm. Die linke Anti-Kohle-
Bewegung feierte Ende Gelände als 
großen Erfolg. 

Der Kohlekurs der Bundesregierung 
spornt die Bewegung an
Nach Garzweiler war die Frage: Ma-
chen wir das noch mal? Nicht, dass 
es an guten Gründen gemangelt hät-
te: Braunkohle ist der Energieträger 
Nummer 1 in Deutschland (40,5 Pro-
zent Anteil an Primärenergiegewin-
nung im Inland). Die Emissionen aus 
der Braunkohle-Verstromung machen 
mit 160 Millionen Tonnen fast die 
Hälfte aller Emissionen aus der Strom-
erzeugung aus. Die Bundesregierung 
bremst den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien aus. Sie schmeißt alten, in-
effizienten Braunkohlekraftwerken 
noch Geld hinterher (1,6 Milliarden 
für die „Kraftwerksreserve“). Ent-
schlossene Schritte zum Kohleaus-
stieg? Fehlanzeige. Obwohl genau das 
nach dem Pariser Klimaabkommen 
von 2015 und den selbstgesteckten 

Klimazielen dringend geboten wäre. 
Eine Studie des New Climate Institute 
hat unlängst aufgezeigt, dass ohne die 
CCS-Technologie (Carbon Captore 
and Storage – Abscheidung und Spei-
cherung von Kohlendioxid) ein Koh-
leausstieg bis 2025 und eine komplette 
Dekarbonisierung Deutschlands bis 
zum Jahr 2035 erfolgen müsste, um 
das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen.

Die AktivistInnen wägten ab, ob 
sie Ende Gelände wiederholen soll-
ten, weil Ende Gelände II möglicher-
weise nicht an den Erfolg von Ende 
Gelände I anschließen und auch nicht 
so reibungslos verlaufen könnte. Im 
Verlauf des Jahres 2015 wurde es Ge-
wissheit, dass Vattenfall sein ostdeut-
sches Braunkohle-Geschäft verkaufen 
würde. Also sollte eine Nachricht an 
potenzielle Käufer gesendet werden: 
Braunkohle hat keine Zukunft. Das ist 
ein schlechter Deal. Und wir sind ein 
Investitionsrisiko! 

Die Nachricht an die schwedische 
Regierung lautete: Verkauft Vattenfall 
nicht. Zieht Euch nicht aus der Ver-
antwortung. Wickelt die Kohle sozi-
alverträglich ab. 

Letztendlich hat Ende Gelände ei-
nen Bagger in der Grube Welzow-Süd 
zwei Tage besetzt, eine Verladestation 
und Kohlebahnen blockiert und Vat-
tenfall dazu gezwungen, das Braun-
kohlekraftwerk Schwarze Pumpe na-
hezu komplett vom Netz zu nehmen. 
Ende Gelände erklärte: „Dieses Wo-
chenende war eine Kapitulation der 
fossilen Energiewirtschaft gegenüber 
der Klimabewegung.“ Auf jeden Fall 
war es ein zeitweises Einknicken. Laut 
Vattenfall habe man das Kraftwerk in-
folge der Gleisblockaden auf 20 Pro-
zent der Nettoleistung runterfahren. 
Die Blockaden wurden dann von den 
OrganisatorInnen selbst beendet, 
bevor es zu Versorgungsproblemen 
gekommen wäre.

Break free – Proteste  
auf 6 Kontinenten
Die Proteste in der Lausitz reihten 
sich ein in ein globales Kampagnen-
projekt unter dem Motto „Break free 
from fossil fuels“. Auf 6 Kontinenten 
hatten sich über 30.000 Menschen 20 
Aktionen ausgedacht, um klar zu ma-
chen: Lasst fossile Energie im Boden 
(Keep it in the Ground), zerstört das 
Klima nicht. 

Ein paar Beispiele: In Großbritan-
nien wurde der Tagebau Ffos-Fran 
für 12 Stunden blockiert. In New-
castle, Australien, blockierten 2.000 
Menschen, teilweise auf Kajaks, den 

größten Kohlehafen der Welt sowie 
Kohlebahnen. Massen-Demos gab es 
unter anderem auch in Indonesien, 
Südafrika und Nigeria.

Der Blick von außen und nach innen
Zahlreiche MedienvertreterInnen aus 
Deutschland, Schweden, Großbri-
tannien, Niederlande und Frankreich 
berichteten direkt von den Orten des 
Geschehens. Im Spiegel der Massen-
medien ergibt sich ein ausgewogenes 
bis wohlwollendes Bild. Vattenfall 
hingegen sprach von einer „Spur der 
Verwüstung“. In anonymen Kommen-
tarspalten und auf Facebook war von 
„Öko-Terrorismus“, „blinden Akti-
onismus“, „kriminellen Körnerfres-
sern“ und „Steuer-Verschwendern“ die 
Rede. Dass die Meinungen über Ende 
Gelände sowie über Anti-Kohle-Demo 
und Klimacamp divergieren, dass sie 
unter der Gürtellinie zum Ausdruck 
gebracht werden, war zu erwarten. 
Das liegt in der Natur der Sache. 

Anfeindungen von außen dürfen 
nun nicht dazu führen, dass sich 
kohlekritische Bürgerinitiativen, 
Umweltverbände und AktivistInnen 
als Bewegung auseinanderdividieren 
lassen. Es geht nicht darum, dass die 
Bewegungsflügel im gleichen Takt 
schlagen. Aber sie müssen sich eini-
germaßen koordinieren, miteinander 
reden, aufeinander Rücksicht neh-
men, um in die gleiche Richtung zu 
ziehen. 

 

 

 

 Dr. Stefanie Groll 

Die Autorin ist Referentin für Ökologie 
und Nachhaltigkeit bei der Heinrich-Böll-
Stiftung. 
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VON WEGEN KLIMARETTER
Erdgas gilt zu Unrecht als klimafreundlicher Energieträger 

Immer mehr Studien zeigen: Erdgas kann keinen Beitrag zum Klimaschutz 
oder zum Gelingen der Energiewende leisten. Statt zur Brückentechno-
logie taugt Erdgas nur zur Bremse einer progressiven Energiepolitik. 
EU-Kommission (EU – Europäische Union) und Bundesregierung setzen 
dennoch verstärkt auf diesen Energieträger und werfen die in Paris ver-
einbarten Klimaziele über Bord.

B ei der Klimakonferenz der Ver-
einten Nationen (UN) in Paris 
2015 haben sich die Staats- und 

Regierungschefs der UN-Mitglieds-
staaten darauf verständigt, die Er-
derwärmung auf 1,5 bis 2 Grad zu 
beschränken und den Ausstoß von 
Treibhausgasen signifikant zu verrin-
gern. Im Kern geht es bei den Gipfel-
beschlüssen von Paris vor allem um 
eine Reduktion der Kohlendioxid-
Emissionen. So jedenfalls sieht es 
die Erdöl- und Erdgasindustrie, die 
sich als große Gewinnerin des Klima-
vertrags fühlt. Schließlich preist sie 
schon seit Jahren Erdgas als Partner 
der Erneuerbaren Energien und kli-
mafreundliche fossile Brücke in eine 
regenerative Energieversorgung und 
sauberen Ersatz für Kohle an. Diese 
Marketingsprüche der Erdgas- und 
Energiekonzerne sind längst Leitbild 
der Politik. Erdgas als Brückentechno-
logie – insbesondere diese Vorstellung 
verfängt, lässt sie doch den eingeschla-
genen Weg der Energiewende nur halb 
so steinig und schwer erscheinen.

Mythos sauberes Erdgas
Gerade im Energiewendeland 
Deutschland wird diese Erzählung 

nur selten hinterfragt. Dabei gäbe 
es dafür gute Gründe. Sicher, in der 
Verbrennung stößt Erdgas deutlich 
weniger klimaschädliches CO2 aus 
als Kohle. Bei näherer Betrachtung 
zeigt sich aber, dass das nur ein Teil 
der Wahrheit ist. Methanemissionen 
etwa, die bei Gewinnung und Trans-
port von Erdgas anfallen, finden in 
kaum einer Statistik Berücksichti-
gung. In der Antwort auf eine kleine 
Anfrage der Bundestagsfraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen schrieb die 
Bundesregierung im Januar 2016 viel-
sagend: „Bei der Nutzung von Erd-
gas werden im Vergleich zu anderen 
fossilen Energieträgern die geringsten 
Treibhausgasemissionen erzeugt, vo-
rausgesetzt, dass es zu keiner Freiset-
zung von hohen Methanemissionen 
entlang der Erdgasförder-, Liefer- und 
Nutzungskette kommt.“1

Angesichts der Tatsache, dass im-
merhin 10 Prozent der deutschen Me-
thanemissionen aus der heimischen 
Erdgasproduktion stammen, ist das 
eine nicht unwichtige Einschrän-
kung. Erdgas besteht hauptsächlich 
aus Methan, das bei einem Zeithori-
zont von 100 Jahren rund 25-mal kli-
maschädlicher ist als CO2. Bei einem 

Zeithorizont von nur 20 Jahren liegt 
das Treibhauspotenzial von Methan 
laut Weltklimarat (IPCC) sogar bei 
einem CO2-Äquivalent von 84 – eine 
Tonne Methan entspricht also 84 
Tonnen Kohlendioxid. In einer ver-
gleichenden Berechnung für einen 
Zeitraum von 20 Jahren kommt die 
US-Umweltorganisation Food and 
Water Watch daher zu dem Ergebnis, 
dass Erdgas eine deutlich schlechtere 
Klimabilanz als Kohle hat, wenn nur 
2,8 Prozent des Gases unverbrannt in 
die Atmosphäre entweichen.2 Zwar 
sind Methanemissionen nur schwer 
zu berechnen, US-Studien und eini-
ge Messungen an konkreten Förder-
stellen zeigen allerdings, dass die Le-
ckageraten wohl deutlich über diesem 
Wert liegen. Insbesondere durch den 
Einsatz von Fracking, das in den USA 
seit Beginn der 2000er Jahre einen re-
gelrechten Erdgasboom ausgelöst hat 
und über dessen Einsatz auch hierzu-
lande gestritten wird, verschlechtert 
sich die Klimabilanz von Erdgas 
deutlich. Das ist in erster Linie auf 
die deutlich höheren Methanlecka-
gen bei Fracking im Vergleich zur 
konventionellen Erdgasgewinnung 
zurückzuführen. 

Gas verdrängt Erneuerbare
Der kurze Blick auf die Klimabilanz 
verdeutlicht: Erdgas als klimafreund-
licher fossiler Energieträger ist vor 
allem ein unhaltbares Marketing-Ver-
sprechen. Enorme Gesundheits- und 
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Umweltrisiken, die von der Gasgewin-
nung in konventionellen und unkon-
ventionellen Lagerstätten ausgehen, 
sind dabei noch gar nicht berücksich-
tigt. Auch hier zeigt sich: Ganz anders 
als sein Ruf ist Erdgas kein sauberer 
Energieträger. Auch an deutschen 
Erdgasförderstätten sind Störfälle 
und Umweltverschmutzungen etwa 
durch austretendes Lagerstätten-
wasser oder unsachgemäß entsorgte 
Bohrschlämme keine Seltenheit.3

Ein Anstieg der Gasverstromung 
könnte schlussendlich dazu führen, 
dass die CO2-Emissionen weiter stei-
gen. Im besten Fall sinkt der Kohlen-
stoffdioxid-Ausstoß bis 2050 um ledig-
lich 2 Prozent. Das ist das Ergebnis 
einer internationalen Studie aus dem 
Jahr 2014, an der unter anderem das 
Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-
schung (PIK) beteiligt war.4 Das Fazit 
der ForscherInnen lautet: Mehr und 
vor allem günstiges Gas einzusetzen 
hilft weder dem Klima noch dem Aus-
bau der Erneuerbaren Energien. 

Grund dafür sind vor allem Ver-
drängungseffekte von Erdgas gegen-
über regenerativen Energieträgern. 
Zwar könnten rund 10 Prozent der 
Kohle durch Gas substituiert wer-
den, allerdings würden auch rund 8 
Prozent der Erneuerbaren aus dem 
Markt gedrängt. Billiges Erdgas kon-
terkariert obendrein sämtliche Effizi-
enzbemühungen, da Kostenanreize 
wegfallen. Auch das Umweltbundes-
amt (UBA) kam im vergangenen Jahr 
zu einem ähnlichen Urteil und warnte 
davor, die Ausbeutung unkonventio-
neller Erdgasvorkommen weiter vo-
ranzutreiben. Dies hätte langfristig 
einen Anstieg der Treibhausgasemissi-
onen und damit höhere Kosten für die 
Einhaltung der Klimaziele zur Folge.5

EU setzt alles auf die ErdgasKarte
Die Faktenlage ist eindeutig – den-
noch nimmt die Politik diese Entzau-
berung des Erdgas-Märchens bislang 
nicht zur Kenntnis. Allen voran die 
Europäische Union setzt massiv auf 
Erdgas als Energieträger der Zukunft 
und weitet Programme und Maßnah-
men aus, um die Versorgungssicher-
heit mit Erdgas langfristig zu sichern. 
Die Europäische Energieunion, der 
erste Fortschrittsbericht zur Energie-
union sowie das im Februar 2016 ver-
öffentlichte Maßnahmenpaket zur Si-
cherung der Erdgasversorgung in der 
EU sprechen eine eindeutige Sprache: 
Erdgas ist langfristig der wichtigste 
Energieträger in Europa. Um das zu 
gewährleisten, plant die EU-Kommis-

sion den Bau neuer Pipelines und so-
genannter LNG-Terminals, um Flüs-
siggas per Schiff unter anderem aus 
den USA importieren zu können. Au-
ßerdem steht die Diversifizierung der 
Erdgasimporte sowie die Förderung 
der heimischen Erdgasproduktion auf 
dem Programm der EU-Kommission. 

Der geplante massive Ausbau der 
Erdgasinfrastruktur zementiert die 
fossile Energieversorgung und schafft 
vor allem Anreize für milliardenschwe-
re Fehlinvestitionen. Schon heute be-
steht in der EU eine Überkapazität an 
Erdgas- und LNG-Infrastruktur, die 
Importkapazitäten reichen aus, um 
die prognostizierte Erdgasnachfrage 
bis 2050 zu decken.6 Die Umsetzung 
der Kommissionspläne würde dieses 
Problem noch verstärken. In eigenen 
Berechnungen zeigt die EU-Kom-
mission auf, dass das Ziel, die Ener-
gieeffizienz in Europa bis 2030 um 
27 Prozent zu steigern, eine um 15,5 
Prozent gesunkene Erdgasnachfrage 
zur Folge hätte. Mit einem ambitio-
nierten Effizienzziel von 40 Prozent 
könnte die Nachfrage sogar um 42 
Prozent sinken. 

Statt auf die eigenen Berechnun-
gen zu vertrauen, Energieeffizienz 
und den Ausbau regenerativer Energi-
en konsequent voranzutreiben, schafft 
die EU-Kommission mit den vorge-
legten Maßnahmenpakete allerdings 
langfristige Abhängigkeiten. Beim 
Ausbau der Erdgasinfrastruktur ist 
mit geplanten Nutzungsdauern von 
mehreren Jahrzehnten, im Regelfall 
über das Jahr 2050 hinaus, zu rech-
nen. Das schafft Lock-in-Effekte für 
Erdgas oder führt zu sogenannten 
„stranded assets“ der beteiligten Un-
ternehmen – also massive Kapitalver-
nichtung, die letztlich auch zu Lasten 
der SteuerzahlerInnen gehen. 

Fossile Brennstoffe müssen  
im Boden bleiben
In Sachen verfehlter Klimapolitik 
steht die deutsche Bundesregierung 
der EU-Kommission allerdings in 
nichts nach. Im vergangenen Jahr 
hat das Kabinett ein Gesetzespaket 
auf den Weg gebracht, das Fracking 
in unkonventionellen Erdgaslager-
stätten rechtssicher ermöglichen soll. 
Zwar liegt das Fracking-Gesetzespa-
ket seit gut einem Jahr auf Eis, aber 
auch diese Initiative zeigt: Auf allen 
Ebenen lässt sich Politik gerne von 
falschen Hoffnungen in das vermeint-
lich klimafreundliche Erdgas treiben. 
Tatsächlich müsste Deutschland aber 
bis spätestens 2030 aus der Erdgas-

Verstromung aussteigen, um seinen 
Beitrag zum Erreichen des 1,5-Grad-
Ziels von Paris zu leisten.7 

Eine ambitionierte Klimapolitik 
erfordert also unweigerlich, dass ein 
Großteil der weltweit bekannten fossi-
len Energierohstoffe im Boden bleibt. 
Schon um das Zwei-Grad-Ziel zu er-
reichen, betrifft das auch 50 Prozent 
der weltweit bekannten Erdgasvor-
kommen.8 Neue Investitionen in den 
Ausbau der fossilen Infrastruktur sind 
da das falsche Rezept.

 

 

 

 Daniel Hiß

Der Autor arbeitet beim Deutschen 
Naturschutzring zu Rohstoffpolitik und 
Fracking. 
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SCHUTZ FÜR DIE HOHE SEE
Ein Abkommen für die letzte Allmende Ozeane

Zwei Drittel der Erde ist mit Meeren bedeckt. Sie liefern der Menschheit 
den zum Leben wichtigen Sauerstoff, sind Nahrungsquelle für Milliarden 
Menschen und funktionieren im Klimawandel als Wärmespeicher und Sen-
ke für CO2. Trotz ihrer Größe bedrohen wirtschaftliche Aktivitäten jedoch 
zunehmend die biologische Vielfalt und Funktionalität der Ozeane. Vor 
allem außerhalb nationaler Hoheitsgebiete sind die Lebensräume nicht 
geschützt. Daher feilt der internationale Meeresschutz an einem neuen 
Instrument, einem Schutzabkommen für die Hohe See. Nach dem ersten 
Treffen bleiben viele Fragen politisch offen.

U nser Blauer Planet ist ein Pla-
net des Wassers. 97 Prozent 
davon beherbergen die Meere 

mit einem Volumen von 1,3 Milliarden 
Kubikkilometern. Diese unvorstellba-
re Größe schmilzt jedoch angesichts 
einer mit 7 Milliarden Menschen 
bevölkerten Erde: Dann bleibt rech-
nerisch auf jeden Menschen nur ein 
Fünftel Kubikkilometer Weltmeer 
übrig. Und dieser Teil soll jeden Ein-
zelnen mit dem überlebenswichtigen 
Sauerstoff, mit Nahrung, Rohstoffen 
und Klimaleistungen versorgen. Für 
das 21. Jahrhundert gilt es daher, 
diese letzte Allmende – die Meere als 
Kollektivgut der Menschheit – drin-
gend zu bewahren.

Die Hohe See, die Region außer-
halb nationaler Hoheitsgewässer, 
hat wie der Mond oder die Antarktis 

keinen Besitzer. So zumindest sieht 
es das Internationale Seerechtsüber-
einkommen, die „Verfassung der Mee-
re“, seit dem Inkrafttreten 1994 vor. 
Allerdings konnte dieses damals in 9 
Jahren erarbeitete Völkerrecht nicht 
die Verantwortung für alle Ressourcen 
und den Schutz der Meere definieren. 
Einzig für die mineralischen Ressour-
cen wurde mit der Einrichtung der 
Meeresbodenbergbaubehörde ein 
Instrument geschaffen. Und für die 
Abgrenzung der Staatsgebiete soll 
eine umstrittene wissenschaftliche 
Festlandsockelgrenzkommission sor-
gen. Aber sogar wenn Küstenstaaten 
im Kolonialstil ihre Grenzen unter 
Wasser weit in die Meere verlagern, 
bleiben noch etwa 45 Prozent der 
Fläche Niemandsland. Dieser Teil des 
Weltmeers gehört allen und muss von 

allen Staaten gemeinsam verwaltet 
werden. Doch völkerrechtlich gesehen 
fehlt dazu eine Vorgabe. 

Erst nach der Rio+10-Konferenz 
2002 gründete sich eine Arbeitsgrup-
pe, um Instrumente für den Schutz 
der biologischen Vielfalt auf der 
Hohen See voranzubringen. Nach 
zehnjähriger Beratung und weiterem 
öffentlichen Druck beschloss die Voll-
versammlung der Vereinten Nationen 
2015 den Startschuss für die Erarbei-
tung eines Durchführungsüberein-
kommens zur „Erhaltung und nach-
haltigen Nutzung der biologischen 
Meeresvielfalt in Gebieten außerhalb 
der nationalen Gerichtsbarkeit“. Im 
April 2016 trafen sich 83 Staaten in 
New York und diskutierten in einem 
Vorbereitungstreffen (PrepCom1) die 
ersten Schritte.

Erster Abgleich von Grundsatzfragen
Die PrepCom1 war naturgemäß ge-
prägt von allgemeinen, nationalen 
Statements und bemühte sich, die 
vorher verhandelten Grundsätze 
nicht anzufechten. Allerdings zeigte 
sich erneut, wie viele komplexe Fra-
gestellungen solch ein internationales 
Regelwerk beantworten muss. Das 
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fängt bei der Diskussion um Begriffe 
an und geht über die Einbeziehung 
der Fischerei, die Einbindung von bis-
her existierenden Rechtsinstrumen-
ten oder die gerechte Einbeziehung 
der Entwicklungsländer weiter. Der 
Zugang zu marin-genetischen Res-
sourcen beispielsweise bedarf grund-
legender Kompromisse, damit die 
verschiedenen Positionen zwischen 
den Ländern des Globalen Nordens 
und Südens auch einbezogen werden. 
Der Markt von biotechnologischen 
Produkten wie Pharmazeutika, Kos-
metik, Genpatenten usw. aus den 
Weltmeeren soll im Jahr 2018 auf bis 
zu 5 Milliarden Dollar wachsen und 
muss daher gerecht auf alle Länder 
aufgeteilt werden. Die Industrienati-
onen, vor allem die USA oder Japan, 
betonen aber, dass die grundlegende 
Idee der Freiheit der Hohen See gilt 
und sie das Recht haben, diese Res-
sourcen zu „ernten“. Andere Staaten, 
vor allem die G77 (Gruppe der 77), 
wollen den Gedanken des Welterbes 
im Vordergrund sehen. Eine Lösung 
wäre die Übernahme von Regeln 
anderer Konventionen wie aus dem 
Internationalen Vertrag über pflan-
zengenetische Ressourcen für Land-
wirtschaft und Ernährung oder aus 
dem Nagoya-Protokoll der Biodiver-
sitätskonvention (CBD).

Erhalt durch Schutzgebiete
Derzeit sind noch weniger als 2 Pro-
zent der Weltmeere geschützt und 
weniger als 1 Prozent der Ozeane für 
den Fischfang geschlossen. Anderer-
seits findet überall die Industrialisie-
rung des Meeresraums statt. Und ob 
der Meeresbergbau nach Phosphat, 
Diamanten oder Sand und Kies, die 
Öl- und Gasförderung oder die Schiff-
fahrt, bei allen gilt: Alle Nutzungen 
dringen weiter in die internationa-
len Gewässer vor und hinterlassen 
kumulative Schadeffekte für die 
Meeresbewohner. Ein neues inter-
nationales Abkommen muss daher 
Verfahren zur Identifizierung, Ver-
waltung und Überwachung der emp-
findlichen Ökosysteme in der Tiefsee 
schaffen. Sogenannte gebietsbezo-
gene Managementmaßnahmen„Area 
Based Management Tools“ für den 
Erhalt wichtiger Schutzziele, Meeres-
schutzgebiete und eine Meeresraum-
planung, so das Mandat der Tagung, 
müssen die Lösung gegen die Zerstö-
rung heißen.

Doch auch hier ergeben sich wieder 
zahlreiche Detailfragen: Was ist, wenn 
ein Schutzgebiet in einem erst später 

durch die Festlandsockelkommission 
zugewiesenem Staatsgebiet liegen 
wird? Was sind die notwendigen In-
strumente für die Überwachung der 
Meeresparks und wer soll zuständig 
sein? Ganz zu schweigen von den 
Fischereistaaten wie Russland oder 
Korea, die eine Nullnutzung der 
Fischressourcen gar nicht erst enthal-
ten haben möchten. Auch hier hält 
das Umweltrecht in den letzten Jahr-
zehnten Instrumente bereit, die auf 
die Meere übertragen werden können, 
z. B. die Diskussionen über die öko-
logisch oder biologisch bedeutsamen 
Meeresgebiete (Ecological or Biolo-
gical Significant Areas – EBSAs), der 
Konvention zur biologischen Vielfalt 
(Convention on Biological Diversity – 
CBD), die VMEs (Vulnerable Marine 
Ecosystems  – empfindliche marine 
Ökosysteme), der Richtlinie zur Tief-
seefischerei der Welternährungsor-
ganisation (FAO) oder die „Nullnut-
zungszonen“ beim Meeresbergbau. 

Schutzgebiete sind wirksam. Dane-
ben gilt es, die maritimen Aktivitäten 
im Vorfeld durch Umweltverträglich-
keitsprüfungen auf ihre Auswirkun-
gen hin abzuklopfen. Jeder mensch-
liche Eingriff muss vorher kalkuliert 
werden, ein wissenschaftliches Moni-
toring erfolgen und hohe Standards 
gesetzt werden. Eine strategische Fol-
geabschätzung ist generell wichtig, da 
in Zukunft noch weitere unbekannte 
Nutzungen wie das Geo-Engineering, 
also technische Maßnahmen beim 
Klimaschutz, oder die Aquakultur 
auf die offenen Ozeane zukommen 
könnten. Auch hier gilt es, die Quer-
verbindungen zur CBD und die Men-
ge an Vorarbeiten weiter zu sortieren. 
Abgesehen von einigen Saaten, die 
vor zu viel Bürokratie warnen, folgen 
die meisten Staaten diesem Vorgehen. 
Hier hat die Wissenschaft einen gro-
ßen Einfluss und für die G77-Gruppe 
könnte eine eigene Behörde zur Bün-
delung der Daten in Frage kommen.

Partizipation und Ausgleich
Der Meeresboden und die minerali-
schen Ressourcen sind das gemeinsa-
me Erbe der Menschheit. Im Annex 
XI des Seerechtsübereinkommens 
SRÜ wurde mit der Meeresbergbau-
behörde ein Instrument zur fairen 
Verteilung der Vorteile für die mine-
ralischen Güter geschaffen. Im Falle 
der Exploration und eines Abbaus soll 
es zum Austausch an Wissen kommen 
und die Saaten sind verpflichtet, Da-
ten zu teilen und WissenschaftlerIn-
nen bei ihren Explorationsfahrten zu 

den Rohstoffgebieten mitzunehmen. 
Dies könnte ein Modell sein für das 
Kapitel der Beteiligung der Entwick-
lungsländer und wurde in New York 
dementsprechend gewürdigt. Auch 
hier gilt es den Anteil der Mitbetei-
ligung zukünftig zu sichern und den 
Technologietransfer ausgewogen zu 
vertreten. Gerade der letzte Punkt war 
für die Entwicklungsländer wichtig, 
um auf die Dringlichkeit gerechter 
Verteilung hinzuweisen. Denn solan-
ge das ökonomische Ungleichgewicht 
vorhanden bleibt, so die Befürchtung, 
spiegelt sich das auch in der zukünf-
tigen Ausformulierung des Abkom-
mens wieder.

Die Prepcom1 wurde im Fazit für 
seine Sachlichkeit hochgelobt. Der 
Stein sei endlich ins Rollen gekom-
men. Der Vorsitzende des Vorberei-
tungskomitees und UN-Gesandte 
(UN – United Nations – Vereinte Na-
tionen) des karibischen Inselstaates 
Trinidad und Tobago, Eden Charles, 
versicherte, das neue Abkommen 
werde die existierenden Regelwerke 
zu Fischerei und Bergbau nicht un-
terminieren, sondern erweitern. Auch 
die hart erkämpfte Beteiligung der 
Nichtregierungsorganisationen wurde 
positiv erlebt. Nun bleibt es abzuwar-
ten, wie viel Mut sich im Fortschritts-
bericht bis zum Ende 2017 und welche 
Ideen in der Ministerkonferenz wie-
derfinden lassen. Deutschland ist seit 
Langem eng an der Ausgestaltung in-
teressiert und hat auch durch die G7–
Erklärungen (G7 – Gruppe der 7) die 
Meeresschutzpolitik gestärkt. Mit der 
winzig kleinen Meeresbodenbehörde 
existiert zwar bereits eine Art Institu-
tion, aber nur für alle „festen, flüssi-
gen oder gasförmigen mineralische 
Ressourcen in situ“. Die Rechtslücken 
zum Schutz hinsichtlich der Millio-
nen biologischer Arten und Ökosys-
teme gilt es besser zu schließen. An-
gesichts der Bedeutung der Meere für 
das Überleben der Menschheit kann 
nur eine große UN-Ozeanbehörde die 
angemessene Antwort sein. 
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BRASILIENS 
GEFLÜGELINDUSTRIE
Ein Milliardengeschäft zum Preis prekärer Arbeits-  
und Produktionsbedingungen 

Brasilien ist bereits seit einiger Zeit global einer der wichtigsten Akteure 
der Geflügelproduktion. Von 11 produzierten Kilogramm Geflügel kom-
men bereits heute 4 Kilogramm aus Brasilien. 150 Länder auf allen Konti-
nenten kaufen das brasilianische Geflügel – darunter auch nahezu alle EU-
Mitgliedstaaten (EU – Europäische Union). Die wirtschaftliche Erfolgstory 
verbirgt aber katastrophale Arbeits- und Produktionsbedingungen: Die 
Erzeuger leiden unter unfairen Deals, die Unfalldichte in Schlachthäusern 
ist außergewöhnlich hoch und ArbeitnehmerInnen werden in Arbeitsver-
hältnisse gezwungen, die an Sklaverei erinnern. 

I n Brasilien hängen 3,5 Millionen 
direkte und indirekte Arbeitsplätze 
an der Geflügelindustrie Dies ent-

spricht nicht weniger als 5 Prozent 
aller ArbeitnehmerInnen in ganz Bra-
silien. Die großen Geflügelkonzerne 
BRF und JBS sind dabei die größten 
Arbeitgeber. Im Jahr 2014 schlachte-
ten BRF und JBS zusammen rund 2,6 
Milliarden Hühner, das entspricht der 
Hälfte des geschlachteten Geflügels in 
Brasilien. Bei den Exporten liegen die 
beiden Konzerne sogar noch weiter 
vorn: Rund 70 Prozent aller Geflü-
gelexporte stammten aus der BRF- 
oder JBS-Produktion. Diese Mono-
polstellung bei der Verarbeitung von 
und dem Handel mit Geflügel ist das 

Ergebnis eines wirtschaftlichen Um-
strukturierungsprozesses, der in den 
späten 2000er Jahren begann und bei 
dem der brasilianische Staat eine ent-
scheidende Rolle spielte. Die beiden 
Konzerne BRF und JBS sind 2 Parade-
beispiele für die Politik der „National 
Champions“ (etwa: nationale Sieger). 
Mit diesem Konzept sollten die gro-
ßen, multinational agierenden Kon-
zerne Brasiliens gefördert werden, um 
in ihren jeweiligen Branchen globale 
Führungspositionen einnehmen zu 
können. Wesentlich für das enorme 
Wachstum dieser Konzerne waren 
staatliche Kredite und Beteiligun-
gen staatlicher Banken wie BNDES. 
Gleichzeitig trat JBS als finanzkräf-

tiger Sponsor für PolitikerInnen der 
Arbeiterpartei Lulas und Rousseffs 
auf – und avancierte bei der Kampa-
gne zur Wiederwahl Rousseffs 2014 
zum wichtigsten Geldgeber. 

Integration für mehr Rechte?
In Brasilien beschränken sich die wirt-
schaftlichen Strukturen zwischen den 
großen Geflügelschlachtbetrieben 
und den rund 180.000 Geflügelerzeu-
gern nicht nur auf Kauf und Verkauf. 
Diese Branche ist im Wesentlichen 
nach einem „Integrationssystem“ auf-
gebaut, in dem die Unternehmen die 
Erzeuger vorab mit Küken, Futtermit-
teln und Medikamenten versorgen. 
Im Gegenzug verpflichten sich die 
Bäuerinnen und Bauern das schlacht-
bereite Geflügel ausschließlich an das 
Unternehmen zu verkaufen, das im 
Vorfeld die Rohstoffe bereitgestellt 
hat und werden abzüglich der Pro-
duktionskosten bezahlt. 

In dieser sehr zweifelhaften Ver-
bindung verfügen große Industrie-
unternehmen über eine enorme Ver-
handlungsmacht und können den 
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Brasiliansiche Kleinbauern müssen viel mehr gestärkt werden

https://www.flickr.com/photos/cifor/9082983042/in/photolist-eQCEpU-eQCBwW-8MBDdG
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Erzeugern ihre eigenen Qualitätsstan-
dards aufzwingen, wie beispielsweise 
die Größe der Käfige, das Schlacht-
gewicht der Tiere oder bestimmte Be-
handlungstechniken. Diese Standards 
sind für die „Geschäftspartner“ oft 
mit erheblichen Investitionen in den 
eigenen Betrieben verbunden. Hinzu 
kommt, dass sich die Situation für die 
Geflügelerzeuger durch Übermacht 
von Geflügelschlachtbetrieben ver-
schlechtert hat, da die Ankäufer unter-
einander weniger konkurrieren, aber 
die im System integrierten Erzeuger 
miteinander in scharfer Konkurrenz 
stehen, da ihre Produktivkraft im Ver-
gleich zu anderen Zuliefererbetrieben 
eingerechnet wird. Diese Kalkulatio-
nen ergeben für Familienbetriebe 
und die bäuerlichen Verbände oft-
mals keinen Sinn. Für die allergrößte 
Mehrheit bleiben die komplizierten 
Abrechnungskriterien unverständlich, 
was zu einer hohen Verschuldung auf 
Seiten der Erzeuger führt, die oftmals 
nicht kostendeckend bezahlt werden. 

Die Prekarisierung der Geflügelfänger
Täglich werden in Brasilien mehr als 
15 Millionen Hühner und anderes Ge-
flügel gefangen, verladen und von den 
Erzeugern zu den Schlachtbetrieben 
transportiert. Ausgeführt wird diese 
Arbeit von Teams von Geflügelfän-
gern, die in Kleintransportern über 
Landstraßen und auf unbefestigten 
Wegen täglich die Betriebe aufsu-
chen. Die einzelnen Teams fangen 
dabei oftmals bis zu 50.000 Hühner 
am Tag. Meist handelt es sich bei den 
Geflügelfängern um junge Männer 
mit geringem Bildungsniveau, die von 
Subunternehmern für die Schlachtbe-
triebe angeheuert werden. Die Mehr-
heit sind Migranten aus anderen 
Regionen Brasiliens oder anderen 
Ländern. Sie sind vor Ort oftmals ei-
ner feindlichen Umgebung ausgesetzt 
und werden von der lokalen Bevölke-
rung als potenziell kriminell oder dro-
genabhängig wahrgenommen oder als 
Wanderarbeiter gesehen, die Schul-
den hinterlassen, wenn sie weiterzie-
hen. Die größte Schwierigkeit liegt 
darin, dass die Arbeitsstunden häu-
fig unvorhersehbar sind – schließlich 
arbeiten die großen Schlachtbetriebe 
rund um die Uhr. Viele der Teams ha-
ben keine festen Arbeitszeiten, was zu 
einer chaotischen Routine führt: Die 
Beschäftigten wissen oftmals nicht, ob 
und wie viel sie schlafen können oder 
wie viel Zeit sie Zuhause verbringen 
können, bevor sie zu ihrem nächsten 
langen Arbeitstag abgeholt werden. 

Zudem wurden in der Branche 
auch Fälle moderner Sklaverei do-
kumentiert. Im Juli 2012 wurden 
beispielsweise 12 Geflügelfänger 
aus sklavereiähnlichen Verhältnis-
sen befreit – sie waren bei einem der 
Schlachtbetriebe von BRF in Lajeado 
angestellt. Es handelte sich dabei um 
Arbeitsmigranten, die in 2 von einem 
Subunternehmer gestellten Häusern 
lebten. Neben der äußerst prekären 
Unterbringung  – darunter behelfs-
mäßige Notlager, schmutzige Zimmer 
und marode Sanitäranlagen – wurde 
den Arbeitnehmern durch den Arbeit-
geber der Lohn vorenthalten. 

Unfälle und Krankheiten in  
der Geflügelindustrie
Die Geflügelschlachtung und -verar-
beitung gelten in Brasilien als eine 
der häufigsten Ursachen für Erkran-
kungen unter den ArbeitnehmerIn-
nen: Die ArbeiterInnen sind ständig 
Messern, Sägen und anderen schar-
fen Geräten ausgesetzt, müssen die 
immer gleichen Bewegungen ausfüh-
ren, was zu ernsthaften Verletzungen 
und körperlichem Verschleißschäden 
führen kann oder sie stehen unter 
psychologischem Druck, mit der 
hohen Produktionsgeschwindigkeit 
mithalten zu müssen. Ein weiteres 
häufig auftretendes Problem ist die 
Überschreitung der gesetzlichen Ar-
beitszeitbegrenzung, hinzukommt, 
dass die Tätigkeit in geschlossener, 
beengter und sehr kalter Umgebung 
stattfindet.

Die Zahl der Vor- und Unfälle, die 
mit der Geflügelindustrie in Verbin-
dung steht, war laut des Brazilian 
Social Security Institute zwischen 
2000 und 2008 überdurchschnittlich 
hoch. Psychologische Störungen wie 
etwa Depressionen treten bei Arbeit-
nehmerInnen in der Geflügelindust-
rie sogar 3,41-mal häufiger auf als in 
anderen Berufsfeldern. Erkrankungen 
des Nervensystems wie der Nerven-
wurzeln oder des Nervengeflechts 
(z. B. Karpal-Tunnel-Syndrom) sind 
sogar 6,74-mal häufiger. 

Zahlreiche Organisationen übten 
daraufhin Druck auf das Arbeitsmi-
nisterium aus, um die Gesundheits-
risiken in der Geflügelindustrie zu 
reduzieren. Daraufhin verabschie-
dete das Ministerium im April 2013 
neue Gesundheits- und Sicherheits-
vorschriften für Fleischbetriebe und 
Schlachthöfe, die für die Beschäf-
tigten unter anderem Pausen zur 
Muskelentspannung und strengere 
Sicherheitsregelungen in den Be-

trieben vorschreiben. Dennoch wird 
befürchtet, dass die behördlichen 
Regelungen durch allerlei Tricks um-
gangen werden können. So könnten 
Geflügelschlachthöfe versuchen, die 
Pausen der Beschäftigen durch eine 
höhere Produktionsgeschwindigkeit 
zu kompensieren. Obwohl die Nicht-
einhaltung der neuen Regelungen zu 
Strafzahlungen führen kann, steht 
der Mangel an regelmäßiger behörd-
licher Überprüfung einer flächende-
ckenden Umsetzung der Regelungen 
entgegen. 

Besserung in Sicht?
Die Forderungen der Geflügelerzeu-
ger und ArbeitnehmerInnen in der 
Geflügelindustrie nach angemes-
senem Lohn und fairen Arbeitsbe-
dingungen sind in Brasilien ein ver-
nachlässigtes Thema. Zieht man in 
Betracht, wie bedeutend der Export 
von Geflügel für die brasilianische 
Fleischindustrie ist, dann könnte ein 
höherer Druck durch die internatio-
nale Öffentlichkeit ein durchaus ef-
fektives Mittel sein, die Zustände zu 
verbessern. Diese Vorgehensweise hat 
bereits in der Vergangenheit zu inte-
ressanten Fortschritten geführt: Die 
größten Exporteure von Rindfleisch 
setzten die vorgeschriebenen Richtli-
nien zum Schutz vor illegaler Abhol-
zung im Amazonas-Gebiet erst dann 
um, als die Vertriebsunternehmen aus 
den USA und Europa aufgefordert 
wurden, öffentlich dazu Stellung zu 
beziehen. Zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen können also eine ent-
scheidende Rolle dabei spielen, eine 
ausbeuterische Unternehmenspraxis 
zu verändern: Indem sie unaufhörlich 
darauf aufmerksam machen, dass die 
VerbraucherInnen der Industrielän-
der mit der Ausbeutung der Arbeit-
nehmerInnen in der brasilianischen 
Geflügelindustrie unweigerlich in 
Verbindung stehen. 
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UMSETZUNG BÄUERLICHER 
RECHTE
Widersprüche zwischen Saatgutvertrag und Sortenschutz

Bei einem öffentlichen Symposium sollen am 26. Oktober 2016 in Genf die 
seit Langem angeprangerten Widersprüche zwischen dem Saatgutvertrag 
der UN-Welternährungsorganisation (FAO) und dem Sortenschutzabkom-
men des Internationalen Verbands zum Schutz von Pflanzenzüchtungen 
(UPOV) thematisiert werden. Damit antwortet UPOV endlich auf die Ein-
ladung der Saatgutvertragsstaaten, „mit UPOV und der Weltorganisati-
on für geistiges Eigentum (WIPO) gemeinsam mögliche Zusammenhänge 
zu identifizieren“. WIPO wird bislang allerdings in das Symposium nicht 
einbezogen. In einer neuen Studie1 der Erklärung von Bern und Third 
World Network werden die Widersprüche zwischen WIPO, UPOV und dem 
Saatgutvertrag systematisch aufgezeigt.

D as uPoV-aBKommen erlaubt, seit 
den 1960er Jahren auf Pflanzen-
züchtungen ein geistiges Ei-

gentumsrecht ähnlich eines Patents 
zu beanspruchen. Während anfangs 
nur wenige Industrieländer Mitglied 
waren, sind unter den inzwischen 74 
Mitgliedern immer mehr Entwick-
lungsländer. 1991 wurde UPOV ver-
schärft und schränkt nun die bäuerli-
chen Rechte, z. B. das Recht, Samen 
aus eigener Ernte als Saatgut zu nut-
zen, zu tauschen oder zu verkaufen, 
weiter erheblich ein. Saatgut ist eine 
wichtige Einkommensquelle für bäu-
erliche Familien, so dass Einschrän-
kungen des Haushaltseinkommens 
auch das Recht auf Nahrung und an-
dere Menschenrechte betreffen. Die 
bäuerlichen Rechte beinhalten noch 
weit mehr und sind in der Präambel 
und in Artikel 9 des Saatgutvertrags 
niedergelegt.

Dabei gibt es Alternativen  
zu UPOV 91
Um das Übereinkommen über han-
delsbezogene Aspekte der Rechte 
des geistigen Eigentums der Welt-
handelsorganisation (im Folgenden: 
TRIPS-Abkommen der WTO) zu er-
füllen, sind sowohl Patente als auch 
andere – so genannte „sui generis“ – 
Gesetzesregelungen über geistiges 
Eigentum an Pflanzen möglich. Das 
Sortenschutzrecht ist ein solches „sui 
generis“-System. Es gibt in einer Rei-
he von Ländern Gesetzgebungen, 
welche sich von UPOV 91 in wesentli-
chen Punkten unterscheiden. Um da-
rüber einen Überblick bereitzustellen 
und weitere Möglichkeiten vorzustel-
len, hat APBREBES (Association for 
Plant Breeding for the Benefit of So-
ciety – Vereinigung für Pflanzenzüch-
tung zum Nutzen der Gesellschaft), 
die einzige zivilgesellschaftliche Or-

ganisation mit Beobachterstatus bei 
UPOV, kürzlich ein Handbuch über 
WTO-kompatible Alternativen zu 
UPOV 91 veröffentlicht.2 Zudem sind 
die am wenigsten entwickelten Länder 
(LDCs – Least Developed Countries) 
per Moratorium bis vorerst 2021 gene-
rell von der Verpflichtung, geistige Ei-
gentumsrechte zu etablieren, befreit. 
Dennoch sind mehrere LDCs bereits 
UPOV-Mitglieder. Die Frage der bäu-
erlichen Rechte ist daher drängend.

UPOV behindert die Erfüllung der 
Verpflichtungen von Artikel 9 des 
Saatgutvertrags 
UPOV 91 behindert die bäuerlichen 
Rechte, Saatgut „zurückzubehalten, 
zu nutzen, auszutauschen und zu ver-
kaufen“. Bei geschützten Sorten dür-
fen LandwirtInnen Nachbau-Saatgut 
allein für den eigenen Anbau nutzen, 
aber nur bei bestimmten Anbaufrüch-
ten, und selbst dann dürfen „zur Wah-
rung der berechtigten Interessen des 
Züchters“ Nachbaugebühren erho-
ben werden. Dieses im Artikel 15 (2) 
des UPOV 91 festgelegte sogenannte 
Landwirteprivileg ist fakultativ; jedes 
Land kann selbst entscheiden, ob es 
dieses für bestimmte Kulturarten ein-
räumt. 

In Philippinen, Peru und Kenia 
ergab eine Untersuchung der men-
schenrechtlichen Auswirkungen, dass 
Saatgut durch UPOV 91-Regelungen 
entweder teurer oder der Zugang zu 
Saatgut schwieriger werden würde. 
Auch das informelle Saatgutsystem 
wäre betroffen, wenn positive Be-
ziehungen zwischen formellen und 
informellen Systemen durch UPOV 
gekappt würden. 

UPOV behindert auch die Erfül-
lung der Verpflichtungen von Ver-
tragsstaaten zum gerechten Vorteils-
ausgleich im Saatgut-Vertrag und 
im Nagoya-Protokoll der Biodiver-
sitäts-Konvention sowie in der UN-
Erklärung über die Rechte Indigener 
Völker. UPOV vertritt nämlich die 
Position, dass Herkunftsangaben für 
die genetischen Ressourcen mit dem 
UPOV-Abkommen inkompatibel 
sind. Doch diese Herkunftsangaben 
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Saatgut aus der eigenen bäuerlichen Ernte zu gewinnen, wird eingeschränkt
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sind ein wesentliches Mittel, um Bio-
piraterie zu verhindern oder aufzude-
cken. Artikel 5 (2) des UPOV 91 be-
stimmt jedoch, dass neben Neuheit, 
Unterscheidbarkeit, Homogenität 
und Beständigkeit keine weiteren Vo-
raussetzungen für den Sortenschutz 
gelten dürfen. Außerdem gibt es bei 
UPOV keinerlei Mechanismen, die 
unrechtmäßige Aneignung vermeiden 
oder einen Vorteilsausgleich ermögli-
chen könnten.

UPOVs Instrumente und Aktivi-
täten tragen nicht dazu bei, den „au-
ßerordentlich großen Beitrag“ anzuer-
kennen, „den die ortsansässigen und 
eingeborenen Gemeinschaften und 
Bauern aller Regionen der Welt, ins-
besondere in den Ursprungszentren 
und Zentren der Kulturpflanzenviel-
falt, zur Erhaltung und Entwicklung 
pflanzengenetischer Ressourcen, 
welche die Grundlage der Nahrungs-
mittel- und Agrarproduktion in der 
ganzen Welt darstellen, geleistet ha-
ben und weiterhin leisten“, wie es Ar-
tikel 9.1 des Saatgutvertrags vorsieht. 
UPOV schützt die Rechte kommerzi-
eller ZüchterInnen, aber schadet den 
Interessen von bäuerlichen, lokalen 
und indigenen Gemeinschaften. 
UPOV schützt auch nicht das tra-
ditionelle Wissen über pflanzenge-
netische Ressourcen. Im Gegenteil, 
die Beschränkungen des Nachbaues, 
des Tauschens und Verkaufens von 
geschützten Sorten der bäuerlichen 
Rechte können der Pflege und der 
Weitergabe des traditionellen Wis-
sens schaden. Darüber hinaus nahm 
UPOV an einigen nationalen und 
regionalen Prozessen (wie zum Bei-
spiel beim Beitritt der Afrikanischen 
Regionalen Organisationen über 
Geistiges Eigentum ARIPO (African 
Region Intellectual Property Organi-
zation) und OAPI (Organisation Af-
ricaine de la Propriété Intellectuelle) 
teil, bei denen die bäuerlichen Rechte 
auf Teilhabe an Entscheidungen über 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
von pflanzengenetischen Ressourcen 
einfach ignoriert wurden. 

Verflechtungen mit der 
Weltorganisation für geistiges 
Eigentum
Eine Umsetzung des Artikel 9 des 
Saatgutvertrags durch die dafür 
verantwortlichen nationalen Re-
gierungen wird durch den UPOV-
Beitritt erschwert. Immer mehr Ent-
wicklungsländer werden aber zum 
UPOV-Beitritt gedrängt, oft als Be-
dingung in Freihandelsabkommen. 

Auch für manche Maßnahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit aus 
Japan, den USA oder der Europäi-
schen Union ist der UPOV-Beitritt 
Kondition. Die Weltorganisation für 
geistiges Eigentum (WIPO – Word 
Intellectual Property Organization) 
drängt überdies mit technischer Hil-
fe Entwicklungsländer zum UPOV-
Beitritt. Zum Druck hinzu kommen 
einseitige Informationen über den 
Nutzen des UPOV-Systems, so dass 
die Entscheidungsträger im betrof-
fenen Land oft falsche Vorstellungen 
von den Folgen eines UPOV-Beitritts 
haben. Über bäuerliche Rechte, den 
Saatgutvertrag, die Bedeutung infor-
meller Saatgutsysteme oder alternati-
ve „Sui generis“-Sortenschutzgesetze 
wird in der Regel nicht informiert. Die 
WIPO ist Gastgeber des UPOV-Sekre-
tariats in Genf, und der WIPO-Ge-
neraldirektor Francis Gurry ist auch 
Generalsekretär von UPOV. Da liegt 
es nahe, dass die WIPO den UPOV-
Sortenschutz fördert und Spielräume, 
die das TRIPS-Abkommen bietet, 
nicht propagiert. 

Ähnlich wie UPOV muss auch 
WIPO dahingehend überprüft wer-
den, ob ihre Instrumente und Akti-
vitäten das im Saatgutvertrag Artikel 
9.2 (b) etablierte Recht auf gerechte 
Teilhabe an den Vorteilen, die sich aus 
der Nutzung pflanzengenetischer Res-
sourcen für Ernährung und Landwirt-
schaft ergeben, berücksichtigt. Und 
auch das im Artikel 9.2 (c) etablierte 
bäuerliche Recht auf Mitwirkung an 
Entscheidungen auf nationaler Ebene 
scheint WIPO bei ihren Aktivitäten 
auf nationaler und regionaler Ebene 
wenig umzusetzen.

Auch bei Patentgesetzen scheint 
WIPO bei der technischen Hilfe zur 
Etablierung von geistigen Eigentums-
rechten einseitig vorzugehen. Das 
TRIPS-Abkommen gestattet, Pflan-
zen von der Patentierbarkeit auszu-
nehmen. Viele WTO-Mitglieder neh-
men jedoch nur Pflanzensorten von 
der Patentierbarkeit aus und gestatten 
Patente auf Eigenschaften oder Gene 
von Pflanzen. Als erstes wäre mehr 
Transparenz über WIPOs technische 
Hilfe nötig. Des Weiteren sollten die 
Auswirkungen dieser technischen 
Hilfe auf die bäuerlichen Rechte und 
auf die Ziele des Saatgutvertrags un-
tersucht werden.

Die Unterzeichnerstaaten des Saat-
gutvertrags hatten 2013 nach langem 
Ringen in der Resolution 8/2013 be-
schlossen, u. a. mögliche Bereiche der 
Zusammenhänge zwischen UPOV, 

WIPO und dem Saatgutvertrag zu 
identifizieren, wie es diplomatisch 
lautete. Im Vorfeld hatte die Zivilge-
sellschaft eine unabhängige wissen-
schaftliche Kommission gefordert, die 
die Implementierung der bäuerlichen 
Rechte durch UPOV und WIPO un-
tersucht. Dazu wird es vorerst nicht 
kommen, sondern nur zum öffent-
lichen Symposium am 26. Oktober 
2016 in Genf, bislang ohne Beteili-
gung von WIPO. 

Die neue Studie über die Zusam-
menhänge zwischen UPOV, WIPO 
und dem Saatgutvertrag diskutiert 
systematisch jeden Teil des Artikel 9. 
Das ist eine sinnvolle neue Herange-
hensweise. Die Ergebnisse kongru-
ieren mit lange Bekanntem und un-
terstreichen den dringenden Bedarf, 
die Situation endlich zu ändern. Ein 
wichtiger Anfang hierzu ist, dass es 
mit dem FAO-Vertrag über pflanzen-
genetische Ressourcen für Ernährung 
und Landwirtschaft („Saatgutver-
trag“) seit 2001 endlich ein Instrument 
gibt, das bäuerliche Rechte definiert. 
Deren nationale Umsetzung darf 
nicht durch Beitritte zu UPOV 91 
verhindert werden. 
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ENTWICKLUNGSORIENTIERTE 
AGRARFORSCHUNG
Wie kann die Zivilgesellschaft sie beeinflussen?

Die globale Konferenz für entwicklungsorientierte Agrarforschung (Global 
Conference on Agricultural Research for Development – GCARD) tagte 
vom 6. bis 8. April in Johannesburg. Unter dem Motto „Niemand bleibt 
zurück: Forschung und Entwicklung in der Agrar- und Ernährungswirt-
schaft für eine nachhaltige Welt“ versammelten sich über 400 Menschen 
aus Forschung, Wissenschaft, zivilgesellschaftlichen Organisationen und 
dem Privatsektor sowie verschiedene Geldgeber. Dabei wurde vor allem 
darüber diskutiert, wie die Agrarforschung besser an nationale Entwick-
lungsprozesse und den Zielen nachhaltiger Entwicklung (Sustainable De-
velopment Goals – SDGs) ausgerichtet werden kann. 

D ie agrarforschung wird als 
Teil eines umfassenderen Inno-
vationssystems im Bereich der 

Landwirtschaft und Ernährung be-
trachtet und soll einen Beitrag dazu 
leisten. Die Geberorganisationen, wel-
che die internationale Agrarforschung 
und auch die meisten nationalen For-
schungsprogramme des globalen Sü-
dens finanzieren, erwarten dabei For-
schungsergebnisse mit einer positiven 
Wirkung auf die Entwicklung.

Am Tag vor der GCARD trafen 
sich ca. 100 Personen der sogenannten 
neuen GFAR-Partnerversammlung 
(GFAR – Global Forum on Agricul-
tural Research – Globales Forum für 

Agrarforschung). Die TeilnehmerIn-
nen kamen aus der Gruppe für inter-
nationale Agrarforschung (CGIAR 
Consortium), der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen (FAO), dem Interna-
tionalen Fonds für landwirtschaftliche 
Entwicklung (IFAD), den regionalen 
Foren der entwicklungsorientierten 
Agrarforschung und aus vielen weite-
ren Bereichen wie Jugend, Frauen und 
VerbraucherInnen.

Bestimmung gemeinsamer Aktionen
Zunächst wurde der GFAR-Satzung 
zugestimmt, die effektivere und 
gerechtere Innovationssysteme im 

Bereich der Landwirtschaft und Er-
nährung vorsieht und „gemeinsame 
Aktionen“ von 3 oder mehr GFAR-
Partnern fördert. Dann diskutierten 5 
Parallelgruppen folgende Themen: 1) 
Vergrößerung der Wirkung von For-
schung; 2) Ergebnisse aufzeigen und 
Investitionen anziehen; 3) Forschung 
relevant und zukunftsorientiert ge-
stalten; 4) Landwirtschaft als Unter-
nehmen aufrechterhalten; 5) Bessere 
Zukunftsperspektiven in ländlichen 
Räumen sicherstellen.

In der Abschlusserklärung ver-
pflichteten sich die TeilnehmerInnen 
dann, das gemeinsame GFAR-Vorge-
hen voranzutreiben. Diese beinhal-
tete z. B. den Aufbau von Innovati-
onsplattformen, die von Bauern und 
Bäuerinnen mitbestimmt werden; die 
Fortbildung im Bereich der landwirt-
schaftlichen Innovation und des Un-
ternehmertums; die Harmonisierung 
landwirtschaftlicher Indikatoren zur 
Messung des nationalen Fortschritts 
zu den SDGs; der Aufbau von 
Partnerschaften entlang von Wert-
schöpfungsketten bei gleichzeitiger 
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Teilnehmer der 3. Globalen Konferenz für entwicklungsorientierte Agrarforschung in Johannesburg
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Sicherung des Zugangs der Bauern 
und Bäuerinnen zu Ressourcen; die 
Einbindung von Gesundheit und Er-
nährung in der landwirtschaftlichen 
Forschung. Dabei wurde allerdings 
noch nicht vereinbart, wer die nächs-
ten Schritte zur Umsetzung dieser 
Verpflichtungen koordiniert und mit 
welchen Mitteln sie finanziert wer-
den sollen. Wobei das eine zentrale 
Frage ist, da die öffentlichen Mittel 
für die internationale Agrarforschung 
schrumpfen.

Die Herausforderung,  
Mittel zu mobilisieren
Im letzten Jahr mussten internatio-
nale Forschungszentren drastische 
Einschnitte in ihrer finanziellen För-
derung hinnehmen und einige ihrer 
Programme beenden. Ein Großteil 
der Debatte im GCARD beschäftigte 
sich daher damit, Nachweise für die 
positive Wirkung der Agrarforschung 
zu erbringen, um nationale und inter-
nationale Geldgeber dafür zu gewin-
nen, in die Forschung zu investieren. 
Auch nationale Regierungen in Afrika 
und Asien wurden dazu angehalten, 
mehr eigene Ressourcen in die For-
schung zu stecken. Die afrikanischen 
Regierungen wurden darüber hinaus 
daran erinnert, dass sie sich im Jahr 
2006 dazu verpflichtet hatten, mindes-
tens 1 Prozent ihres agrarwirtschaft-
lichen Bruttoinlandsprodukts der 
Forschung zur Verfügung zu stellen. 
Bisher haben nur ein Viertel der afri-
kanischen Länder dieses Ziel erfüllt.

In Familienbetrieben und der  
Jugend liegt die Zukunft
Übereinstimmung gab es auf der 
Konferenz darüber, dass die Nach-
frage nach Lebensmitteln in der Zu-
kunft vor allem durch nachhaltige 
Landwirtschaft aus Familienbetrie-
ben gedeckt werden muss. In Johan-
nesburg wurde mehrfach erklärt, dass 
Bauern und Bäuerinnen auch Inno-
vationen entwickeln. Zudem müssen 
AgrarwissenschaftlicherInnen die 
Initiativen von ländlichen Gruppen 
unterstützen, d.h. ihre Forschung in 
der Entwicklung verankern. Große 
Bedeutung wurde auch lokal ange-
passten Technologien und landwirt-
schaftlichen Methoden, sowie den 
sozialen, wirtschaftlichen und kultu-
rellen Aspekten der Landwirtschaft 
beigemessen. Allerdings spiegelten 
die vielen Hinweise, dass Technolo-
gien aus den Forschungszentren in 
bäuerliche Hände gelangen müssen, 
immer noch das alte Paradigma wider, 

bei dem die ländliche Bevölkerung als 
„Endbenutzerin“ von Forschungspro-
dukten betrachtet werden.

Im Unterschied zu vergangenen 
Konferenzen gab die GCARD3 ins-
besondere im Plenum auch jungen 
Menschen  – Studierenden, jungen 
WissenschaftlerInnen und Landwir-
tInnen sowie jungen ländlichen Un-
ternehmerInnen – Raum, ihre Ansich-
ten zu äußern. Die meisten von ihnen 
waren Mitglieder der Jungen Berufs-
einsteiger für landwirtschaftliche Ent-
wicklung (YPARD), einem Netzwerk, 
das sich beim Europa-Forum für ent-
wicklungsorientierte Agrarforschung 
(European Forum on Agricultural Re-
search for Development – EFARD) im 
Jahr 2005 gegründet hat und durch 
das Sekretariat des GFAR gefördert 
wurde.

Ermutigend waren auch die posi-
tiven Reaktionen auf die Ergebnisse 
des internationalen ExpertInnenpa-
nels zu nachhaltigen Ernährungs-
systemen (IPES-Food). Bei einer 
ganzheitlichen Betrachtung von Er-
nährungssystemen hatte die Gruppe 
die Vorzüge von diversifizierten agrar-
ökologischen Systemen im Gegensatz 
zur industrialisierten Landwirtschaft 
herausgestellt und dabei die Kosten 
für externe Spätfolgen konventionel-
ler Landwirtschaft mit eingerechnet.

Repräsentation der Zivilgesellschaft?
Die GFAR-Partnerversammlung soll 
in der Zukunft alle 3 Jahre vor der 
GCARD stattfinden und der GFAR 
dadurch eine strategische Richtung 
geben, sowie Partnerschaften für ge-
meinsame Aktionen aufzeigen. Bis 
Ende 2016 müssen die Partner aus den 
verschiedenen Interessengruppen die 
33 Mitglieder des Steuerungskomitees 
wählen. Es bleibt jedoch abzuwarten, 
wie die Mittel gefunden werden, da-
mit ein solch großer Ausschuss effek-
tiv arbeiten kann.

Derzeit müssen noch Verfahren 
ausgearbeitet werden, um Mitglieder 
der Versammlung bestimmen zu kön-
nen, die anschließend die Mitglieder 
des Ausschusses wählen. Dies wird be-
sonders bei VertreterInnen von Nicht-
regierungsorganisationen (NGOs – 
Non-Governmental Organisation) 
und VerbraucherInnen eine Heraus-
forderung. Im Fall der Konferenz in 
Südafrika war dieser Auswahlprozess 
nicht transparent. Die VertreterInnen 
europäischer NGOs wurden nicht 
durch EFARD, sondern durch das 
Steuerungskomitee der GFAR ausge-
wählt. Auch die 92 europäischen Mit-

glieder in der zivilgesellschaftlichen 
Gruppe für entwicklungsorientierte 
Agrarforschung (CSO Group on Agri-
cultural Research for Development – 
CSO-GARD) – während der ersten 
GCARD im Jahr 2010 gegründet und 
bei der zweiten GCARD im Jahr 2012 
erweitert – wurden nicht dazu aufge-
fordert, TeilnehmerInnen dieser drit-
ten GCARD zu benennen.

Das Sekretariat des GFAR sucht 
weitere Partner für die GFAR-
„Gemeinschaft“ aus Organisationen 
der Wissenschaft, Ausbildung, Privat-
wirtschaft und Zivilgesellschaft, die 
in der Forschung und Innovation im 
Bereich der Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft im globalen Süden tätig 
sind. Keine finanziellen oder rechtli-
chen Verpflichtungen sind an die Part-
nerschaft geknüpft; diese öffnet aber 
die Möglichkeit, die Prioritäten der 
Agrarforschung durch Teilnahme an 
regionalen, nationalen und internati-
onalen Dialogen mitzubestimmen. Sie 
erschließt auch den Zugang zu Res-
sourcen und Wissen gleichgesinnter 
Organisationen.

Die Vorgehensweise der GFAR 
begünstigt jedoch keine Selbstorga-
nisation der zivilgesellschaftlichen 
Organisationen in diesem Bereich. 
Sie ermöglicht keine abgestimmte 
Einflussnahme auf die internationa-
le entwicklungsorientierte Agrarfor-
schung durch eine zivilgesellschaft-
liche „Wählerschaft“ und entmutigt 
Anstrengungen, diese aufzubauen 
bzw. zu erhalten. Der Einfluss von In-
dividuen, die aufgrund ihrer persön-
lichen Qualifikationen als Mitglied 
von IPES-Food ernannt wurden, ist 
sicherlich größer als der Einfluss der 
VertreterInnen von zivilgesellschaftli-
chen Organisationen. 
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DEUTSCHLAND UND DIE  
UN-NACHHALTIGKEITSAGENDA 2016 – 

NOCH LANGE NICHT NACHHALTIG 
Die 2030-Agenda der Vereinten Nationen verspricht die 
Transformation unserer Welt.  Egal ob aus dem globa-
len Norden oder Süden, jedes Land ist mir der ganzen 
Bandbreite der Politik durch die 17 Zielen angespro-
chen. Die Weltgemeinschaft ist nun in der Pflicht, das 
Versprechen auf eine bessere Welt zu erfüllen. Dieser 
Bericht zeigt Ansatzpunkte wie eine erfolgreiche Umset-
zung der Ziele erreicht werden könnte. 40 ExpertInnen 
ziehen kritisch Bilanz über Deutschlands Beiträge zur 
Erreichung der SDGs sowohl zu Hause als auch global. 
Sie erkennen Schwächen und Anknüpfungspunkte für 
Reformen und fordern wirksame Schritte von Entschei-
dungsträgerinnen und -trägern in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft.

PAPIER: WALD UND KLIMA SCHÜTZEN

Papier wird heutzutage immer noch leicht verschwen-
det. Diese Studie zeigt wie Menschen, Tiere und Pflan-
zen ihren Lebensraum unwiederbringlich verlieren, 
wenn großflächig Wälder und Urwälder zerstört wer-
den. Die Broschüre vermittelt nützliches Hintergrund-
wissen und kann ebenfalls als kleiner Ratgeber zum 
Ressourcensparen dienen, damit jeder seinen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten kann. 

TABAK: UNSOZIAL, UNFAIR, 
UMWELTSCHÄDLICH

Im Jahr 2015 wurden die 17 Sustainable Development 
Goals (SDG) durch die Vereinten Nationen beschlos-
sen. Innerhalb dieser Ziele untersucht die Studie die 
Produktions- und Konsumkette des Tabaks. Um deut-
lich zu machen, in welchem Umfang und in welcher 
Vielschichtigkeit beides im Gegensatz zu den Zielen für 
eine nachhaltige Entwicklung steht, diese behindern 
oder ihnen sogar entgegenwirken, wird immer wieder 
auf die entsprechenden Ziele im Text verwiesen. Es 
werden konkrete Handlungsansätze genannt, wie eine 
nachhaltige Entwicklung gefördert werden kann.

DAS INVESTITIONSGERICHTSSYSTEM AUF 
DEM PRÜFSTAND – INVESTMENT COURT 

SYSTEM PUT TO THE TEST
Innerhalb der Verhandlungen zu TTIP veröffentlichte 
die EU-Kommission ein neues Investitionsgerichtssys-
tem, welches Investor-Staat-Klagen verhindern sollte. 
Diese Studie untersucht dieses Versprechen der Kom-
mission. Dafür werden die 5 umstrittensten Investor-
Staat-Schiedsverfahren der letzten Jahre einer Analyse 
unterzogen. Es zeigt sich, dass Investor-Staat-Klagen 
weiterhin möglich sind und ein solches Szenario auch 
wahrscheinlich ist.
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